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SCHUFA-KLAUSEL                                           GÜLTIG BIS 24. MAI 2018

Ich willige ein, dass American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung 

Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden 

„American Express“), der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten 

über die Beantragung, den Abschluss sowie die Beendigung dieses Kreditkartenvertrags 

übermittelt.

Unabhängig davon wird American Express der SCHUFA auch Daten über seine gegen 

mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdaten-

schutzgesetz (§ 28 a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz 

Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen von 

American Express oder Dritter erforderlich ist und

–– die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe 

oder

–– ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 

worden bin, American Express mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten  

Mahnung über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen  

unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder

–– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-

ständen von American Express fristlos gekündigt werden kann und American Express 

mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird American Express der SCHUFA auch Daten über sonstiges nicht  

vertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges 

betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundes-

datenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 

Interessen von American Express oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der  

Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Übermittlung überwiegt.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die  

Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes 

zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Ver-

tragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen 

zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner 

der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle 

Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasingge-

sellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversor-

gungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene 

Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft 

dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher 

kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner 

unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität 

und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienst-

leistungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten 

erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind 

unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 103441, 50474 Köln
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DATENÜBERMITTLUNG AN DIE SCHUFA        GÜLTIG AB 25. MAI 2018

American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 

Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American Express“), 

übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten 

über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsverbindung 

sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 

6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur 

erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von American Express oder 

Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 

der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 

Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs).

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 

Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum 

und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessen-

heitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem 

zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere  

Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach 

Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen 

werden. 

Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den Mitgliedschaftsbedingungen 

als Anlage beigefügt.
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SCHUFA-INFORMATIONSBLATT

1.	 Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der 
o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter
datenschutz@schufa.de erreichbar.

2.	 Datenverarbeitung durch die SCHUFA

2.1	 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die
von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten 
Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden 
auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informatio-
nen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran 
im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach 
Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse 
ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem 
Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der 
Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und 
eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung 
vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung 
der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositäts-
prüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, An-
schriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie 
der Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der 
Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 
4 DS-GVO informieren.

2.2	Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage 
der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Ver-
arbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen 
können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits  
vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der  
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten personenbezogenen Daten.

2.3	Herkunft der Daten

Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind 
im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
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ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, 
die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. Banken, Sparkassen,  
Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasing-
unternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter  
Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen,  
insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, E-Commerce-,  
Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekom- 
munikations-, Versicherungs- oder Inkassobereich. Darüber hinaus 
verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen 
Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntma-
chungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

2.4	Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 		
	 (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)

–– Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf 
gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburts-
datum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften

–– Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße  
Durchführung eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, 
Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)

–– Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach  
angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung

–– Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügeri-
schem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen 

–– Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen 
Bekanntmachungen

–– Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz 
sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) 
ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger  
können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO 
sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unter-
liegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

2.6	Dauer der Datenspeicherung

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine 
bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser 
Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der 
weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten 
hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grund-
sätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei 
Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden  
z. B. gelöscht:

–– Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau
–– Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, 
die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden 
(z. B. Girokonten, Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder 
Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die  
Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z. B. Pfändungs-
schutzkonten, Basiskonten) sowie Bürgschaften und  
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Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar 
nach Bekanntgabe der Beendigung

–– Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen  
Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch  
vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch das zentrale 
Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird

–– Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder 
Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach 
Beendigung des Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Rest-
schuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch 
abweichend eine frühere Löschung erfolgen.

–– Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages 
mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen 
oder über die Versagung der Restschuldbefreiung taggenau 
nach drei Jahren

–– Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre  
gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der 
fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden 
sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung 
eine länger währende Speicherung erforderlich ist.

3.	 Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf 
Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 
16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die 
SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden 
ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding 
AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, 
telefonisch unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular 
unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, 
den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligun-
gen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der 
Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter,  
Postfach 10 34 41, 50474 Köln.

4.	 Profilbildung (Scoring)

Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt wer-
den. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und 
Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige 
Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der 
SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei 
der SCHUFA gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft 
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nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus  
berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des  
§ 31 BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge 
erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in 
der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete 
Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine 
fundierte, seit Langem praxiserprobte, mathematisch-statistische 
Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.

Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberech-
nung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne 
Scoreberechnung mit einfließt: allgemeine Daten (z. B. Geburts-
datum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter 
Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes 
Jahr, Kreditnutzung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten 
(nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informationen 
vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch 
bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z. B.: Angaben 
zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen 
oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch die Geltend-
machung von Rechten nach der DS-GVO, also z. B. die Einsichtnahme 
in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen nach Art. 15 
DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung. 

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei 
der Entscheidungsfindung und gehen dort in das Risikomanagement 
ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser  
über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem 
Kreditantrag – verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf 
die von der SCHUFA gelieferten Informationen und Scorewerte ver-
lässt. Ein SCHUFA-Score allein ist jedenfalls kein hinreichender Grund, 
einen Vertragsabschluss abzulehnen. 

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur  
Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter 
www.scoring-wissen.de erhältlich.
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MITGLIEDSCHAFTS- 
BEDINGUNGEN
VERTRAG MIT KARTENINHABERN  
VON AMERICAN EXPRESS

Diese Mitgliedschaftsbedingungen, bestehend aus Teil 1 und Teil 2, und der von Ihnen ausgefüllte 

Antrag bilden zusammen mit

a.	 dem Preis- und Leistungsverzeichnis,

b.	 den Bedingungen für das Membership Rewards® Programm, soweit Ihr Kartenprodukt 

automatisch am Membership Rewards Programm teilnimmt oder Sie sich für die Teilnahme 

am Membership Rewards Programm angemeldet haben,

c.	 den im Hinblick auf den mit der jeweiligen Karte verbundenen Versicherungsschutz geltenden 

Versicherungsbedingungen,

d.	 den Wichtigen Hinweisen für Verbraucher bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz und 

außerhalb von Geschäftsräumen den zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrag 

(Vertrag).

Der Vertrag regelt die Nutzung Ihrer Karte und Ihres Kartenkontos. Ihre Karte ermöglicht Ihnen 

während des Bestehens des Vertrags den Zugriff auf Ihr Kartenkonto und die Nutzung der 

Kartenvorteile, die in Verbindung mit der Karte geboten werden.

Dieser Vertrag ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die mit Ihnen für die Nutzung Ihrer Karte 

und Ihres Kartenkontos vereinbart wurden.

Sie können jederzeit kostenlos ein Exemplar dieses Vertrags anfordern.

BEGRIFFSDEFINITION:

Wir, uns und unser bezeichnet American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung 

Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Sie und Ihr bezieht sich 

auf die Person, die die Kreditkarte beantragt hat und für die wir das Kreditkartenkonto eröffnet 

haben, und schließt im Hinblick auf eine American Express Business Card das Unternehmen mit 

ein. Unternehmen bezeichnet unabhängig von der Gesellschafts- oder Organisationsform (z. B. 

als Personengesellschaft, GbR, Kapitalgesellschaft oder Einzelunternehmen) die Unternehmung, 

für die Sie tätig sind und die gemäß diesem Vertrag gesamtschuldnerisch mit Ihnen für alle 

Forderungen infolge von mit Ihrer Business Card getätigten Transaktionen haftet.

Sie sind der Karteninhaber. Sie können eine Karte für einen Zusatzkarteninhaber anfordern 

(siehe unter „Zusatzkarten“ in Teil 2, Ziffer 16). Bezugnahmen auf Sie und Ihr schließt – wo 

zutreffend – Bezugnahmen auf Zusatzkarteninhaber mit ein. Zusatzkarteninhaber haben uns 

gegenüber im Rahmen dieses Vertrags jedoch keine direkten vertraglichen Verpflichtungen. 

Hiervon ausgenommen sind die auf American Express Business Cards genannten Zusatzkarten-

inhaber – siehe den Abschnitt „Nur für Business Cards“ unten. 

Konto bezeichnet jedes von uns geführte Kreditkartenkonto, das wir mit Transaktionen belasten. 

Karte bezeichnet alle Karten oder sonstigen Instrumente, die wir für den Zugriff auf Ihr Konto 

bereitstellen. Diese verbleibt in unserem Eigentum. Business Card umfasst sowohl die American 

Express Business Card, American Express Business Gold Card, die American Express Platinum 

Plus Card als auch die American Express Centurion Plus Card oder sonstige, zu einem späteren 

Zeitpunkt ausgegebene Karten zur Begleichung von Geschäftsausgaben für ein Unternehmen. 

Kartenvorteile bezeichnet zusätzliche Leistungen und Vorteile; Näheres hierzu in Teil 2 unter 

„Kartenvorteile“ (Ziffer 23). Eine Transaktion ist jeder Betrag, der auf Ihrem Konto verbucht 

wird, wie beispielsweise Umsätze (einschließlich solcher für den Erwerb von Waren oder  

Dienstleistungen), Bargeldauszahlung oder Entgelte. Eine Bargeldauszahlung ist der Bezug 

von Bargeld an ATMs mittels Ihrer PIN oder wie anderweitig von Ihnen autorisiert, bzw. werden 

sonstige Transaktionsarten, die wir Ihnen mitteilen, als Bargeldäquivalent behandelt. ATM 
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(Automated Teller Machine) bezeichnet einen Geldautomaten oder eine sonstige Auszah-

lungsstelle, bei der Sie laut den vorliegenden Vertragsbedingungen Bargeld erhalten können. 

Bis zu einem bestimmten Datum zu bezahlen bedeutet, dass Sie Ihre Zahlung so abschicken, 

dass wir sie bis zu diesem Datum erhalten und Ihrem Konto gutschreiben können (siehe „Wie 

Sie Zahlungen leisten“ in Teil 2, Ziffer 12). Eine Lastschrift ist ein vom Empfänger einer Zahlung 

ausgelöster Zahlungsvorgang zulasten Ihres Bankkontos bei einem Kreditinstitut, bei dem die 

Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Empfänger der Zahlung angegeben wird. Bankkonto 

ist ein Girokonto oder sonstiges laufendes und persönliches Konto, über das Sie verfügen können 

und das zur Abwicklung Ihrer Bankgeschäfte dient. Preis- und Leistungsverzeichnis meint das bei 

Abschluss dieses Vertrags geltende Preis- und Leistungsverzeichnis sowie jedes danach ent-

sprechend Teil 1, Ziffer 5 geänderte und damit für Sie gültige Preis- und Leistungsverzeichnis.

Textform bedeutet die Übermittlung bzw. Zurverfügungstellung von Informationen auf einem 

dauerhaften Datenträger (wie bspw. Papier, E-Mails, Computerfax u.Ä.).
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1.	 KONTAKTDATEN UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

American Express Services Europe Limited, 

Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 

Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung   

nach dem Recht des Vereinigten Königreichs mit Sitz in London

DIRECTORS: 

David Bailey, Jose Carvalho, Charlotte A. Duerden, Jill E. Grafflin, Rafael F. Marquez Garcia,  

David P. Murray, Emily E. Turner

GESCHÄFTSLEITUNG DEUTSCHLAND: 

Björn Hoffmeyer (Vorsitzender), Tobias Czekalla

Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, No. 1833139, 

Registergericht Frankfurt am Main, HRB 57783

Postanschrift 

Theodor-Heuss-Allee 112 

60486 Frankfurt am Main

Kontakt 

Telefonnummer: +49 69 9797-1000 

Die Rufnummern, unter denen Sie uns erreichen, finden Sie auch auf unserer Website unter  

www.americanexpress.de/kontakt oder auf der Rückseite Ihrer Karte.

E-Mail: impressum@aexp.com

Wenn Sie sich für den Online-Zugriff auf Ihr Kreditkartenkonto auf unserer Website unter  

www.americanexpress.de/konto-online registrieren, können Sie über diesen Online-Service 

auch mit uns in Kontakttreten und Ihr Konto online einsehen.

2.	 ENTGELTE, GEBÜHREN UND SONSTIGE KOSTEN

2.1	 Entgelt für Mitgliedschaft

Je nachdem, welche Karte Ihnen ausgestellt wird, ist gegebenenfalls ein Entgelt für die  

Mitgliedschaft zu zahlen, das eventuell ein Beitrittsentgelt und/oder ein regelmäßig an-

fallendes Entgelt miteinschließt. Das regelmäßig anfallende Entgelt für die Mitgliedschaft 

ist, je nachdem, welche Zahlungsvariante für dieses Entgelt bei dem jeweiligen Produkt 

angeboten und von Ihnen gewählt wurde, entweder jährlich oder monatlich fällig. Ist ein 

Jahresentgelt für die Mitgliedschaft zu zahlen, wird es jeweils für ein Mitgliedschaftsjahr  

erhoben und Ihrem Kartenkonto am Stichtag der ersten Abrechnung (oder einem späteren, 

Ihnen mitgeteilten Datum) sowie am Abrechnungsdatum im Anschluss an den jeweiligen 

Jahrestag der Mitgliedschaft belastet. Ist ein monatliches Entgelt für die Mitgliedschaft zu 

zahlen, wird es jeweils für einen Mitgliedschaftsmonat erhoben und Ihrem Kartenkonto am 

Stichtag jeder Monatsabrechnung in Rechnung gestellt. Ein etwaiges Beitrittsentgelt ist 

nur bei der erstmaligen Erhebung des regelmäßig anfallenden Entgelts für die Mitglied-

schaft zu zahlen. Die Höhe des Entgelts für Ihre Mitgliedschaft ist – vorbehaltlich etwaiger, 

Ihnen von uns unterbreiteter Werbeangebote – im Preis- und Leistungsverzeichnis für die 

Mitgliedschaft angegeben, das wir Ihnen vor Vertragsschluss zusammen mit diesen Mit-

gliedschaftsbedingungen vorlegen.

Ein Mitgliedschaftsjahr beginnt jeweils am Jahrestag der Mitgliedschaft und endet am Tag 

vor dem nächsten Jahrestag Ihrer Mitgliedschaft. 

TEIL 1
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2.2	 Verzugszinsen/-schaden

Wenn Sie den auf Ihrer Abrechnung ausgewiesenen Saldo nicht innerhalb von dreißig (30) 

Tagen nach dem Abrechnungsdatum bezahlen, haben wir Anspruch auf Verzugszinsen 

sowie bei Verschulden auf Ersatz der von Ihnen verursachten Schäden, insbesondere der 

Mahn- und Inkassokosten, sofern diese zweckmäßig, angemessen und zur Rechtsverfolgung 

notwendig waren. Die Höhe der Mahn- und Inkassokosten entnehmen Sie bitte dem Preis- 

und Leistungsverzeichnis

2.3 	 Rücklastschrift

Wird eine Lastschrift zulasten Ihres Bankkontos von Ihrem Kreditinstitut bei erstmaliger 

Vorlage wegen unzureichender Kontodeckung nicht ausgeführt, wird Ihnen das in unserem 

Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführte Entgelt berechnet.

2.4	 Entgelt für Abrechnungskopie

Für jede von Ihnen angeforderte, über die Erstausfertigung hinausgehende zusätzliche 

Kopie einer Abrechnung – oder falls Sie sich für den Erhalt von Online-Abrechnungen 

registriert haben und ein Papierexemplar anfordern – wird entsprechend den Angaben im 

Preis- und Leistungsverzeichnis ein Entgelt berechnet.

2.5 	 Zusatzkartenmitgliedschaft

Ihnen wird für jede auf Ihren Wunsch ausgestellte Zusatzkarte, die die Anzahl der im Rahmen 

Ihrer Kartenvorteile angebotenen kostenfreien Zusatzkarten übersteigt, ein Entgelt für 

die Zusatzkartenmitgliedschaft in Rechnung gestellt. Ob Sie eine kostenfreie Zusatzkarte 

beantragen können, entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu Ihrem 

jeweiligen Kartenprodukt.

Das Entgelt für die Zusatzkartenmitgliedschaft ist jährlich zu zahlen. Dieses Jahresentgelt 

für die Zusatzkartenmitgliedschaft wird jeweils für das Mitgliedschaftsjahr der Zusatzkarte 

erhoben und Ihrem Konto am Stichtag der ersten Abrechnung nach Ausstellung der Zu-

satzkarte (oder einem späteren, Ihnen mitgeteilten Datum) sowie am Abrechnungsdatum 

im Anschluss an den jeweiligen Jahrestag der Mitgliedschaft der Zusatzkarte in Rechnung 

gestellt. 

2.6 	 Entgelt für Fremdwährungsumrechnung

Es werden entsprechend den Angaben in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis in 

Abhängigkeit von dem in Euro umgerechneten Betrag Entgelte berechnet. Das Entgelt fällt 

nur einmal pro getätigte Transaktion an, d. h., auch im Falle von Fremdwährungsumsätzen, 

die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit zunächst eine Umrechnung in 

US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, wird das Entgelt für die Fremdwäh-

rungsumrechnung nur einmal auf den entsprechenden Betrag der Transaktion berechnet.

2.7 	 Inkassokosten

Sie verpflichten sich, zuzüglich zu den oben angeführten Entgelten alle angemessenen 

Kosten einschließlich angemessener und notwendiger Anwaltshonorare zu bezahlen, die 

uns beim Eintreiben der von Ihnen geschuldeten Beträge entstehen.

2.8 	 Entgelt für Bargeldbezug am ATM („Express Cash Service“)

Für die Nutzung des Express Cash Service fällt pro Auszahlungsvorgang das im Preis- und 

Leistungsverzeichnis vereinbarte Entgelt an.

3.	 WIE HOCH DÜRFEN IHRE AUSGABEN SEIN?

3.1 	 Gibt es ein Umsatzlimit für Ihre Ausgaben?

Normalerweise wird der Umsatz über Ihr Konto von uns nicht begrenzt, wir können aber 

unter Umständen nach billigem Ermessen ein vorübergehendes oder dauerhaftes Um-

satzlimit vereinbaren. Dies wird Ihnen bekanntgegeben. Ein solches Limit berücksichtigt 

auch die von einem Zusatzkarteninhaber getätigten Ausgaben.
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Wir können Limits und Einschränkungen für bestimmte Nutzungsarten der Karte oder für 

bestimmte Transaktionen festlegen oder abändern. Es können zum Beispiel Höchstbeträge 

für kontaktlose Einkäufe gelten. Ob es solche Limits gibt, können Sie auf unserer Website 

oder mit einem Anruf bei uns in Erfahrung bringen.

3.2 	 Einhaltung eines Umsatzlimits

Wenn für Ihr Konto ein Umsatzlimit festgelegt ist, darf dieses Limit nicht überschritten 

werden.

Falls wir eine über Ihr Limit hinausgehende Transaktion zulassen, müssen Sie nach  

entsprechender Aufforderung umgehend so viel auf das Konto einzahlen, dass der  

Saldo wieder innerhalb des Limits liegt.

4.	 WIE SIND ERSTATTUNGEN VORZUNEHMEN?

	 Wie viel und wann Sie zahlen müssen

Der jeden Monat in Ihrer Abrechnung ausgewiesene Forderungsbetrag muss zum Fälligkeits-

termin in voller Höhe ausgeglichen werden. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere 

Forderungen mit Zugang der Abrechnung bei Ihnen sofort fällig und zahlbar.

Gutschriften oder Rückerstattungen auf Ihr Konto werden als von Ihnen geleistete Zahlungen 

behandelt.

5.	 KANN DER VORLIEGENDE VERTRAG GEÄNDERT WERDEN?

5.1 	 Wann wir Änderungen vornehmen

Da der vorliegende Vertrag keine feste Laufzeit hat, ist damit zu rechnen, dass Änderungen 

an Entgelten und sonstigen Bedingungen sowie an den von uns erbrachten Leistungen aus 

Gründen erforderlich sein werden, die bei Vertragsabschluss noch nicht abzusehen sind. 

Nachstehend sind einige beispielhafte, nicht abschließende Gründe für Vertragsänderungen 

dargelegt, aufgrund derer wir berechtigt sind, Änderungen anzubieten, vorausgesetzt: 

•	 Sie werden durch die beabsichtigte Änderung nicht wider Treu und Glauben benachteiligt 

und

•	 wir geben Ihnen die beabsichtigte Änderung rechtzeitig im Voraus bekannt (siehe unten 

„Bekanntgabe von Änderungen“) und 

•	 stellen klar, dass Sie den Vertrag kostenfrei und fristlos kündigen können, falls Sie nicht 

bereit sind, die Änderung zu akzeptieren.

5.2 	 Unsere Hauptgründe für Änderungen

Wir können Ihnen anbieten, den Vertrag – auch durch Änderung oder Einführung von 

Entgelten – insbesondere aus einem der folgenden Gründe in Übereinstimmung mit diesen 

Geschäftsbedingungen zu ändern:

•	 bei Veränderung oder aus gutem Grund zu erwartender Veränderung unserer Kosten für 

die Bereitstellung Ihres Kontos; 

•	 wenn wir die Art der Nutzung des Kontos verändern; 

•	 wenn wir die für Ihr Konto angebotenen Kartenvorteile verändern;

•	 wenn die Änderung entweder zu Ihrem Vorteil (zum Beispiel Verbesserung der Sicherheit 

ihres Kontos oder klarere oder fairere Gestaltung des Vertrags) oder neutral für Sie ist;

•	 zur Anpassung an Veränderungen oder Entwicklungen bei den von uns eingesetzten 

Technologien oder Systemen; 

•	 wenn die Vertragsänderung zwecks Anpassung an (auch aus gutem Grund zu  

erwartende) Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Branchenkodizes oder 

zwecks Anpassung an die Entscheidung eines Gerichts, einer Regulierungsbehörde  

oder des Financial Ombudsman Service (oder Ähnlichem) erfolgt oder

•	 wenn Grund zu der Annahme besteht, dass sich das Risiko, dass Sie unsere Forderungen 

nicht ausgleichen könnten, infolge einer wesentlichen Verschlechterung oder erheblichen 

Gefährdung Ihrer Vermögensverhältnisse erhöht hat.
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5.3 	 Bekanntgabe von Änderungen

Eine beabsichtigte Änderung werden wir Ihnen spätestens zwei (2) Monate vor dem vor-

geschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform anbieten und bekanntgeben, 

wann die Änderung wirksam wird. Sie können den Änderungen vor dem geplanten Zeit-

punkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Ihre Zustimmung zu 

der Änderung gilt als erteilt, wenn Sie uns nicht Ihre Ablehnung vor dem vorgeschlagenen 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Textform anzeigen. Sie sind im Falle Ihrer 

Ablehnung der vorgeschlagenen Änderung auch berechtigt, den Kreditkartenvertrag vor 

dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen kostenfrei und 

fristlos zu kündigen (siehe „Beendigung Ihres Vertrags“ in Teil 2). Anderenfalls gehen wir 

davon aus, dass Sie die Änderung akzeptiert haben.

In der Mitteilung über die geplante Änderung werden wir Sie auf die Folgen Ihres Schweigens 

auf die Änderungsmitteilung sowie auf Ihr Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung 

des Vertrags hinweisen.

Ihre sonstigen Rechte zur Kündigung des Kreditkartenvertrags bleiben unberührt.

NUR FÜR BUSINESS CARDS:

Business Card und die Haftungsregelungen

Business Cards können von Ihnen und einem Zusatzkarteninhaber nur zur  Begleichung 

von Geschäftsausgaben des Unternehmens genutzt werden. Sie und Zusatzkarteninhaber 

dürfen Business Cards nicht für private Ausgaben verwenden.

Für die Business Card haftet das Unternehmen – sofern das Unternehmen den Antrag  

entsprechend unterzeichnet hat – mit Ihnen zusammen gesamtschuldnerisch dafür, 

alle von Ihnen oder einem Zusatzkarteninhaber getätigten Transaktionen pünktlich bei 

Fälligkeit an uns zu zahlen. Dies bedeutet, dass wir von Ihnen oder dem Unternehmen 

die Bezahlung des gesamten Betrags fordern können, der aufgrund von Ihnen oder dem 

Zusatzkarteninhaber autorisierten Transaktionen mit Ihrer oder der Business Card des 

Zusatzkarteninhabers geschuldet wird. 

Jeder Zusatzkarteninhaber – sofern dieser den Antrag entsprechend unterzeichnet hat –  

haftet außerdem gesamtschuldnerisch mit Ihnen und dem Unternehmen dafür, alle  

vom Zusatzkarteninhaber getätigten Transaktionen pünktlich bei Fälligkeit an uns zu  

zahlen. Dies bedeutet, dass wir von Ihnen, von dem Unternehmen oder vom fraglichen  

Zusatzkarteninhaber die Zahlung desjenigen Teils des ausstehenden Betrags fordern 

können, der der jeweiligen Zusatzkarte zuzuordnen ist. 



16

TEIL 2
WIE IHRE AMERICAN EXPRESS KARTE  
FUNKTIONIERT

1.	 BENUTZUNG DER KARTE

Sie können die Karte zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen bis zur Höhe eines 

gegebenenfalls geltenden Umsatzlimits verwenden.

2.	 BARGELDAUSZAHLUNG AN ATM

a.		 Voraussetzung:

Der Bezug von Bargeld an ATM erfordert eine zusätzliche Bonitätsprüfung. Sofern 

diese positiv ausfällt, gestatten wir Ihnen gemäß den nachfolgenden Bedingungen, 

mit Ihrer Karte weltweit an zugelassenen ATM Bargeld zu beziehen („Express Cash 

Service“).

Der Bezug von Bargeld mit der Karte an ATM setzt Folgendes voraus:

I.	 Sie müssen sich hierfür anmelden.

II.	 Bei Zulassung zum Express Cash Service gelten je nach Produkt Limits und 

Einschränkungen wie etwa Höchstgrenzen, die für Bargeldauszahlungen pro 

Transaktion, Tag oder Abrechnungszeitraum Anwendung finden. Diese Limits und 

Einschränkungen können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. 

Tritt eine Verschlechterung oder Gefährdung Ihrer Vermögensverhältnisse ein, so 

behalten wir uns die Festlegung neuer Limits und Einschränkungen vor, wenn die 

Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber gefährdet ist. Wir werden Sie von 

einer solchen Änderung der Limits unverzüglich schriftlich verständigen.

III.	 Teilnehmende Finanzinstitute und ATM-Betreiber können für Bargeldauszahlungen 

zusätzlich ihre eigenen Limits und Einschränkungen festlegen, wie beispielsweise 

eine Beschränkung der Anzahl von Bargeldauszahlungen, der Höhe jeder Bargeld-

auszahlung und des Zugangs zu ATM und der dort erhältlichen Leistungen.

IV.	 Sie müssen eine SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung gemäß nachstehendem 

Absatz erteilen.

b.		 Fälligkeit der Forderungen aus Bargeld-Transaktionen:

Für Bargeldauszahlungen an ATM gelten derzeit noch besondere Fälligkeitsregelungen 

wie näher in dem Unterpunkt I. nachfolgend dargestellt. 

Voraussichtlich bis Ende 2019 wird dieses Verfahren zur Begleichung von Bargeldaus-

zahlungen auf das nachfolgend in Unterpunkt II. beschriebene Verfahren umgestellt,  

so dass nach der Umstellung keine Besonderheiten in Bezug auf die Fälligkeit der 

Rückzahlung dieser Transaktionen gegenüber anderen Kartentransaktionen mehr 

existieren werden. Wir werden Sie über den genauen Zeitpunkt der Umstellung gemäß 

Teil 1, Ziffer 5.3 „Bekanntgabe von Änderungen“ rechtzeitig vorab informieren.

I.	 Bargeldauszahlungen werden unverzüglich direkt Ihrem uns bekanntgegebenen 

Bankkonto belastet. Der Bezug von Bargeld setzt daher die vorherige Erteilung einer 

SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung voraus. Sie sind verpflichtet, (I.) uns die 

Ermächtigung zu erteilen, den Gegenwert der erhaltenen Barbeträge einschließlich 

der für den Express Cash Service anfallenden Entgelte von Ihrem zuletzt genannten 

Bankkonto per SEPA-Lastschrift einzuziehen, und (II.) Ihr Kreditinstitut anzuweisen, 

die von uns vorgelegten SEPA-Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto ein-

zulösen. Bei Widerruf der SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung sind wir berechtigt, 

die Benutzung des Express Cash Service mit sofortiger Wirkung schriftlich zu kündi-

gen. Änderungen Ihrer Bankverbindung sind uns unverzüglich mitzuteilen. Falls ein  
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Lastschriftauftrag von Ihrem Kreditinstitut wegen unzureichender Deckung nicht 

ausgeführt wird, erfolgt eine entsprechende Belastung Ihres Kontos. Wir sind  

berechtigt, Schäden wegen der Nichteinlösung der Lastschrift gemäß Teil 1, Ziffer  

2.2 und/oder 2.3 geltend zu machen und Ihrem Konto zu belasten.

II.	 Bargeldauszahlungen werden wie sonstige Kartentransaktionen Ihrem Konto belas-

tet, auf der betreffenden Abrechnung ausgewiesen (s. Teil 2, Ziffer 18 „Abrechnungen 

und gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen“) und sind gemäß Teil 1, Ziffer 4 („Wie 

sind Erstattungen vorzunehmen?“) zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu erstatten.

Generell gilt: Bargeldbeträge, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro wie in Teil 2, 

Ziffer 17 („Umrechnung von in einer Fremdwährung getätigten Transaktionen“) der 

Mitgliedschaftsbedingungen beschrieben umgerechnet.

3. 	 EINSATZ EINES EXTERNEN DIENSTLEISTERS

Ein externer Dienstleister (wie bspw. ein Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformations-

dienst) ist ein Drittunternehmen, das auf Ihre Veranlassung in Übereinstimmung mit den 

rechtlichen Vorgaben zum Zugriff auf Ihre Kontodaten oder zur Vornahme von befugten 

Belastungen zulasten Ihres Kontos berechtigt ist, sofern Sie die Dienste des externen 

Dienstleisters in Anspruch nehmen.

Sie können zustimmen, dass der externe Dienstleister durch Zugriff auf Ihr Konto Leistungen 

für Sie erbringt. Bei Einsatz eines externen Dienstleisters bleiben die Bestimmungen des 

vorliegenden Vertrags weiterhin gültig. Der Dienstleister erhält Zugang zu denselben  

Kontodaten, auf die auch Sie selbst zugreifen können, wenn Sie den Online-Service nutzen. 

Wir können einem externen Dienstleister den Zugriff auf Ihr Konto auch verweigern, wenn 

wir einen unbefugten oder missbräuchlichen Zugriff durch diesen Dienstleister vermuten. 

Sofern es unsere angemessenen Sicherheitsmaßnahmen nicht gefährdet oder anderweitig 

rechtswidrig ist, werden wir Ihnen dann auf die von uns am sinnvollsten erachtete Weise 

mitteilen, warum dies geschieht.

4. 	 WIE SIE TRANSAKTIONEN AUTORISIEREN UND WIDERRUFEN 		
	 KÖNNEN

Sie stimmen der Belastung Ihres Kartenkontos zu („Autorisierung“), indem Sie

I.	 Ihre Karte bei einem Händler, der die Karte akzeptiert („Akzeptanzpartner“), zur  

Zahlung vorlegen und Sie entweder Ihre persönliche Identifikationsnummer („PIN“)  

eingeben, andere personalisierte Sicherheitsmerkmale (wie z. B. persönliche Kenn-

daten oder biometrische Daten) oder einen vom Vertragsunternehmen ausgestellten 

Beleg („Belastungsbeleg“) unterschreiben. 

II.	 bei Online-Einkäufen, telefonischen oder per Post übermittelten Bestellungen oder 

wiederkehrenden Belastungen Ihre Kartennummer und zugehörigen Kartendetails 

angeben und die Anleitungen des Akzeptanzpartners für die Abwicklung Ihrer Zahlung 

befolgen. Dabei sind die gegebenenfalls von uns und/oder dem Akzeptanzpartner 

angebotenen besonderen Authentifizierungsverfahren zu nutzen.

III.	 bei Geldautomaten Ihre PIN eingeben.

IV.	 sofern Ihre Karte dafür technisch ausgerüstet ist, eine kontaktlos (d. h. über Near Field 

Communication (NFC) oder ähnliche Standards) getätigte Belastung autorisieren, 

indem Sie die Karte über ein Kartenlesegerät führen, oder eine mittels digitaler Geld-

börsentechnologie angeforderte Belastung autorisieren oder

V.	 mit dem Akzeptanzpartner eine Vereinbarung abschließen, in der Sie den Akzeptanz-

partner ermächtigen, Ihre Karte in Höhe eines in dieser Vereinbarung bestimmten 

Betrages zu belasten. 

VI.	 uns gegenüber nachträglich, d. h. nach Einreichung einer Belastung, die Autorisierung 

zur Belastung Ihres Kartenkontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrages der  

eingereichten Belastung mündlich erteilen oder die Autorisierung bestätigen.

Entsprechend liegt eine Autorisierung auch dann vor, wenn ein Zusatzkarteninhaber seine 

Karte in der vorstehend unter I. bis VI. beschriebenen Weise einsetzt. 
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Sie oder ein Zusatzkarteninhaber können Belastungen nicht widerrufen, nachdem sie 

autorisiert wurden. 

Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber können jedoch andere, zukünftig von uns auszuführende 

Transaktionen oder regelmäßige Zahlungen (wie z. B. Zahlung von Versicherungsbeiträgen 

per Karte) widerrufen, indem Sie uns vor Ablauf des dem Fälligkeitstermin vorangehenden 

Geschäftstages dazu auffordern.	

Wir behalten uns vor, die Akzeptanzpartner zu verpflichten, vor Akzeptanz der Karte 

unsere Genehmigung einzuholen.

5. 	 WANN WIR EINE TRANSAKTION ABLEHNEN KÖNNEN/  
	 SPERRUNG EINES VERFÜGBAREN GELDBETRAGES

Wir können die Genehmigung einer Transaktion ablehnen, wenn:

•	 der begründete Verdacht auf unbefugte oder unzulässige Nutzung oder Betrug besteht;

•	 wir Grund zu der Annahme haben, dass die Erfüllung Ihrer Anweisungen zu Folgendem 

führen könnte:

–– Verstoß gegen Gesetze, Richtlinien, Rechtsvorschriften oder sonstige Pflichten oder 

–– Maßnahmen seitens einer Regierung, Vollzugsbehörde oder Regulierungsbehörde; 

•	 wir gesetzlich dazu verpflichtet sind;

•	 die Nutzung der Karte gesetzlich oder vertraglich verboten wäre oder

•	 die Transaktion das vereinbarte Transaktionslimit überschreiten oder Ihr Konto über  

Ihr Umsatzlimit hinaus belasten würde. 

Ihre Karte darf nicht für rechtswidrige Handlungen oder auf eine Weise genutzt werden, 

die die wahre Natur der Transaktion verschleiert, z. B. durch Erhalt von Bargeld von einem 

Akzeptanzpartner für eine als Einkauf deklarierte Transaktion, oder durch Nutzung Ihrer 

Karte bei einem Akzeptanzpartner, den Sie selbst besitzen oder kontrollieren. Unter 

Nutzung Ihrer Karte erworbene Waren und Leistungen dürfen nicht gegen Bargelderstat-

tung zurückgegeben werden. Einzig in einem solchen Fall darf eine Gutschrift durch den 

Akzeptanzpartner auf dem Konto vorgenommen werden.

Wenn eine Transaktion von uns abgelehnt wird, wird Ihnen dies normalerweise an der 

Verkaufsstelle mitgeteilt. Sie können in allen Fällen mit einem Anruf bei uns herausfinden, 

welche Transaktionen wir abgelehnt haben, und auch die Gründe dafür oder die für Ihre 

Karte vertraglich vereinbarten Limits in Erfahrung bringen. 

Wir haften nicht für Verluste, wenn wir eine Transaktion berechtigterweise ablehnen oder 

ein Händler die Karte nicht akzeptiert.

Wir sind berechtigt, einen in den Grenzen des Verfügungsrahmens verfügbaren Geldbetrag 

auf dem Konto zu sperren, wenn

I.	 der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und

II.	 Sie auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt haben.

Den gesperrten Geldbetrag geben wir unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 

Rechte unverzüglich frei, nachdem uns der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

6. 	 VON IHNEN NICHT AUTORISIERTE TRANSAKTIONEN

Sie haften nicht für Transaktionen:

•	 die mit der aktuellen Karte getätigt wurden, bevor Sie sie erhalten haben (z. B. bei Dieb-

stahl auf dem Postweg);

•	 wenn wir Ihnen nicht mitgeteilt haben, wie Sie uns kontaktieren können, um einen 

Verlust, einen Diebstahl oder eine Kompromittierung Ihrer Karte oder Ihrer Sicherheits-

merkmale zu melden;

•	 wenn wir nicht mit den Verfahren, zu deren Einsatz wir gesetzlich verpflichtet sind,  

überprüfen, ob eine Zahlung von Ihnen oder einem Zusatzkarteninhaber autorisiert 

wurde;

•	 die nicht von Ihnen oder einem Zusatzkarteninhaber oder von einer Person, der Sie 
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oder ein Zusatzkarteninhaber die Nutzung Ihres Kontos oder Ihrer Karte vertragswidrig 

erlaubt haben, autorisiert wurden; 

•	 die von einer Person, der Sie oder ein Zusatzkarteninhaber die Nutzung Ihres Kontos 

oder Ihrer Karte vertragswidrig erlaubt haben, getätigt wurden, nachdem Sie uns Ihren 

Verdacht auf Missbrauch Ihres Kontos gemeldet haben. 

Sie müssen uns umgehend benachrichtigen, sobald Sie feststellen, dass auf Ihrem Konto 

eine nicht autorisierte Transaktion verbucht wurde. 

Im Falle einer nicht autorisierten Transaktion haben wir gegen Sie keinen Anspruch auf 

Erstattung unserer Aufwendungen. Wir sind verpflichtet, Ihnen den Betrag ungekürzt zu 

erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, werden wir dieses wieder auf den Stand 

bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung 

befunden hätte. Diese Verpflichtungen sind spätestens bis zum Ende des Geschäftstags zu 

erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem uns angezeigt wurde, dass die Belastung nicht 

autorisiert ist oder wir auf andere Weise davon Kenntnis erhalten haben. Haben wir einer 

zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches  

Verhalten von Ihnen vorliegt, schriftlich mitgeteilt, haben wir unsere Verpflichtung aus 

Satz 3 in diesem Absatz unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs-

verdacht nicht bestätigt. Ihre Haftung gemäß Teil 2, Ziffer 11 („Diebstahl, Verlust, sonstiges 

Abhandenkommen oder Missbrauch der Karte oder des Kontos oder der PIN oder eines 

sonstigen personalisierten Sicherheitsmerkmals“ nach lit. d) und e) bleibt unberührt.

Sie haften jedoch, wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber: 

•	 Ihr Konto oder Ihre Karte missbräuchlich nutzen;

•	 grob fahrlässig gehandelt haben (in solchen Fällen haften Sie für alle Transaktionen, die 

auf Ihrem Konto bis zu dem Zeitpunkt verbucht wurden, an dem Sie uns den Verlust, den 

Diebstahl oder die Kompromittierung Ihrer Karte oder Ihrer Sicherheitselemente oder 

Ihren Verdacht auf Missbrauch gemeldet haben);

•	 einer anderen Person die Nutzung Ihres Kontos oder Ihrer Karte erlaubt haben, 

was auch die Erlaubnis des Zugangs zu einem Mobiltelefon oder sonstigen Gerät 

mit einschließt, auf dem Ihre Karte registriert wurde (z. B. durch Weitergabe Ihres 

Zugangscodes oder Registrierung deren Fingerabdrucks), wobei Sie jedoch nicht für 

Transaktionen haften, die von einer Person, der Sie oder ein Zusatzkarteninhaber die 

Nutzung Ihres Kontos oder Ihrer Karte erlaubt haben, getätigt wurden, nachdem Sie uns 

Ihren Verdacht auf Missbrauch Ihres Kontos gemeldet haben. Ihr Recht, einem externen 

Dienstleister (wie bspw. einem Zahlungsauslösedienst oder Kontoinformationsdienst) 

Zugriff auf Ihr Konto oder zulasten Ihres Kontos befugte Belastungen in Übereinstim-

mung mit den rechtlichen Vorgaben zu erlauben, bleibt unberührt.

7. 	 ERSTATTUNG BEI NICHT ERFOLGTER ODER FEHLERHAFTER  
	 AUSFÜHRUNG EINER AUTORISIERTEN KARTENVERFÜGUNG

Falls es aufgrund unseres Verschuldens zu einer fehlerhaften Ausführung einer Transaktion 

gekommen ist, wird Ihnen der Transaktionsbetrag erstattet. Wir können dann die korrekte 

Transaktion erneut vornehmen.

8. 	 AUTORISIERTE BLANKO-TRANSAKTIONEN ÜBER UNERWARTETE 	
	 BETRÄGE

Wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber bei einem Akzeptanzpartner innerhalb des  

Europäischen Wirtschaftsraums eine Kartenzahlung geleistet haben und Ihnen bzw.  

dem Zusatzkarteninhaber zum Zeitpunkt ihrer Autorisierung der Transaktion nicht genau 

bekannt war, wie hoch der Transaktionsbetrag sein würde (z. B. beim Check-in in einem 

Hotel), können Sie die Rückerstattung verlangen, wenn der belastete Betrag über dem 

liegt, was Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber nach den Umständen des Einzelfalls hätten  

erwarten können, und Sie die Rückerstattung innerhalb von acht (8) Wochen ab dem 

Datum der Belastung geltend machen, in der die Transaktion ausgewiesen ist. 
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Sie müssen uns alle Informationen zukommen lassen, um die wir Sie vernünftigerweise 

bitten, und wir können diese Informationen (auch personenbezogene Informationen) an 

Dritte weitergeben, die Nachforschungen bezüglich Ihres Antrags auf Rückerstattung 

betreiben. Wir werden unsere Nachforschungen innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen 

nach Erhalt aller benötigten Informationen abschließen und entweder den Betrag erstatten 

oder Ihnen die Gründe für die Ablehnung Ihres Antrags mitteilen.

Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung, wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber einer 

Transaktion direkt uns gegenüber zugestimmt haben und Sie mindestens vier (4) Wochen 

vor Ausführung der Transaktion von uns oder vom Akzeptanzpartner Informationen über die 

Transaktion erhalten haben (oder sie Ihnen bereitgestellt wurden). Zum Beispiel war zum 

Zeitpunkt der Erteilung eines Auftrags der genaue Betrag nicht bekannt, wurde Ihnen aber 

später mindestens vier (4) Wochen vor der Belastung Ihrer Karte bestätigt.

9. 	 FOLGE DER AUTORISIERUNG EINER TRANSAKTION DURCH SIE; 		
	 AUSFÜHRUNGSFRISTEN

Wir werden die bei der Nutzung der Karte entstandenen, sofort fälligen Forderungen der  

Akzeptanzpartner gegen Sie und/oder der Zusatzkarteninhaber bezahlen. Sie sind Ihrer-

seits verpflichtet, uns die von Ihnen autorisierten Belastungen zu erstatten. 

Wir werden Ihre an uns gerichteten Zahlungsaufträge so rechtzeitig ausführen, dass der 

Akzeptanzpartner die jeweiligen Transaktionsbeträge zu dem zwischen dem Akzeptanz-

partner und uns vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält.

Ausführungsfrist von Transaktionen: Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger 

ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei uns sind wir verpflichtet sicherzustellen, 

dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens zu dem zwischen dem Akzeptanzpartner als 

Zahlungsempfänger und uns vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält. Geht der Zahlungsbetrag 

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 

ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, 

dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so 

vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

10. 	IHRE SORGFALTS- UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN

Sie sind verpflichtet:

•	 die Karte zu unterschreiben und sicher und sorgfältig aufzubewahren (einschließlich 

Zugangscodes von Geräten, biometrischen Daten oder sonstigen personalisierten 

Sicherheitsmerkmalen, falls vorhanden); 

•	 keinen anderen Personen die Nutzung Ihres Kontos oder Ihrer Karte zu erlauben und 

sich regelmäßig zu versichern, dass sich die Karte noch in Ihrem Besitz befindet;

•	 Ihre Karte oder Ihre Kartennummer nicht an andere Personen als an uns oder zum 

Tätigen einer Transaktion weiterzugeben und Ihre personalisierten Sicherheitsmerkmale 

keiner anderen Person bekanntzugeben (außer einem externen Dienstleister, sofern dies 

erforderlich ist);

•	 eine PIN oder einen Zugangscode zu wählen, die bzw. der nicht leicht zu erraten ist; 

•	 bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß dem Abschnitt „Wie Sie 

Transaktionen autorisieren und widerrufen können“ haben Sie vor der Autorisierung 

die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. 

Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei 

Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf 

missbräuchliche Verwendung uns gegenüber anzuzeigen.

Falls Sie oder ein Zusatzkarteninhaber eine Karte zur Nutzung auf einem Mobiltelefon oder 

sonstigen Gerät registrieren, müssen Sie oder der Zusatzkarteninhaber dieses und Ihre 

personalisierten Sicherheitsmerkmale stets ebenso sicher und sorgfältig aufbewahren wie 

auch Ihre Karte oder PIN und am Mobiltelefon oder sonstigen Gerät muss gegebenenfalls 

immer die Sperrfunktion benutzt werden. Geben Sie Ihre personalisierten Sicherheits-

merkmale niemals weiter und erlauben Sie niemandem den Zugang zum Gerät in einer 
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Weise, die das Tätigen von Transaktionen mit der auf dem Gerät registrierten Karte  

ermöglichen würde.

Wenn Sie sich für den Online-Service registrieren, müssen Sie Ihre personalisierten  

Sicherheitsmerkmale (wie Benutzername, Passwort oder sonstige Angaben) und auch  

Ihr Mobiltelefon oder sonstiges Gerät sicher und sorgfältig aufbewahren.

11.	 DIEBSTAHL, VERLUST, SONSTIGES ABHANDENKOMMEN ODER 
	 MISSBRAUCH DER KARTE ODER DES KONTOS ODER DER PIN  
	 ODER EINES SONSTIGEN PERSONALISIERTEN SICHERHEITS- 
	 MERKMALS

a.	 Sie oder ein Zusatzkarteninhaber müssen uns unverzüglich unter der Telefonnummer,  

die in Teil 1, Ziffer 1 genannt ist, informieren, wenn Sie Kenntnis davon erlangen oder  

vermuten, dass:

•	 eine Karte verlorengegangen ist oder gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen 

oder eine Ersatzkarte nicht angekommen ist;

•	 ein Mobiltelefon oder sonstiges Gerät, auf dem die Karte registriert wurde,  

verlorengegangen ist, gestohlen oder kompromittiert wurde;

•	 einer anderen Person eine PIN oder sonstige personalisierte Sicherheitsmerkmale 

bekannt sind oder 

•	 Ihr Konto oder eine Karte missbraucht oder unbefugt genutzt wird oder eine Transaktion 

auf Ihrem Konto nicht autorisiert oder fehlerhaft ausgeführt wurde oder

•	 wenn Sie bei Prüfung Ihrer Abrechnung erkennen, dass Ihrem Konto eine wiederkehrende 

Belastung trotz Ihrer Information an das Vertragsunternehmen über die Stornierung 

dieser wiederkehrenden Belastung dennoch belastet wurde.

b.	 Unsere Kontaktdaten sind am Anfang dieser Mitgliedschaftsbedingungen zu finden.

c.	 Im Falle eines uns gemeldeten Verlusts, Diebstahls, sonstigen Abhandenkommens oder 

Missbrauchs der Karte wird die Karte gesperrt („gesperrte Karte“) und eine Ersatzkarte 

ausgestellt. Falls eine von Ihnen als verloren, gestohlen oder als sonst abhandengekommen 

gemeldete Karte später wiedergefunden wird, darf diese nicht mehr verwendet, sondern 

muss vernichtet werden. Für weitere Details siehe auch den Abschnitt „Sperrung Ihres 

Kontos“.

d.	 Ihre maximale Haftung für nicht autorisierte Belastungen Ihrer Karte ist im Falle einer 

verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhandengekommenen Karte oder für 

sonstige missbräuchliche Verwendungen des Kartenkontos bis zur Anzeige auf 50 Euro 

beschränkt, ohne dass es darauf ankommt, ob Sie an dem Verlust oder Diebstahl ein  

Verschulden trifft. Falls wir die Möglichkeit der Anzeige nicht sichergestellt haben oder 

wenn der Verlust Ihrer Karte durch einen unserer Angestellten, einen Agenten, eine 

Zweigstelle/Zweigniederlassung von uns oder eine sonstige Stelle, an die wir Tätigkeiten 

ausgelagert haben, verursacht worden ist, entfällt Ihre Haftung nach diesem Absatz. Für 

Schäden, die nach der Anzeige aus der missbräuchlichen Nutzung der Karte entstehen, 

haften Sie nur, wenn Sie in betrügerischer Absicht gehandelt haben.

e.	 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gemäß dem vorherigen Absatz d., Satz 1 gilt 

nicht, sofern ein Schaden dadurch entsteht, dass Sie 

I.	 die nicht autorisierte Transaktion in betrügerischer Absicht ermöglicht haben oder

II.	 vorsätzlich oder grob fahrlässig 	

–– diesen Vertrag (insbesondere Ihre Pflichten nach Teil 2, Ziffer 10) oder

–– Ihre gesetzlichen Pflichten, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die per-

sonalisierten Sicherheitsmerkmale Ihrer Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen, 

oder

–– Ihre Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nach Kenntnis der Missbrauchsumstände 

bzw. des Verlusts oder sonstigen Abhandenkommens verletzt haben.

In diesem Fall haften Sie unbeschränkt für die nicht autorisierte Transaktion bis zur  

Anzeige. Absatz d. Satz 2 und 3 finden Anwendung.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, 

verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden monatlichen 

Verfügungsrahmen. Für Schäden im Rahmen des Bargeldservice haften Sie pro Kalendertag 
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maximal in Höhe des mitgeteilten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf den 

monatlichen Verfügungsrahmen. 

f.	 Haben wir beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Absatz 24 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein 

Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl wir gesetzlich zur starken Kunden-

authentifizierung verpflichtet sind, bestimmt sich Ihre und unsere Haftung abweichend von 

den vorstehenden Absätzen nach den Bestimmungen des § 675v Abs. 4 BGB. Eine starke 

Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander 

unabhängigen Elementen aus den Kategorien Wissen (etwas, das Sie wissen), Besitz  

(etwas, das Sie besitzen, z. B. Karte) oder lnhärenz (etwas, das Sie sind, z. B. Fingerabdruck).

g.	 Wenn Ihre Karte aus irgendwelchen Gründen gekündigt oder gesperrt wird, können 

gleichzeitig auch alle anderen auf Ihr Konto ausgegebenen Karten gekündigt oder gesperrt 

werden. Wir werden Ihnen bei einer Kündigung/Sperrung den Umfang der Kündigung/

Sperrung mitteilen.

12.	 WIE SIE ZAHLUNGEN LEISTEN

Sie müssen uns in Euro bezahlen. Sofern mit uns nicht ausdrücklich etwas anderes verein-

bart wurde, sind Sie verpflichtet, uns die Ermächtigung zu erteilen, den Forderungsbetrag 

von Ihrem zuletzt genannten Bankkonto per SEPA-Lastschrift einzuziehen und Ihre Bank 

anzuweisen, die von uns vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto 

einzulösen (SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung). 

Die Vorabankündigung der Abbuchung des Einzugs des Forderungsbetrages im SEPA- 

Lastschriftverfahren werden wir Ihnen spätestens vier (4) Tage vor der Abbuchung des  

Betrages auf Ihrem Bankkonto senden. Bitte stellen Sie sicher, dass entsprechende 

Deckung auf Ihrem Bankkonto vorhanden ist.

Für jedes Ihrer bei uns geführten Konten muss eine getrennte Zahlung durchgeführt 

werden. Wenn Sie Zahlungen zusammen vornehmen und nicht deutlich angeben, für 

welches Konto die Zahlung vorgesehen ist, können wir die Zahlungen einem beliebigen 

Konto zuordnen.

Zahlungen werden an dem Tag auf Ihrem Konto verbucht, an dem sie bei uns eingehen, 

sofern dies innerhalb unserer Geschäftszeiten geschieht. Eine nach dieser Zeit eingehende 

Zahlung wird am nächsten Geschäftstag verbucht.

13. WIE WIR ZAHLUNGEN ANRECHNEN (TILGUNGSREIHENFOLGE)

Zahlungen werden in der folgenden Reihenfolge auf unsere offenen Forderungen  

angerechnet: 

•	 Entgelte für die Mitgliedschaft und gegebenenfalls Zusatzkartenmitgliedschaft(en);

•	 Serviceentgelte (z. B. Entgelte für die nochmalige Zusendung von Abrechnungen,  

soweit wir unseren Informationspflichten bereits nachgekommen sind);

•	 Verzugszinsen/-schaden; 

•	 sonstige von uns berechnete Entgelte, die auf Ihrer monatlichen Abrechnung als  

gesonderte Posten ausgewiesen sind, wie beispielsweise Entgelte für Rücklastschriften; 

•	 Inkassogebühren und

•	 Transaktionen, die in einer monatlichen Abrechnung ausgewiesen sind, es sei denn,  

Sie treffen eine abweichende Tilgungsbestimmung und wir nehmen die Zahlung an.

14. AUSBLEIBENDE ZAHLUNGEN

Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Konsequenzen haben. Es könnte  

bedeuten:

•	 dass Sie zusätzliche Entgelte oder Kosten zahlen müssen;

•	 dass Ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigt werden könnte, wodurch die Beschaffung von 

Krediten schwieriger oder teurer wird; und

•	 dass rechtliche Schritte (wozu die Erwirkung eines Vollstreckungsbescheids oder voll-

streckbaren Urteils zählen könnte, das uns die Möglichkeit der Zwangsvollstreckung in 
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Ihr Eigentum (z. B. Ihr Haus) verleiht) oder ein Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet 

werden können, um die Forderungen aus dem vorliegenden Vertrag beizutreiben.

15.	 IRRTÜMLICHE ZAHLUNGEN AUF IHR KONTO

Falls wir irrtümlich oder infolge eines Systemfehlers eine Zahlung auf Ihr Konto vornehmen, 

werden wir den Betrag automatisch wieder aus Ihrem Konto ausbuchen. 

Wenn uns mitgeteilt wird, dass infolge eines Fehlers einer anderen Person eine Zahlung  

aus dem Europäischen Wirtschaftsraum auf Ihr Konto vorgenommen wurde (z. B. weil  

der Zahlende die falsche Kontonummer oder Referenz angegeben hat), Sie aber, wenn wir 

Sie kontaktieren, aussagen, dass die Zahlung für Sie vorgesehen war, sind wir gesetzlich 

verpflichtet, bei entsprechender Aufforderung alle relevanten Informationen einschließlich 

Ihres Namens, Ihrer Anschrift und der Angaben zur Transaktion an die Bank weiterzugeben, 

von der die Zahlung stammt, damit der Zahlende sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann.

16. ZUSATZKARTEN

Auf Antrag können wir vorbehaltlich der erfolgreichen Durchführung der Identifikation des 

Zusatzkarteninhabers nach dem Geldwäschegesetz für Ihr Konto Karten an Zusatzkarten-

inhaber („Zusatzkarten“) ausgeben. Die Einhaltung dieses Vertrags durch Zusatzkarten-

inhaber muss von Ihnen sichergestellt werden. 

Im Falle der Beantragung der Zusatzkarte online gilt:

Sie sind verpflichtet, dem Zusatzkarteninhaber vor seiner Identifizierung nach dem 

Geldwäschegesetz die Fernabsatzinformationen und diese Mitgliedschaftsbedingungen 

zur Verfügung zu stellen.

Mit Vornahme der Identifizierung durch den Zusatzkarteninhaber  

–– erklärt der Zusatzkarteninhaber seine Zustimmung zu dem von Ihnen als Karteninha-

ber auch in seinem Namen erfolgten Antrag auf Ausstellung einer American Express  

Zusatzkarte, 

–– bestätigt der Zusatzkarteninhaber, dass er die ihm von Ihnen zur Verfügung gestellten 

Fernabsatzinformationen sowie diese Mitgliedschaftsbedingungen zur Kenntnis  

genommen hat und mit deren Geltung einverstanden ist, und 

–– bevollmächtigt der Zusatzkarteninhaber Sie, alle die Zusatzkarte betreffenden  

Erklärungen auch für Sie abzugeben und entgegenzunehmen.  

Der Vertrag über die Zusatzkarte mit  Ihnen  kommt mit  Zusendung der Zusatzkarte 

an Sie als Karteninhaber zustande.

Im Falle der Beantragung der Zusatzkarte mit einem Papierantrag gilt: 

Für den Fall des Zustandekommens des Kartenvertrags bevollmächtigt der Zusatz-

karteninhaber mit Unterzeichnung des Antrags den Karteninhaber, alle die Zusatzkarte 

betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für den Zusatzkarteninhaber abzugeben 

und entgegenzunehmen. 

Kommunikation im Zusammenhang mit der Karte des Zusatzkarteninhabers (wie bspw. 

Abrechnungen) wird somit an Sie als Karteninhaber gesandt.

Sie haften allein für alle durch die Nutzung der Zusatzkarte durch den Zusatzkarteninhaber 

und jeden, dem diese die Nutzung Ihres Kontos erlauben, verursachte Transaktionen und  

Belastungen Ihres Kontos. Das heißt, Sie müssen für alle von diesen getätigten Transaktionen 

aufkommen. Der Zusatzkarteninhaber haftet uns gegenüber nicht.

Wenn Sie das Recht eines Zusatzkarteninhabers zur Nutzung Ihres Kontos widerrufen und 

seine Karte kündigen möchten, müssen Sie uns dies mitteilen. Im Hinblick auf die Kündigung 

gilt das in diesem Teil 2, Ziffer 22 („Beendigung Ihres Vertrags“) Geregelte. 

Zusätzlich und abweichend für Business Cards geltende Regelungen: 

Falls Sie eine Business Card besitzen, muss es sich bei allen Zusatzkarteninhabern um 

Miteigentümer, Teilhaber, Vorstandsmitglieder, Ausschussmitglieder oder Mitarbeiter des 

Unternehmens handeln. 
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Zusatzkarteninhaber einer Business Card haften gesamtschuldnerisch und unbegrenzt 

mit Ihnen und dem Unternehmen für die Ausgaben der jeweiligen zusätzlichen Business 

Card, es sei denn, es wurde gesondert eine anderslautende Haftungsregelung oder eine 

Haftungsobergrenze für die Zahlung aller vom Zusatzkarteninhaber vorgenommenen 

Transaktionen schriftlich mit uns vereinbart (siehe auch am Ende von Teil 1 den Abschnitt 

„Business Card und die Haftungsregelungen“.

17.	 UMRECHNUNG VON IN EINER FREMDWÄHRUNG GETÄTIGTEN 		
	 TRANSAKTIONEN

Wenn eine Transaktion oder Rückerstattung in einer anderen Währung als Euro zur  

Verarbeitung bei uns zulasten oder zugunsten Ihres Kontos eingeht, wird sie zum Datum 

ihrer Verarbeitung (bei dem es sich nicht um das Datum der Transaktion oder Rückerstat-

tung handeln muss) in Euro umgerechnet. Das bedeutet, dass der angewandte Wechsel-

kurs vom Kurs zum Zeitpunkt Ihrer Transaktion oder Rückerstattung abweichen kann. 

Wechselkurse können erheblich schwanken.

Wenn die Transaktion oder Rückerstattung auf US-Dollar lautet, wird sie von uns direkt in 

Euro umgerechnet. In allen übrigen Fällen rechnen wir sie zunächst in US-Dollar und dann 

in Euro um, berechnen aber nur einmal das Entgelt für Fremdwährungsumsätze. 

Der von uns zugrunde gelegte Wechselkurs:

•	 ist der gesetzlich vorgeschriebene oder üblicherweise angewandte Wechselkurs in  

dem Gebiet, in dem die Transaktion oder Rückerstattung vorgenommen wird, oder

•	 basiert anderenfalls auf den aus branchenüblichen Quellen ausgewählten  

Interbanken-Kursen an dem dem Verarbeitungsdatum vorausgehenden Banktag.  

Dieser Umrechnungskurs wird von uns als „American Express Wechselkurs“  

bezeichnet. 

Der American Express Wechselkurs wird montags bis freitags täglich festgelegt, es sei 

denn, es handelt sich bei dem Wochentag um den 25. Dezember oder 1. Januar eines 

Jahres. Sie können unsere American Express Wechselkurse im Online-Service unter  

„Mein Konto“ oder durch einen Anruf bei uns in Erfahrung bringen. 

Etwaige Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen gegenüber unmittelbar 

und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 

Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Euro tätigen, wird Ihnen vielleicht 

die Möglichkeit geboten, Ihre Transaktion von einem Dritten (z. B. dem Akzeptanzpartner) 

in Euro umrechnen zu lassen, bevor sie bei uns eingereicht wird. Wenn Sie sich dafür 

entscheiden, werden der Wechselkurs und eventuelle Provisionen oder ein Entgelt von 

diesem Dritten festgelegt und in Rechnung gestellt. Wenn eine von einem Dritten in Euro 

umgerechnete Transaktion bei uns eingeht, wird von uns kein Entgelt für Fremdwährungs-

umrechnung erhoben.

Näheres zu dem von uns verlangten Entgelt für Fremdwährungsumrechnungen entnehmen 

Sie bitte Teil 1 dieser Mitgliedschaftsbedingungen (siehe „Entgelt für Fremdwährungsum-

rechnung“) sowie dem jeweils geltenden Preis- und Leistungsverzeichnis.

18. ABRECHNUNGEN UND GESETZLICH VORGESCHRIEBENE  
	 MITTEILUNGEN

Wir senden Ihnen Abrechnungen auf dem von Ihnen gewählten Weg regelmäßig, mindestens 

einmal im Monat, wenn es Kontobewegungen gegeben hat, und anderenfalls einmal alle  

12 Monate zu. Das kann per Post, per E-Mail an die zuletzt von Ihnen angegebene 

E-Mail-Adresse, durch Einstellung in den Online-Service oder durch Bereitstellung auf  

eine sonstige rechtlich zulässige Weise geschehen. Wenn und solange Sie sich für den 

Erhalt von Rechnungen über den Online-Service registriert haben, entfällt der monatliche 

Versand von Papierabrechnungen.
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Wir können Ihnen Mitteilungen (einschließlich Informationen, zu deren Zusendung wir 

gesetzlich verpflichtet sind, wie z. B. Informationen über Änderungen des vorliegenden 

Vertrags) auf oder zusammen mit Ihren Abrechnungen zusenden, sofern die Mitteilungen 

auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden.

Neben Zahlungsinformationen enthält jede Abrechnung alle Transaktionen und Beträge, 

mit denen Ihr Konto im Abrechnungszeitraum belastet wurde, sowie den ausstehenden 

Betrag am letzten Tag des Abrechnungszeitraums („Abschlusssaldo“) des Kontos. Die 

Abrechnung ist keine Rechnung im Sinne des § 14 UStG und kann deshalb nicht zu einem 

eventuellen Vorsteuerabzug verwendet werden.

Wenn Sie die Abrechnungen über den Online-Service erhalten, sind diese Informationen und 

die elektronisch an Sie übermittelte Post regelmäßig abzurufen. Die Online-Abrechnungen 

werden jeweils sechs (6) Monate im Online-Service zum Abruf bereitgehalten. Sie können 

die Abrechnungen ausdrucken und/oder auf einem dauerhaften Datenträger speichern. 

Die Einstellung von Abrechnungen im Online-Service für Sie zum Abruf wird Ihnen per 

E-Mail avisiert („Avisierungs-E-Mail“). Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse ändern, müssen Sie 

dies auch auf unserer Website im Online-Service aktualisieren. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die im Online-Service zur Verfügung gestellten Abrechnungen 

als Ihnen in dem Zeitpunkt zugegangen gelten, in dem Sie die Avisierungs-E-Mail erhalten 

und die Fristen gemäß dem letzten Absatz dieser Ziffer 18 ab Zugang der Avisierungs-E-Mail 

gelten.

Wenn Sie die Abrechnungen per Post erhalten, senden wir Ihnen die Abrechnungen (und 

alle Mitteilungen, zu deren Zusendung wir gesetzlich verpflichtet sind) per Post an die letzte 

uns vorliegende Rechnungsanschrift an Sie adressiert zu.

Sie müssen jede Abrechnung stets auf Richtigkeit überprüfen und uns etwaige nicht 

autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Transaktionen unverzüglich telefonisch oder 

in Textform anzeigen. Wir gehen davon aus, dass dies innerhalb eines (1) Monats nach 

Zugang der Abrechnung geschieht. Sofern Sie die Richtigkeit der Abrechnung bzw. von 

Belastungen nicht innerhalb dieses Zeitraumes oder spätestens jedoch innerhalb von 

dreizehn (13) Monaten nach dem Zugang der Abrechnung bestreiten, sind Ansprüche 

und Einwendungen gegen die Belastung des Kontos (wie z.B. Erstattungsansprüche) 

ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche im Sinne von § 675z Satz 2 BGB können auch 

noch nach Ablauf von dreizehn (13) Monaten geltend gemacht werden, wenn Sie ohne Ver-

schulden an der Einhaltung der Frist verhindert waren. Vorstehende Fristen beginnen erst 

mit Zugang der Abrechnung und Kenntnisnahmemöglichkeit der strittigen Kontobelastung 

zu laufen. Wir werden Sie in der Abrechnung über die Fristen sowie über die Folgen bei 

Nichteinhaltung der Fristen gesondert hinweisen.

19. KONTAKTAUFNAHME MIT IHNEN

Wir können Ihnen Mitteilungen und sonstige Benachrichtigungen (einschließlich Warn-

meldungen) zu Ihrem Konto, Ihrer Karte oder Ihren Kartenvorteilen entsprechend dem von 

Ihnen gewünschten Kommunikationskanal zusenden. Das kann per E-Mail oder SMS, in 

Ihren Abrechnungen oder durch Einstellung in den Online-Service geschehen. Wir können 

Ihnen zum Beispiel eine Meldung zwecks Bestätigung zusenden, dass Ihre Kontaktdaten 

auf dem neuesten Stand sind.

Rechtlich erforderliche Mitteilungen (wie z. B. Abrechnungen oder Mitteilungen über 

Vertragsänderungen) werden Ihnen in Textform zur Verfügung gestellt und entweder im 

Online-Service bereitgestellt (sofern Sie sich hierfür registriert haben) oder an Ihre letzte 

bekannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse gesendet.

Alle von uns in Textform verschickten Mitteilungen gelten als an dem Tag zugegangen, an 

dem die Kommunikation in Ihrem Briefkasten bzw. in Ihrem E-Mail-Postfach eingegangen ist 

und somit die Kenntnisnahme der Mitteilung möglich ist und nach der Verkehrsanschauung 

zu erwarten ist. Sofern die Mitteilung in Ihrem Online-Service-Bereich für Sie eingestellt ist, 
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gilt die vorgenannte Vermutung erst, nachdem wir Ihnen das Einstellen einer Mitteilung per 

E-Mail avisiert haben. 

Es gibt einige Mitteilungen, die wir Ihnen zusenden müssen (wie z. B. Abrechnungen Ihres 

Kontos oder Sicherheitswarnungen). Sollten Sie darüber hinaus keine weiteren Informa-

tionen (wie z. B. Informationen zu Produkten oder Angeboten) erhalten wollen, können Sie 

uns dies über den Online-Service oder einen Anruf mitteilen.

Wenn wir wegen eines tatsächlichen oder vermutlichen Betrugs oder wegen Sicherheits-

risiken mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen, tun wir dies auf dem schnellsten und  

sichersten Weg (wir können z. B. eher versuchen, Ihnen eine SMS zu senden, als Sie  

anzurufen, sofern Sie in diese Form der Kommunikation eingewilligt haben).

20. ÄNDERUNG IHRER KONTAKTDATEN

Zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwenden wir die neuesten Kontaktdaten. Bei Änderung 

Ihrer Postanschrift oder E-Mail-Adresse, an die wir Abrechnungen oder Mitteilungen  

versenden, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen. Wir sind nicht verantwortlich, 

wenn Sie Mitteilungen (einschließlich (Online-)Abrechnungen) nur nicht erhalten, weil Sie 

dies schuldhaft versäumt haben. Vorstehendes gilt nicht, wenn wir die Mittel zur Anzeige 

der Änderungen nicht zur Verfügung gestellt haben.

Wir können Ihre Kontaktdaten aktualisieren, wenn wir Kenntnis erhalten, dass sie sich  

geändert haben oder falsch sind. Wenn wir Benachrichtigungen nicht zustellen konnten 

oder diese zurückgesendet wurden, können wir den Versuch der Kontaktaufnahme mit 

Ihnen einstellen, bis wir korrekte Kontaktdaten erhalten. 

21. SPERRUNG IHRES KONTOS

Wir können Ihre Karte oder eine Funktion Ihrer Karte sperren, wenn:

•	 wir es für die Sicherheit der Karte für erforderlich halten;

•	 wir zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags berechtigt sind; 

•	 wir eine unbefugte, unzulässige und/oder missbräuchliche Nutzung der Karte  

vermuten oder

•	 wir Grund zu der Annahme haben, dass ein deutlich höheres Risiko besteht, dass  

Sie unsere Forderungen nicht ausgleichen können.

Gleiches gilt in Bezug auf die Karte eines Zusatzkarteninhabers.

Wir werden Sie im Normalfall vorab, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung 

benachrichtigen und Ihnen die Gründe dafür nennen.

Wenn Ihre Karte gesperrt ist:

•	 dürfen Sie Ihre Karte nicht benutzen;

•	 müssen Sie Akzeptanzpartner darüber informieren, dass sie keine weiteren Zahlungen 

zulasten Ihrer Karte ausführen sollen, und

•	 müssen Sie den Abschlusssaldo Ihres Kontos nach wie vor begleichen.

Sie können uns über unsere Website oder mit einem Anruf unter der unter Teil 1, Ziffer 1  

genannten Telefonnummer mitteilen, wenn die ursprünglichen Gründe für die Sperrung 

der Karte Ihrer Ansicht nach weggefallen sind, und um Aufhebung der Sperre bitten. Wir 

werden Ihnen die Nutzung der Karte wieder gestatten, wenn die ursprünglichen Gründe 

für die Sperrung Ihrer Karte nicht mehr gegeben sind.

22.	BEENDIGUNG IHRES VERTRAGS

Der vorliegende Vertrag ist unbefristet und hat keine feste Laufzeit. 

Sie können den Vertrag jederzeit mit einem Anruf oder Schreiben auf einem dauerhaften 

Datenträger oder einer E-Mail an uns (unsere Kontaktdaten sind am Anfang der vorliegen-

den Mitgliedschaftsbedingungen zu finden) ohne Angabe von Gründen kündigen.  
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Ihr Recht zur fristlosen Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund sowie Ihre sonsti-

gen in diesem Vertrag vorgesehenen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Von unserer Seite ist eine Kündigung in Textform jederzeit ohne Angabe von Gründen unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens zwei (2) Monaten möglich. 

Wir sind jedoch berechtigt, den vorliegenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, d. h. außeror-

dentlich fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere, 

aber nicht ausschließlich, dann vor, wenn: 

•	 Sie wiederholt Abrechnungen Ihres Kontos nicht ausgleichen oder ein eventuelles  

Umsatzlimit überschreiten trotz Mahnung und Aufforderung zur Abhilfe;

•	 Sie schwerwiegend oder ständig gegen den vorliegenden Vertrag verstoßen und uns ein 

Festhalten an dem Vertrag daher nicht zumutbar ist;

•	 Sie uns falsche oder irreführende Informationen zu vertragswesentlichen Umständen 

(z. B. Ihrer Vermögenslage) zukommen lassen;

•	 Schritte unternommen werden, mit denen ein Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet 

wird;

•	 Sie gegen einen anderen Vertrag mit uns verstoßen;

•	 wir Grund zu der Annahme haben, dass bei Fortführung des Vertrags:

–– wir gegen Gesetze, Richtlinien, Rechtsvorschriften oder sonstige Pflichten verstoßen 

könnten, oder 

–– Maßnahmen seitens einer Regierung, Vollzugsbehörde oder Regulierungsbehörde 

gegen uns ergriffen werden könnten; 

•	 Sie geschäftsunfähig werden oder versterben; 

•	 Sie sich unserem Personal gegenüber verletzend oder bedrohlich verhalten oder

•	 eine wesentliche Verschlechterung Ihrer Vermögenslage eingetreten ist oder einzutreten 

droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Vertrag uns gegenüber 

gefährdet ist.

Folgen jeglicher Kündigung:

Wird der Vertrag von Ihnen oder uns gekündigt, gilt Folgendes zum Zeitpunkt des  

Wirksamwerdens der Kündigung:

•	 Sie müssen sämtliche uns geschuldeten Beträge bezahlen, 

•	 Sie müssen alle Karten vernichten und die Nutzung Ihrer Karte einstellen, und

•	 Sie müssen Akzeptanzpartnern mitteilen, dass sie nicht versuchen sollen, über Ihre 

Karte weitere Zahlungen abzuwickeln.

Im Falle einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte (wie z. B. Jahres-

entgelt für die Mitgliedschaft), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung fallen, 

anteilig zurückerstatten.

Die Verpflichtung zur Bereitstellung von Online-Abrechnungen über den Online-Service 

endet mit Wirksamwerden der Kündigung. Auf Nachfrage können vor Wirksamwerden der 

Kündigung bereitgestellte, aber nicht abgerufene Abrechnungen auf dem Postweg gegen 

Erstattung des hierfür anfallenden Entgelts (s. Teil 1, „Entgelt für Abrechnungskopie“)  

zugesandt werden. Abrechnungen, die nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgen, 

werden kostenlos auf dem Postweg zugesandt.

23.	KARTENVORTEILE

Je nach dem von Ihnen gewählten Kartenprodukt beinhaltet Ihre Karte unterschiedliche 

zusätzliche Leistungen und Vorteile (die sogenannten Kartenvorteile) wie z. B. die Teilnahme 

an einem Bonusprogramm oder Versicherungen. 

Diese Kartenvorteile unterliegen separaten Bedingungen, die Bestandteil dieses Vertrags 

sind.

Soweit die zusätzlichen Leistungen nicht von uns, sondern uns nicht zuzurechnenden 

Dritten (sog. „Leistungsträgern“) erbracht werden und wir diese lediglich vermitteln, 

werden wir Sie darauf hinweisen. Wir sind für die Erbringung solcher Kartenvorteile nicht 
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verantwortlich und haften hierfür dementsprechend nicht. Etwaige Streitigkeiten über die 

von den Leistungsträgern erbrachten Kartenvorteile sind direkt mit diesen zu regeln.

24.	AUFRECHNUNG

Wir können jederzeit ein Guthaben auf Ihrem Konto mit fälligen Beträgen aus einem 

anderen Konto (in beliebiger Währung), das Sie bei uns führen, verrechnen, bis alle Ihre 

Verbindlichkeiten uns gegenüber vollständig beglichen sind. Sie sind nicht berechtigt, mit 

Forderungen gegen uns aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenforderung ist rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten.

25.	BESCHWERDEN UNS GEGENÜBER; SCHLICHTUNGS- UND  
	 BESCHWERDESTELLEN

Im Falle einer Beschwerde bezüglich Ihres Kontos oder der erbrachten Leistungen wenden 

Sie sich bitte an: 

Executive Customer Relations, American Express Services Europe Limited,  

Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main 

SCHLICHTUNGS- UND BESCHWERDESTELLEN:

Schlichtungsstelle: 

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Überweisungs-

verkehr sowie mit Aufwendungsersatzansprüchen bei Missbrauch von Zahlungskarten 

sowie mit der Anwendung (I.) der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend 

Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, (II.) der §§ 491 bis 510 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs oder (III.) der §§ 675 c bis 676 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 

(IV.) aus der Anwendung der Verordnung über Interbankenentgelte für kartengebundene 

Zahlungsvorgänge (Verordnung (EU) 2015/751)  können Sie sich an die bei der Deutschen 

Bundesbank eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle wenden. Wir nehmen an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich. 

Die Adresse lautet:

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank 

Postfach 11 12 32 

60047 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2388 1907 

Telefax: +49 69 709090 990 

Internet:  

www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/schlichtungsstelle.html 

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de

Weitere Informationen über das Schlichtungsverfahren und die Verfahrensordnung erhalten 

Sie auf der vorstehenden Website.

Beschwerdestelle und Beschwerdeverfahren:

Sie können bei behaupteten Verstößen gegen Bestimmungen des Zahlungsdiensteauf-

sichtsgesetzes, die §§ 675 c bis 676 c BGB oder  Artikel 248 EGBGB Beschwerde bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 

53117 Bonn, Telefon: +49 228 4108-0, Telefax: +49 228 4108-1550, Website: www.bafin.de, 

oder bei der Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London 

E14 5HS, England, Telefon: + 44 20 7066-1000, Telefax: + 44 20 7066-1099,  

Website: www.fca.org.uk, einlegen.
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26.	UNTER WELCHER AUFSICHT WIR STEHEN

Zuständige Aufsichtsbehörden 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Dienstsitz Bonn: 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Dienstsitz Frankfurt am Main: 

Marie-Curie-Str. 24–28 

60439 Frankfurt am Main 

Internet: www.bafin.de

Europäische Zentralbank 

Sonnemannstr. 20 

60314 Frankfurt am Main 

Internet: www.ecb.europa.eu

Financial Conduct Authority (FCA) 

25 The North Colonnade  

Canary Wharf 

London E14 5HS 

England 

Telefon: +44 20 7066-1000 

Telefax: +44 20 7066-1099 

www.fca.org.uk 

Die American Express Services Europe Limited hält eine Lizenz der Financial Conduct 

Authority (FCA) zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen; Referenznummer [661836].

27.	 ANSPRÜCHE GEGEN AKZEPTANZPARTNER ODER SONSTIGE 
	 DRITTE

Beschwerden – Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen

a.	 Etwaige Meinungsverschiedenheiten mit einem Akzeptanzpartner oder Beschwerden über 

Mängel von mit der Karte bezahlten Waren oder Leistungen lassen die Verpflichtungen 

von Ihnen und/oder Ihrem Unternehmen aus den mit uns getroffenen Vereinbarungen 

zum Ausgleich des fälligen Saldos der Abrechnungen unberührt und müssen von Ihnen 

direkt mit dem Akzeptanzpartner geregelt werden. Gemäß dem Abschnitt „Beschränkung 

unserer Haftung“, Absatz a. (II.), übernehmen wir für die Leistungen der Akzeptanzpartner 

keine Haftung.

b.	 Falls Sie Beschwerden bezüglich Ihres Kontos oder über unseren Service haben, wenden 

Sie sich bitte an unsere Abteilung Executive Customer Relations, die unter den in Ziffer 25 

angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist. Details zu dem Beschwerdebearbeitungsver-

fahren sind auf Anforderung bei uns erhältlich.

c.	 Sollte Ihrer Beschwerde durch uns nicht abgeholfen werden und Sie eine endgültige  

Antwort von uns erhalten haben, die dies bestätigt, können Sie die bei der Deutschen  

Bundesbank eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. Ihr Recht, eine  

Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder bei 

der Financial Conduct Authority (FCA) in London, England, einzulegen, bleibt unberührt. 

Einzelheiten dazu, wer berechtigt ist, eine Beschwerde bei der FCA einzulegen, sind beim 

Financial Ombudsman Service erhältlich (www.financial-ombudsman.co.uk), der sich 

normalerweise nur mit Ihrer Beschwerde befasst, wenn Sie diese innerhalb von sechs 

Monaten nach unserer endgültigen Antwort weiterleiten.
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28.	WIE WIR IHRE DATEN VERWENDEN

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir auf die Daten, die Sie uns bereitstellen, zugreifen, 

sie verarbeiten und speichern dürfen, um Zahlungsdienste für Sie zu erbringen. Ihre oder 

unsere Rechte und Pflichten im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der ab 

Mai 2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung bleiben davon unberührt. Sie können 

Ihre Zustimmung durch Schließen Ihres Kontos widerrufen. Falls dies geschieht, werden 

wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr nutzen, können Ihre Daten aber weiterhin für 

andere Zwecke verarbeiten, sofern und soweit aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 

erforderlich.

29.	ABTRETUNG DES VERTRAGS

Wir können den vorliegenden Vertrag übertragen oder unsere Forderungen aus diesem 

Vertrag abtreten. Dazu sind wir jederzeit berechtigt, ohne Sie zu benachrichtigen, sofern 

wir nicht gesetzlich zur Benachrichtigung verpflichtet sind. Sie dürfen Ihr Konto oder Ihre 

Pflichten aus dem vorliegenden Vertrag nicht abtreten oder übertragen.

30.	VERZICHT AUF RECHTE

Wir können vertragliche Rechte verzögert ausüben oder überhaupt nicht geltend machen. 

Damit verzichten wir nicht auf unser Recht, sie bei anderer Gelegenheit auszuüben oder 

geltend zu machen.

31.	 VERTRAGSSPRACHE UND GELTENDES RECHT

Dieser Vertrag und die Kommunikationen zwischen Ihnen und uns, die diesen Vertrag  

betreffen, sind in deutscher Sprache verfasst.

Dieser Vertrag und zwischen Ihnen und uns vor Vertragsschluss abgewickelte Geschäfte 

unterliegen deutschem Recht. Es wird kein vertraglicher Gerichtsstand vereinbart. Klagen 

gegen uns können bei dem zuständigen Gericht in Frankfurt am Main erhoben werden.

32.	STEUERN UND ABGABEN 	

Staatliche Steuern, Abgaben oder sonstige Beträge, die bezüglich der Kreditkarte, einer 

Transaktion auf Ihrem Kartenkonto oder einer Nutzung der Kreditkarte durch Sie oder 

einen Zusatzkarteninhaber laut Gesetz in einem Land erhoben werden, sind von Ihnen  

zu begleichen.

33.	BESCHRÄNKUNG UNSERER HAFTUNG

a.	 Vorbehaltlich nachstehendem Absatz c. sind wir Ihnen oder Zusatzkarteninhabern gegen-

über für Folgendes weder verantwortlich noch haftbar:

I.	 Für von uns nicht zu vertretende Verzögerungen oder Versäumnisse eines Akzeptanz-

partners, die Karte zu akzeptieren, oder

II.	 für Streitigkeiten mit einem Akzeptanzpartner über Waren und Leistungen, für die Ihr 

Konto belastet wurde, oder

III.	 für von uns und unseren Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretende Pflichtverletzungen 

oder 

IV.	 für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung der Vertragsleistungen im Falle von 

höherer Gewalt oder von sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umständen (wie 

z. B. Ausfall der Kommunikationsnetzwerke und darauf beruhende Systemausfälle, 

Betriebsstörungen außerhalb unseres Einflussbereichs, Streik) oder

V.	 für zusätzliche Leistungen, die nicht von uns erbracht werden und uns auch nicht 

zuzurechnen sind, oder

VI.	 für leicht fahrlässig verursachte Schäden.

b.	 Vorbehaltlich nachstehendem Absatz c. ist unsere Haftung für etwaige Schadensersatz-

ansprüche, die nicht von § 675y BGB erfasst sind (wie bspw. etwaige Schadensersatzan-

sprüche neben der Leistung im Sinne von § 280 BGB mit Ausnahme von etwaigen Zins-
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schäden), im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften oder verspäteten Ausführung 

einer Transaktion auf EUR 12.500,– pro Transaktion begrenzt. 

c.	 Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht für die Haftung 

bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Sie gelten ferner nicht, (I.) soweit der 

Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder (II.) der Übernahme einer Beschaf-

fenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB oder (III.) der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht beruht oder (IV.) aus Produkthaftung gehaftet wird oder (V.) 

für Gefahren, die wir besonders übernommen haben. Unter wesentliche Vertragspflichten, 

auch sog. Kardinalpflichten im Sinne ständiger Rechtsprechung, sind Pflichten zu verste-

hen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren 

Erfüllung durch uns Sie deshalb vertrauen und vertrauen dürfen.

d.	 	Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf 

den vorhersehbaren Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der 

Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB 

oder aus Produkthaftung gehaftet wird.

e.	 Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die 

Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 

insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren  

Mitglieder betreffend ihre persönliche Haftung. 

34. VERARBEITUNG UND NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

	 GÜLTIG BIS 24. MAI 2018

a.	 Wir sind berechtigt, Daten über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie im  

Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses zu erheben und zu 

speichern. Es wird gewährleistet, dass hierbei in vollem Umfang das deutsche Daten-

schutzrecht eingehalten wird. 

b.	 Wir können Daten über Sie oder Ihr Konto im Rahmen der Zweckbestimmung dieses 

Vertrags und in dem für die Abwicklung des Vertrags erforderlichen Umfang an 

Gesellschaften übermitteln, welche damit beauftragt sind, das Kartenbezahlungs-

system sowie Kartenleistungen für uns abzuwickeln und den Kartenvertrag durchzu-

führen, was ein etwaiges Inkasso einschließen kann. Dies sind (I.) Gesellschaften der 

American Express Gruppe weltweit, (II.) andere Gesellschaften, deren Firmenname 

oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist, (III.) die Vertragsunternehmen und (IV.) 

Dritte, welche damit beauftragt sind, das Kartenkonto zu bearbeiten und Forde-

rungen geltend zu machen, wie Inkassounternehmen und Rechtsanwälte, oder die 

Versicherungsleistungen, Dienstleistungen, Rewards oder Programme, die mit der 

Karte verbunden sind, anbieten und verwalten. 

c.	 Die vorbezeichneten Maßnahmen können wir in Deutschland und den Ländern der 

Europäischen Union durchführen. Daten können aber auch außerhalb der Europäi-

schen Union, insbesondere in den USA, verarbeitet und gespeichert werden, obwohl 

die dortigen Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in den 

Ländern der Europäischen Union. Beim Einsatz der Karte in Ländern außerhalb der 

Europäischen Union übermitteln wir im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrags 

Daten außerhalb der Länder der Europäischen Union. Wir haben durch geeignete 

Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass die Daten im gleichen Umfang in den USA 

und in anderen Ländern geschützt werden wie in den Ländern der Europäischen 

Union.

d.	 Sofern wir von Ihnen keine gegenteilige Anweisung erhalten, sind wir ferner be-

rechtigt, die über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie im Rahmen der 

Zweckbestimmung dieses Vertrags gespeicherten Daten an unsere Gesellschaften 

und Vertragsunternehmen zu übermitteln, um Ihnen zusätzliche Waren oder 

Dienstleistungen, die für Sie von Interesse sein können, per Post anzubieten. Es wird 

gewährleistet, dass hierbei in vollem Umfang die Bestimmungen der Datenschutz-

gesetze sowie der vorstehenden Ziffer 34 Absatz c eingehalten werden. 
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e.	 Sie ermächtigen uns, Kreditwürdigkeitsprüfungen durch die SCHUFA Holding AG,  

Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, (SCHUFA) und andere Kreditauskunfteien 

durchführen zu lassen. Diese Auskunfteien verarbeiten und speichern Aufzeichnun-

gen über die von uns veranlassten Kreditwürdigkeitsprüfungen und stellen sie ande-

ren Gesellschaften, soweit gesetzlich zulässig, für deren Kreditentscheidungen über 

Sie oder Angehörige Ihres Haushalts zur Verfügung, sowie zur Verhinderung von 

Kreditkartenmissbrauch. Wir sind auch berechtigt, zur Unterstützung bei den Kredit-

würdigkeitsprüfungen für die Ausstellung und Benutzung der Karte statistische, 

automatisierte Methoden (sog. credit scoring) zu verwenden und die erforderlichen, 

allgemein gehaltenen, banküblichen Auskünfte bei Ihren Kreditinstituten, bei Kredit-

auskunfteien und Ihrem Arbeitgeber einzuholen. Unabhängig davon wird American 

Express der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. 

Forderungsbetrag nach Kündigung, Kreditkartenmissbrauch) übermitteln. Diese 

Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies 

nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.

f.	 Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten American 

Express über Sie gespeichert hat. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten 

unvollständig oder nicht korrekt gespeichert sind, teilen Sie dies American Express 

bitte ebenfalls mit.
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DATENSCHUTZ- 
ERKLÄRUNG 
FÜR KARTENINHABER

1.	 WORUM HANDELT ES SICH BEI DIESEM DOKUMENT? 

Wir haben uns bei American Express dem Schutz Ihrer Privatsphäre verschrieben. Wir 

möchten, dass Sie wissen, wie wir Informationen über Sie erfassen, nutzen, teilen und 

aufbewahren, und die Wahlmöglichkeiten kennen, die Sie bei Anforderung unserer Produkte 

oder Dienstleistungen haben. 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie American Express Services Europe 

Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main (nachfolgend „American Express“) in 

seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher Informationen über Sie gemäß der  

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 (die Datenschutz-Grundverordnung) erfasst, nutzt, teilt und aufbewahrt. 

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 

„Fragen oder Beschwerden”.   

Wenn Sie sich online mit uns austauschen, besteht eine gesonderte Online-Datenschutzer-

klärung, die unter www.americanexpress.de abrufbar ist, in der beschrieben wird, wie wir in 

diesem Zusammenhang Informationen über Sie erfassen, nutzen, teilen und aufbewahren. 

Die gemäß dieser Datenschutzerklärung erfassten Informationen werden gemeinsam mit 

Informationen genutzt, die wir über Sie online erfassen. Wir bitten Sie daher, sich die Zeit zu 

nehmen, sich auch die Online-Datenschutzerklärung durchzulesen.

Wir können diese Datenschutzerklärung hin und wieder ändern. Abhängig von der Art der 

Änderung werden wir Sie über derartige Änderungen durch schriftliche Mitteilungen an Sie 

oder über unsere Website, www.americanexpress.de benachrichtigen.

2.	 ERFASSTE INFORMATIONEN

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir (und unsere Dienstleister) Informationen 

über Sie erfassen, nutzen, teilen und aufbewahren. Die Art der von uns erfassten Informa-

tionen hängt davon ab, welches Produkt oder welche Dienstleistung Sie anfordern oder 

nutzen. Wir erfassen personenbezogene Daten über Sie: 

•	 aus dem Antragsformular für eine Kreditkarte und anderen Dokumenten, die Sie an uns 

übermitteln;

•	 wenn Sie Produkte, Waren oder Dienstleistungen anfordern oder nutzen (z. B. Einsatz 

Ihrer Karte zur Vornahme von Transaktionen bei Händlern oder Betreibern von Geld-

automaten, zur Nutzung von Concierge-Diensten oder Buchung von Reisen);

•	 aus Prüfungen bei Kreditauskunfteien, einschließlich persönlicher und geschäftlicher 

Einträge (falls relevant) (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“);

•	 durch die Art und Weise, in der Sie mit uns kommunizieren und Ihre Karte nutzen (z. B. 

Telefonnummern, die während Servicetelefonaten übermittelt werden);

•	 aus Recherchen, Umfragen oder Gewinnspielen, an denen Sie teilnehmen oder die Sie  

beantworten, oder etwaigen Marketingangeboten, zu denen Sie sich anmelden; und

•	 von Dritten, beispielsweise in Marketinglisten, die wir rechtmäßig von Geschäftspart-

nern erhalten.

3.	 DATENNUTZUNG

Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten: (I.) wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags 

notwendig ist (z. B. Risikomanagemententscheidungen, die Zahlungsinstitute vornehmen 
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müssen, bevor sie Kreditkarten genehmigen); (II.) um die Einhaltung gesetzlicher Pflichten 

zu gewährleisten (z. B. die Identifizierungspflichten nach dem Geldwäschegesetz);  

(III.) für unsere berechtigten Interessen, wie die Begründung von Rechtsbeziehungen,  

Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen, die Verhinderung von Betrug und/oder  

die Erweiterung unserer Produkte oder Dienstleistungen; oder (IV.) wenn wir Ihre Zustim-

mung eingeholt haben, beispielsweise zu Marketingzwecken. Insbesondere nutzen wir Ihre 

personenbezogenen Daten, um das Folgende zu tun: 

a.	 Produkte und Dienstleistungen zu liefern bzw. zu erbringen, einschließlich:

•	 der Verarbeitung von Anträgen für unsere Produkte, einschließlich Entscheidungen über 

die Genehmigung Ihres Antrags;

•	 der Verwaltung und Durchführung von Kreditkartenverträgen, beispielweise, ob einzelne 

Kartentransaktionen zu genehmigen sind;

•	 der Kommunikation mit Ihnen per E-Mail, SMS oder anderen elektronischen Methoden 

über Ihre Kreditkartenkonten, Produkte und Dienstleistungen und um Sie über neue 

Funktionen und Vorteile, die mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder Dienst-

leistungen verbunden sind, auf dem aktuellen Stand zu halten;

•	 der Bedienung und Verwaltung von Vorteils- und Versicherungsprogrammen zusammen 

mit den von Ihnen angeforderten Produkten oder Dienstleistungen; 

•	 der Beantwortung von Fragen, die Sie an uns übermitteln, und der Entscheidung über 

Ihre Anträge; 

b.	 für Produkte und Dienstleistungen der American Express Unternehmensgruppe und 

unserer Geschäftspartner zu bewerben und diese zu vermarkten, einschließlich:

•	 Inhalte zu präsentieren, die entsprechend Ihrer Präferenzen personalisiert sind;

•	 dabei zu helfen, festzustellen, ob Sie an neuen Produkten oder Dienstleistungen  

interessiert sind;

•	 der Kommunikation von Werbeaktionen und Angeboten an Sie (sofern rechtlich er-

forderlich, selbstverständlich abhängig von Ihrer zuvor erteilten Einwilligung) per Post, 

E-Mail, Telefon, SMS, über das Internet oder durch Nutzung anderer elektronischer Mit-

tel) in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, die Sie möglicherweise interessieren 

oder die Ihren bestehenden American Express Produkten und Dienstleistungen ähneln;

c.	 unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und Forschung und Analysen durch-

zuführen, einschließlich:

•	 des besseren Verständnisses unserer Kunden, ihrer Bedürfnisse, Präferenzen und Ver-

haltensweisen;

•	 der Analyse, ob unsere Anzeigen, Werbeaktionen und Angebote wirksam sind;

•	 der Durchführung von Tests (zur Gewährleistung der Sicherheit und bei Aktualisierung 

unserer Systeme), Datenverarbeitung, Webseitenadministration und Support für Infor-

mationstechnologiesysteme und Entwicklung;

•	 Ihnen zu ermöglichen, mittels einer Bewertung eine Rückmeldung zu unseren Produkten 

und Dienstleistungen sowie jene unserer Geschäftspartner abzugeben;

•	 der Erstellung von Datenanalyen, statistischen Forschungen und Berichten auf 

aggregierter Basis;

•	 der Überwachung und/oder Aufzeichnung Ihrer Telefonanrufe bei uns oder unseren 

Serviceanbietern (vorausgesetzt, Sie haben uns und/oder den Serviceanbietern vorab 

Ihre Einwilligung hierzu erteilt), um konstante Serviceniveaus (einschließlich der Schu-

lung von Mitarbeitern) und Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrages zu gewährleisten; 

d.	 Betrugs-, Betriebs- und Sicherheitsrisiken zu managen (durch Nutzung automatisierter 

Prozesse und/oder manueller Prüfungen), einschließlich:

•	 der Prüfung und Genehmigung einzelner Kartentransaktionen, einschließlich derjenigen, 

die Sie über digitale Kanäle vornehmen;

•	 der Erkennung und Verhinderung von Betrug oder krimineller Aktivitäten; 

•	 des Schutzes der Sicherheit Ihrer Informationen; 

•	 der Entwicklung und Verfeinerung unserer Risikomanagementrichtlinien, -modelle und 

-verfahren für Anträge und Kartenkonten, die sich auf Informationen in Ihrem Antrag 

stützen oder sich auf Ihre Bonität und (gegebenenfalls) Kreditkartenhistorie beziehen;  

•	 der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Begründung, Ausübung 

oder Abwehr von Rechtsansprüchen und der Unterstützung bei der Streitbeilegung;
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e.	 	Ihren Antrag für unsere Produkte und Dienstleistungen (unter Nutzung automatisierter 

Prozesse und/oder manueller Prüfungen) zu verarbeiten (oder unsere Angebote an Sie zu 

personalisieren), einschließlich:

•	 zum besseren Verständnis Ihrer Vermögensverhältnisse und Ihrer Verhaltensweisen, 

damit wir Entscheidungen darüber treffen können, wie Ihre bestehenden Kreditkarten 

verwaltet werden und welche anderen Produkte oder Dienstleistungen Ihnen angeboten 

werden können; und

•	 der Information unserer Inkassomethoden und des Teilens von Informationen mit 

Kreditauskunfteien (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt  

„Kreditauskunfteien”).

4.	 TEILEN VON INFORMATIONEN

Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit niemandem, außer wie nachstehend 

beschrieben. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung teilen 

oder wenn dies nach geltendem Recht verlangt wird oder zulässig ist, beispielsweise mit:

•	 Kreditauskunfteien und ähnlichen Einrichtungen, um über Ihre Bonität zu berichten 

oder Informationen einzuholen sowie um uns gegenüber geschuldete Verbindlichkeiten 

zu melden (weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Abschnitt 

„Kreditauskunfteien“);

•	 Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Regierungsbehörden 

zur Einhaltung rechtlicher Anordnungen, rechtlicher oder aufsichtsrechtliche Vorgaben 

sowie von Anträgen auf Strafverfolgung;

•	 Inkassounternehmen und externen Rechtsberatern zur Einziehung von Forderungen in 

Bezug auf Ihren Kreditkartenvertrag;

•	 unseren Serviceanbietern, die Dienstleistungen für uns erbringen und uns dabei unter-

stützen, Ihren Kreditkartenvertrag zu verwalten und/oder unsere Geschäftstätigkeit 

auszuüben, und Dritten wie Ihrer Bank, Bausparkasse oder anderen Herausgebern von 

Zahlungskarten;

•	 Gesellschaften der American Express Unternehmensgruppe;

•	 Geschäftspartnern, einschließlich Co-Brand-Partnern, um Ihnen gemeinsam oder 

separat Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, zu liefern, anzubieten, zu ent-

wickeln oder individuell für Sie zu gestalten. Wir werden Ihre Kontaktdaten ohne Ihre 

Einwilligung nicht mit Geschäftspartnern teilen, damit diese ihre eigenen Produkte  

oder Dienstleistungen unabhängig an Sie vermarkten können. Allerdings können wir  

mit Ihrer Einwilligung Angebote in deren Auftrag an Sie senden. Bitte beachten Sie, dass  

Geschäftspartner, wenn Sie ein von diesen zur Verfügung gestelltes Angebot in Anspruch 

nehmen und ihr Kunde werden, Mitteilungen unabhängig an Sie senden können. In die-

sem Fall müssen Sie deren Datenschutzerklärung prüfen und sie gesondert informieren, 

wenn Sie den Empfang künftiger Mitteilungen von diesen ablehnen möchten;

•	 einer von Ihnen genehmigten Partei, einschließlich Loyalty-Partnern, die Sie (gegebenen-

falls) mit Ihrem Membership Rewards Konto verbinden, und abhängig von Ihrem Karten-

produkt mit Partnern, die gegebenenfalls die Kartenvorteile erbringen, die im Rahmen 

Ihres Kartenprodukts angeboten werden und bei denen Sie sich anmelden; oder

•	 jemandem, an den wir unsere vertraglichen Rechte übertragen oder abtreten.

5.	 ZUSATZKARTENINHABER

Vor der Übermittlung von personenbezogenen Daten an uns, die einer anderen Person 

gehören, einschließlich Zusatzkarteninhaber, bitten Sie diese Person bitte, diese Daten-

schutzerklärung zu prüfen und ihr Einverständnis zum Teilen ihrer Daten mit American 

Express und einer anderen in dieser Mitteilung bezeichneten Partei zu bestätigen. 

Die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung gelten für Zusatzkarteninhaber, denen 

auf Antrag hin für Ihr Kreditkartenkonto eine Zusatzkarte ausgestellt wurde. Wenn Sie die 

Herausgabe einer zusätzlichen Karte genehmigt haben:

•	 werden wir die Informationen eines Zusatzkarteninhabers nutzen, um seinen Antrag 

zu bearbeiten, seine Karte auszustellen, das Kartenkonto zu verwalten und unsere 

rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten einzuhalten; und
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•	 der Zusatzkarteninhaber muss möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten zur 

Verifizierung der Identität an uns übermitteln, wenn er uns hinsichtlich der Aktivierung 

oder Nutzung seiner Karte, der Registrierung für Online-Dienste und des Zugangs zu 

neuen oder aktualisierten Dienstleistungen und Vorteilen kontaktiert.

Zusatzkarteninhabern ist es nicht gestattet, Änderungen Ihrer personenbezogenen 

Daten vorzunehmen, es sei denn, Sie haben uns gegenüber eine entsprechende Zustim-

mung erteilt, welche diese dazu berechtigt.

6. 	 KREDITAUSKUNFTEIEN

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten mit Kreditauskunfteien austauschen. Wir 

können personenbezogene Daten über Sie von diesen Einrichtungen einholen. Falls 

relevant, umfasst dies auch Daten über Ihren Ehegatten und eine Geschäftstätigkeit, 

an der Sie beteiligt sind (einschließlich Einzelheiten über Ihre Mitgeschäftsführer oder 

geschäftlichen Partner). Zu diesem Zwecke können Sie als finanziell mit diesen Personen 

verbunden behandelt werden („Finanzpartner“) und Sie werden in Bezug auf Ihre „damit 

verbundenen Eintragungen“ bewertet. 

Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene 

Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsverbin-

dung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an 

die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und andere Kreditauskunfteien. 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur 

erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von American Express oder 

Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten fordern, überwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 

Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürger-

lichen Gesetzbuches).

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 

Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum 

und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen eine Angemessen-

heitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur 

Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen 

zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO 

entnommen, das den Mitgliedschaftsbedingungen zum jeweiligen Kartenprodukt beigefügt 

ist, oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

Die bei der SCHUFA Holding AG gespeicherten Daten werden entsprechend den 

Löschregeln gemäß Ziffer 2.6 der ergänzenden SCHUFA-Information (s. Anlage zu den 

Mitgliedschaftsbedingungen Ihres jeweiligen Kartenprodukts) gelöscht. Im Übrigen wird 

eine Löschung bzw. Berichtigung nur vorgenommen, wenn die ursprüngliche Meldung 

unzulässig war. Mit Kreditauskunfteien geteilte Aufzeichnungen bleiben sechs Jahre, 

nachdem sie abgeschlossen wurden, aktenkundig, unabhängig davon, ob sie von Ihnen 

beigelegt wurden oder säumig sind.

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten analysieren, um die Verwaltung Ihres Karten-

kontos zu unterstützen und Betrug oder andere rechtswidrige Aktivitäten zu verhindern. 

Wir können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese nutzen, um Betrug 

und Geldwäsche zu verhindern, beispielsweise bei:

•	 der Prüfung von Einzelheiten der Anträge für Versicherungen, Kredite oder andere  

Gewährungen von Rückzahlungserleichterungen oder Zahlungsaufschüben;

•	 der Verwaltung von Krediten, kreditbezogenen Konten oder Versicherungsverträgen;

•	 der Beitreibung von Schulden; oder 
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•	 der Prüfung von Einzelheiten in Anträgen, Angeboten und Ansprüchen in Bezug auf 

sämtliche Versicherungsarten.

Weitere Informationen darüber, wie Kreditauskunfteien Ihre personenbezogenen Daten 

sammeln und nutzen, entnehmen Sie bitte im Hinblick auf die SCHUFA Holding AG den 

Informationen unter www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/daten-schufa/.

Sie sind berechtigt, von Kreditauskunfteien jederzeit Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, Be-

richtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art. 17 DS-GVO sowie Einschränkung der 

Verarbeitung nach Art. 18 DC-GVO zu verlangen. Sie können jederzeit die in Deutschland 

tätigen Kreditauskunfteien kontaktieren und Auskunft über die von diesen verwalteten 

Informationen über Sie einholen.

7.	 INTERNATIONALE ÜBERTRAGUNG VON DATEN

Wir verarbeiten, übertragen und greifen auf Ihre personenbezogenen Daten über unsere 

Systeme in Deutschland und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu, bei-

spielsweise in den Vereinigten Staaten (wo sich unsere betrieblichen Hauptrechenzentren 

befinden), um unsere Geschäftstätigkeit auszuüben, Transaktionen in Bezug auf ausländi-

sche Einkäufe zu verarbeiten, Ihr Kreditkartenkonto zu verwalten oder Ihnen Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten. 

Ungeachtet dessen, wo wir Ihre Informationen verarbeiten, werden wir geeignete Schritte 

ergreifen, um das angemessene Schutzniveau für Ihre Informationen in anderen Ländern 

außerhalb Deutschlands oder des EWR zu gewährleisten, einschließlich in den USA, wo 

das Datenschutzrecht möglicherweise nicht so umfassend wie in Deutschland oder im 

EWR ist. 

Bitte beachten Sie, dass Datenübertragungen innerhalb der American Express Unterneh-

mensgruppe gemäß unseren verbindlichen unternehmensinternen Vorschriften (Binding 

Corporate Rules) erfolgen, die im Abschnitt Datenschutz auf unserer Website abrufbar 

sind. 

8.	 SICHERHEIT 

Wir setzen organisatorische, administrative, technische und physische Sicherheitsmaß-

nahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und die Gewährleistung 

der sofortigen, korrekten und vollständigen Verarbeitung Ihrer Daten zu unterstützen. Wir 

verlangen von Serviceanbietern den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und nutzen 

Ihre personenbezogenen Daten nur für die von uns bezeichneten Zwecke.

9.	 SPEICHERUNG VON INFORMATIONEN

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, wie wir sie zur 

Lieferung bzw. Erbringung der von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen  

benötigen, es sei denn, wir sind verpflichtet, sie aufgrund von Gesetzen, Vorschriften, 

Rechtsstreitigkeiten oder zu aufsichtsbehördlichen Ermittlungszwecken für längere Zeit-

räume aufzubewahren. Ihre personenbezogenen Daten werden beispielsweise von 

 American Express aufgrund von gesetzlichen Vorgaben sechs Jahre über die Beendigung 

des Kreditkartenvertrages hinaus (beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem die  

Schließung erfolgt ist) aufbewahrt. Wenn Sie sich mit der Zahlung fälliger Forderungen in 

Verzug befindet und der Saldo unbezahlt bleibt, könnten diese Informationen von uns über 

längere Zeiträume zurückbehalten und berücksichtigt werden, sofern Sie einen neuen  

Antrag für ein American Express Produkt bei uns stellen.  

Wenn Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für rechtliche oder regulatorische 

Bedürfnisse, zur Verwaltung Ihres Kreditkartenvertrags oder zur Lieferung bzw. Erbringung 

der von Ihnen in Anspruch genommenen Produkte und Dienstleistungen benötigt werden, 

werden wir angemessene Schritte ergreifen, um diese Informationen sicher zu vernichten 

oder dauerhaft unkenntlich zu machen. Für weitere Informationen zu unseren Praktiken 

zur Speicherung von Daten kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten – 

bitte lesen Sie den Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”. 
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10.	 ZUGANG ZU IHREN INFORMATIONEN

Wir unterstützen Sie darin, regelmäßig alle von uns verwalteten personenbezogenen 

Daten auf ihre Richtigkeit und Aktualität zu prüfen. Wenn Sie der Auffassung sind, dass 

Informationen, die wir über Sie verwalten, falsch oder unvollständig sind, können Sie uns 

bitten, diese Informationen zu berichtigen oder aus unseren Aufzeichnungen zu entfernen. 

Wir empfehlen Ihnen, www.americanexpress.de/konto-online aufzurufen, sich anzumelden 

und Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren. Falls Sie dies bevorzugen, können Sie 

unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren – bitte lesen Sie den Abschnitt „Fragen 

oder Beschwerden”. Informationen, die als falsch oder unvollständig festgestellt werden, 

werden umgehend korrigiert.

11.	 IHRE RECHTE

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren, zu löschen, zu 

ändern oder zu berichtigen oder Auskunft über die personenbezogenen Daten, die von  

uns verarbeitet werden, zu erhalten. Insbesondere haben Sie das Recht: 

•	 Ihre Einwilligung in unsere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu 

widerrufen, wenn unsere Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung basiert;

•	 die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken und/oder ihr zu wider-

sprechen;

•	 eine manuelle Prüfung bestimmter automatisierter Verarbeitungsaktivitäten zu beantra-

gen, wenn Ihre Rechte davon betroffen sind; und

•	 eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anzufordern, die wir über Sie besitzen.

Falls Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten, oder falls Sie Fragen über die Art und 

Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie unseren 

Datenschutzbeauftragten kontaktieren – bitte vergleichen Sie den Abschnitt „Fragen oder 

Beschwerden”. Sie haben zudem das Recht, die für American Express in Frankfurt am Main 

zuständige Datenschutzbehörde, d. h. den Hessischen Datenschutzbeauftragten, direkt 

zu kontaktieren: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte  

Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden 

Tel. 0611 1408-0 

Fax 0611 1408-900 oder -90

Sie können selbstverständlich auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren:

American Express Services Europe Limited,  

Zweigniederlassung Frankfurt am Main 

Datenschutzbeauftragter 

Theodor-Heuss-Allee 112 

60486 Frankfurt am Main 

Tel. +49 (0)69 9797 1000 

DPO-Europe@aexp.com

12.	 MARKETINGOPTIONEN

Sie können wählen, wie Sie Marketingmitteilungen empfangen möchten, einschließlich 

Direktmarketing – ob wir diese an Sie per Post, E-Mail, SMS und/oder telefonisch über-

mitteln. Wenn Sie kein Marketing von der American Express Unternehmensgruppe mehr 

erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, www.americanexpress.de aufzurufen, sich anzu-

melden und Ihre Datenschutzeinstellungen dort zu aktualisieren. Sie können hierfür jedoch 

auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren, wenn Ihnen dies lieber ist – bitte 

lesen Sie den nachstehenden Abschnitt „Fragen oder Beschwerden”. 

Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, dass Sie über bestimmte Angebote, die mit den 

von Ihnen gewählten Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, nicht informiert 

werden, falls Sie sich dazu entschließen, keine Marketingmitteilungen zu empfangen. 
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Wir können Sie kontaktieren, um sicherzustellen, dass die Informationen, die wir über 

Ihre Marketingpräferenzen besitzen, aktuell sind. Auch werden wir weiterhin mit Ihnen 

in Verbindung mit dem Service für Ihre Kreditkarte, der Erfüllung Ihrer Anträge oder der 

Verwaltung eines Programms kommunizieren, bei dem Sie sich zur Teilnahme entschieden 

haben. 

13.	 FRAGEN ODER BESCHWERDEN 

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder darüber haben, wie Ihre Informationen 

bearbeitet werden, oder eine Beschwerde vornehmen oder Ihre Rechte ausüben möchten, 

rufen Sie uns bitte unter der gebührenfreien Telefonnummer auf der Rückseite Ihrer Karte 

an oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten unter DPO-Europe@aexp.com. 

Sie können sich auch schriftlich an American Express Services Europe Limited, Zweignie-

derlassung Frankfurt am Main, Datenschutzbeauftragter, Theodor-Heuss-Allee 112,  

60486 Frankfurt am Main wenden.

14.	 GLOSSAR

American Express (wir, unser, uns) – American Express Services Europe Limited, Zweig-

niederlassung Frankfurt am Main, wie am Beginn dieser Datenschutzerklärung bezeichnet. 

American Express Unternehmensgruppe – verbundene Unternehmen, Tochtergesell-

schaften, Joint Ventures und Gesellschaften im Eigentum oder unter Kontrolle der  

Gesellschaft American Express. 

Geschäftspartner – Dritte, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, wie Ver-

arbeiter, Lieferanten, Vertriebspartner, Co-Brand-Partner, Anbieter von Versicherungen 

und Reisedienstleistungen sowie Parteien, die Karten der Marke American Express zur 

Zahlung von Waren/Dienstleistungen akzeptieren, die von Ihnen erworben werden (d. h. 

Händler). 

Personenbezogene Daten – Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person, wie Name, Adressen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse und sonstige 

Informationen, die sich speziell auf diese natürliche Person beziehen, wie demographische 

Einzelheiten und Transaktionsdaten. 

Serviceanbieter – Verkäufer, Dritte und/oder Gesellschaften, die in unserem Auftrag 

Dienstleistungen erbringen oder Geschäftstätigkeit ausüben, wie Druckarbeiten, Versand-

dienste und andere Kommunikationsdienste (E-Mail, Postwurfsendung etc.), Marketing, 

Datenverarbeitung und ausgelagerte Technologie, Serviceerbringung, Inkasso, Anzeigen-

verwaltung, Wirtschaftsprüfer, Berater und professionelle Berater.  

Zusatzkarteninhaber – andere Personen, denen wir auf Ihren Antrag hin eine weitere 

Karte in Bezug auf Ihr Kreditkartenkonto ausgestellt haben.
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TEILNAHME- 
BEDINGUNGEN 
FÜR DAS AMERICAN EXPRESS MEMBERSHIP  
REWARDS PROGRAMM

1.	 EINLEITUNG 

�Worum handelt es sich bei diesem Dokument? 

Diese Geschäftsbedingungen regeln das Membership Rewards® Programm (Programm), 

das zu Ihrem Kartenkonto (Konto) gehört. Sofern Ihre Mitgliedschaft bereits die Teil-

nahme am Programm beinhaltet, akzeptieren Sie diese Geschäftsbedingungen, wenn Sie 

den Vertrag für Ihr Konto unterzeichnen. Dies gilt nur, wenn wir Ihnen diese Geschäftsbe-

dingungen vor Unterzeichnung auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt haben und 

eine Möglichkeit zur Kenntnisnahme bestand. In allen anderen Fällen kommt ein separater 

Vertrag über die Teilnahme am Programm zustande, wenn Sie sich für die Teilnahme an 

dem Programm gegen Zahlung eines Jahres-/Monatsentgelts entscheiden. Es bestehen 

zwei Programme: Membership Rewards Classic (Classic) und Membership Rewards  

Compact (Compact). Der Unterschied zwischen diesen Programmen liegt in der  

Sammelrate (s. in Abschnitt 3.1 „Wie Sie Punkte sammeln“).

Das Programm wird von American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung 

Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden 

„American Express®“ oder „wir“) angeboten.

2.	 TEILNAHME UND ENTGELTE

An den Programmen können alle American Express Mitglieder teilnehmen, die selbst 

Karteninhaber (Hauptkarteninhaber) sind und ggf. – sofern erforderlich – die Teilnahme 

beantragt haben (Membership Rewards Teilnehmer).

Zusatzkarten nehmen automatisch durch Teilnahme bzw. Einschreibung des Karteninhabers 

am Programm teil, können aber nicht für sich alleine teilnehmen.

Sofern die Teilnahme am Programm nicht bereits in der Mitgliedschaft enthalten ist, ist für 

die Teilnahme an dem Programm Classic oder Compact das jeweilige jährliche Entgelt zu 

entrichten. Diese und mögliche weitere anfallende Entgelte richten sich in ihrer Höhe nach 

dem Kartenprodukt des Inhabers und können dem für die Karten geltenden Preis- und 

Leistungsverzeichnis, das Bestandteil Ihres Vertrags über das Konto ist und auch unter 

www.membershiprewards.de abgerufen werden kann, entnommen werden.

Die jeweilig gültige gesetzliche Umsatzsteuer ist im Entgelt enthalten.

Nur für Private Karten und Business Cards: 

Keine speziellen Regelungen.

Nur für Corporate Cards: 

Ihr Unternehmen muss einer Teilnahme am Programm zugestimmt haben, damit Sie 

mit einer Corporate Card an dem Programm teilnehmen können. 

Inhaber von Reisestellenkonten („BTA/iBTA“), Corporate Card Inhaber, bei denen die 

Rechnung von dem Unternehmen zentral gezahlt wird (zentrale Rechnungsstellung),  

Corporate Meeting Cards, Corporate Purchasing Cards und Buyer Initiated Payments 

(BIP) Cards können grundsätzlich nicht an dem Programm teilnehmen.

Dieses jährliche Entgelt wird Ihrem Konto am Tag der Eröffnung Ihres Punktekontos (d. h.  

mit Teilnahmebeginn) oder kurz danach und danach jedes Jahr am oder kurz nach dem 
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Jahrestag der Eröffnung Ihres Punktekontos als eine Belastung in Rechnung gestellt.

Sie können die Teilnahme am Programm und den Vertrag über die Teilnahme am Programm 

jederzeit nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen kündigen (s. Abschnitt „Sonstige 

wichtige Informationen – Ihre Kündigungsrechte“). Lesen Sie sich bitte den Abschnitt 5.2 

„Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder Ihr Punktekonto kündigen?“  

durch, um zu erfahren, was mit Ihren Punkten passiert, wenn Sie die Teilnahme am  

Programm beenden. 

Sofern Sie nicht automatisch mit Ihrer Karte am Programm teilnehmen, besteht kein 

Rechtsanspruch auf die Zulassung zur Teilnahme am Programm. American Express kann 

ohne Angabe von Gründen die Zulassung zur Teilnahme am Programm verweigern. Das 

Konto darf keinen überfälligen Saldo aufweisen, um am Programm teilnehmen zu können.

Wenn der Karteninhaber einer Corporate Card oder einer Business Card am Programm 

teilnimmt, bestimmt sich die Frage, ob Membership Rewards Punkte (Punkte), die 

für dienstliche Belastungen erworben wurden, vom Karteninhaber für private Zwecke 

eingesetzt werden dürfen, allein im Verhältnis zwischen dem Karteninhaber und dem 

Unternehmen. 

Bitte wenden Sie sich an Ihr Unternehmen, um Ihre etwaig bestehenden Pflichten kennen-

zulernen und deren Wahrung sicherzustellen. American Express ist nicht zur Überprüfung 

verpflichtet: 

a)  �ob Punkte von Karteninhabern für dienstliche oder private Zwecke eingelöst werden 

und

b)  �ob die Berechtigung des Karteninhabers gegenüber dem Unternehmen zur privaten 

Einlösung besteht, wenn Anhaltspunkte für eine private Einlösung bestehen.

Werden für auf Corporate Cards und Business Cards getätigte geschäftliche Belastungen 

erworbene Punkte für private Zwecke eingelöst, ist der über den jeweils gültigen gesetzlichen 

Bestimmungen geltende Freibetrag hinausgehende Geldwert der Einlösung nach den 

gesetzlichen Bestimmungen zu versteuern. American Express übernimmt insoweit  

für den Membership Rewards Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland die pauschale  

Einkommensteuer auf die steuerpflichtigen Prämien.

3.	 PUNKTE SAMMELN

3.1	  �Wie Sie Punkte sammeln

Sie erwerben ab dem Beginn Ihrer Teilnahme am Programm für einen sich qualifizierenden 

Umsatz grundsätzlich im Programm Classic für jeden vollen 1 Euro des von Ihnen mit der 

Karte gezahlten Transaktionsbetrages einen (1) Punkt  sowie im Programm Compact für 

jede volle 2 Euro des von Ihnen mit der Karte gezahlten Transaktionsbetrages einen (1) 

Punkt.  Ausnahmen von diesen grundsätzlichen Regelungen d.h., bei welchen Kategorien von 

Akzeptanzstellen durch einen qualifizierenden Umsatz pro Euro weniger Punkte erworben 

werden, entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Die grundsätzliche An-

zahl der Punkte pro Euro wird als Ihre Sammelrate bezeichnet und ist auf der Abrechnung 

Ihres Kontos ausgewiesen.

Wir informieren Sie gelegentlich über Sonderaktionen mit Sammelraten oder gestatten 

Ihnen, für bestimmte Umsätze mehr Punkte pro Euro zu sammeln, oder bieten andere Arten 

von Sonderaktionen in Verbindung mit dem Sammeln von Punkten an. Vorbehaltlich Ihrer 

Einwilligung und den mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswegen können wir Sie dies-

bezüglich kontaktieren, um sicherzustellen, dass Ihnen das Programm Vorteile bieten kann.

Bei Sonderaktionen mit Sammelraten mit mehr Punkten pro Euro sind diese i. d. R. 

an besondere Akzeptanzpartner mit bestimmten Geschäftstätigkeiten gebunden. Bei 

Aktionen in Bezug auf die Sammelrate von Punkten für Umsätze bei z. B. Restaurants sind 

Einzelhandelsunternehmen mit angeschlossenen Restaurants von einer derartigen Aktion 

ausgenommen. Nicht beim Sammeln von Punkten im Rahmen von Sonderaktionen berück-

sichtigt werden Kartenumsätze, die von Akzeptanzpartnern stammen, die nicht eindeutig 
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identifiziert werden können,  so z. B., wenn die Zahlung durch ein Drittunternehmen wie  

z. B. PayPal auf Ihrem Konto vorgenommen wird. 

Wir führen ein Punktekonto für Sie. Punkte werden pro ganzem Euro, auf den sich der 

Transaktionsbetrag beläuft, gesammelt und Ihrem Punktekonto gutgeschrieben. Wir  

weisen den Stand Ihres Punktekontos auf der Abrechnung für Ihr Konto aus. Sofern Sie  

mit verknüpften Karten (s. Abschnitt 3.2 „Verknüpfte Karten“) Membership Rewards 

Punkte sammeln, gilt dies nur, wenn alle verknüpften Karten im Abrechnungszeitraum 

Transaktionen aufweisen. Sie können Ihren tagesaktuellen Punktestand zudem jederzeit 

online unter www.membershiprewards.de einsehen.

Sie sind verpflichtet, die Membership Rewards Transaktionen und den Punktestand, der  

Ihnen im Rahmen der Abrechnung mitgeteilt wird, auf Richtigkeit zu überprüfen und uns 

etwaige Beanstandungen binnen eines Monats nach Zugang in Textform anzuzeigen. 

Danach gelten sie als von Ihnen genehmigt. Der Zeitraum, hinsichtlich dessen auf der  

Abrechnung die gesammelten und/oder eingelösten Membership Rewards Punkte  

angegeben werden, wird auf der Abrechnung genannt.

Punkte für Kartentransaktionen werden bis zur vollständigen Bezahlung der hieraus 

folgenden Belastungen des Kontos durch den Membership Rewards Teilnehmer nur  

vorläufig gutgeschrieben.

Im Falle von Gutschriften und Erstattungen von ursprünglichen Belastungen werden die 

ursprünglich für diese Transaktion gesammelten Punkte wieder von Ihrem Punktekonto 

abgezogen. Sollte sich die Sammelrate zwischen der ursprünglichen Belastung und der 

Gutschrift geändert haben, ist die Rate zum Zeitpunkt der Gutschrift maßgebend.

Gesammelte Punkte sind grundsätzlich nicht an Dritte übertragbar.

Nur für Private Karten und Business Cards: 

Für Ihr Konto ausgestellte Zusatzkarten sammeln ebenfalls Punkte, sofern der Haupt-

karteninhaber Punkte sammeln kann.

Nur für Corporate Cards: 

Ein Sammeln von Punkten mit Zusatzkarten ist bei Corporate Cards nicht möglich, 

da für ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden. Gesammelte 

Punkte werden dem Punktekonto des Teilnehmers und nicht dem Unternehmen  

gutgeschrieben.

3.2    �Verknüpfte Karten

Nur für Private Karten und Business Cards: 

Falls Sie (als Karteninhaber) mit mehr als einer Karte am Programm teilnehmen, 

können Sie darum bitten, die Karten zu „verknüpfen“, damit die mit allen Ihren Karten 

gesammelten Punkte demselben Punktekonto gutgeschrieben werden (verknüpfte 

Karten). Dies setzt jedoch voraus, dass die Karten dieselbe Sammelrate haben, in 

derselben Währung abgerechnet werden und sämtliche der Hauptkarten inklusive der 

Zusatzkarten am Programm teilnehmen sowie auf Ihren Namen ausgestellt sind.

Nur für Corporate Cards: 

Falls Sie auch eine oder mehrere Privatkarten besitzen, die sich für die Teilnahme am 

Programm qualifizieren, können Sie darum bitten, diese Karten mit Ihrer Corporate 

Card zu „verknüpfen“, damit die mit allen Ihren Karten gesammelten Punkte demselben  

Punktekonto gutgeschrieben werden (verknüpfte Karten). Dies setzt jedoch voraus, 

dass die Karten dieselbe Sammelrate haben, in derselben Währung abgerechnet  

werden und sämtliche der Hauptkarten  inklusive der Zusatzkarten am gleichen 

Programm teilnehmen sowie auf Ihren Namen ausgestellt sind. Dies gilt nur, wenn das 

Unternehmen der Teilnahme am Programm und der Nutzung von Punkten für private 

Zwecke zugestimmt hat. 
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Falls Sie nur eine Corporate Card besitzen, die am Programm teilnimmt, besteht die 

Möglichkeit verknüpfter Karten nicht. 

Wir schreiben dann Ihrem individuellen Punktekonto nur die Punkte gut, die Sie mit  

Ihrer Corporate Card gesammelt haben.

Für die Verknüpfung von Karten kann pro verknüpfte Karte ein zusätzliches jährliches  

Entgelt anfallen, das Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen können.

Wir behalten uns das Recht vor, die Verknüpfung Ihrer Karten jederzeit nach vorheriger 

Ankündigung und gemäß dem Abschnitt 6.1 „Vertragsübertragung /Änderungen dieser 

Geschäftsbedingungen“ zu löschen. In einem solchen Fall erstatten wir Ihnen anteilig 

das für die Verknüpfung gezahlte Jahresentgelt. Die bereits gesammelten Punkte werden 

davon nicht berührt.

3.3   �Welche Umsätze auf dem Konto sammeln keine Punkte?

Es gibt keine Punkte für:

I.	 �Umsätze, die vor dem Zeitpunkt der Teilnahme am Programm getätigt wurden, 

II.	 �Umsätze aufgrund von Zinsen, Entgelte (einschließlich Verzugszinsen, Jahres- oder 

Monatsentgelte für Ihre Karte sowie das Teilnahmeentgelt an dem Programm oder 

Entgelte für die Verknüpfung von Karten), Saldentransfers, Bargeldauszahlungen 

(einschließlich Transaktionen, die wie Bargeld behandelt werden), Aufladung von 

Prepaid-Karten, Erwerb von American Express Travelers Cheques oder Kauf von 

Fremdwährungen, Belastungen aufgrund missbräuchlicher Verwendung der Karte, 

Abwicklung kommerzieller Transaktionen (Einkauf von Waren/Dienstleistungen zum 

Weiterverkauf an Dritte), sonstige von Ihnen zu vertretende nicht vertragsgemäße 

Nutzungen der Karte sowie

III.	 Beträge, die Ihrem Konto später als Rückerstattung oder andere Art von Gutschrift 

gutgeschrieben werden.

4.	� EINLÖSUNG VON PUNKTEN

4.1	 Wie löst man Punkte ein?

Die Prämien und Einlösemöglichkeiten Ihrer Punkte, die Ihnen jeweils zu einem gewissen 

Zeitpunkt zur Verfügung stehen, können auf unserer Website unter  

www.membershiprewards.de eingesehen werden. Prämien und Einlösemöglichkeiten,  

die von uns oder unseren Programm-Partnern zur Verfügung gestellt werden, können  

sich abhängig von Saison, Verfügbarkeit etc. unterjährig jederzeit ändern. Vorbehaltlich 

Ihrer Einwilligung und der mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswege können wir Ihnen 

gelegentlich auch zusätzliche Angebote unterbreiten. 

Sie können sich diesbezüglich auch unter der Telefonnummer 069 9797 1515  

Montag – Freitag zwischen 08.00 und 20.00 Uhr an den Membership Rewards  

Kundenservice wenden. 

Nur für Private Karten und Business Cards: 

Zusatzkarteninhaber können keine Punkte für Sie einlösen.

Nur für Corporate Cards: 

Einlösen von Punkten durch Zusatzkarteninhaber ist bei Corporate Cards nicht  

möglich, da für ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden.

Nachstehend sind die verschiedenen Möglichkeiten für die allgemeine Einlösung Ihrer 

Punkte beschrieben. 

Wenn Sie Punkte einlösen möchten, melden Sie sich bitte auf unserer Website an  

oder rufen Sie bei Bedarf den Membership Rewards Kundenservice  

(Montag – Freitag zwischen 08.00 und 20.00 Uhr) an. 

Solange sich eines Ihrer Konten, die an dem Programm teilnehmen, im Rückstand  
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befindet und Sie in Verzug sind, können Sie keine Punkte einlösen. Sobald Ihr Konto  

ausgeglichen ist und falls es nicht geschlossen wurde, können Sie ab dem nächsten  

Abrechnungsdatum wieder Punkte einlösen.

Sofern nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen, können Punkte 

nicht gegen Bargeld, deren Umrechnung in Geldwert und anschließender Verrechnung 

mit uns zu erstattenden Belastungen Ihres Kontos oder eine Gutschrift auf Ihrem Konto 

eingelöst werden. Die Abtretung von Punkten an andere Karteninhaber (auch an Zusatz-

karteninhaber) oder andere Personen ist ebenfalls ausgeschlossen.

Ein Versand von Prämien an eine Postfachadresse, eine Paketstation oder eine Adresse 

außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.

4.2	� Einlösung von Punkten gegen Waren, Gutscheine, E-Codes, Reisedienstleistungen 

und Spenden an Wohlfahrtsverbände

Sie können Punkte bei uns gegen Gutscheine für einige unserer Programm-Partner ein-

tauschen oder Ihre Punkte bei unseren Programm-Partnern z. B. gegen Waren, E-Codes 

(elektronische Codes zur Online-Einlösung gegen Waren oder Leistungen) inklusive  

Mietwagen, Flüge und Hotels sowie in Spenden an Wohlfahrtsverbände bestimmter Arten 

einlösen. Die Programm-Partner sind für die Verfügbarkeit, Erbringung der Dienstleistungen 

und Lieferung der Waren und deren Qualität ausschließlich verantwortlich. Wir vermitteln 

lediglich deren Dienstleistungen und Waren und informieren Sie über etwaige Verfügbarkeits-

beschränkungen der Prämien im Rahmen des Programms.

Für die Erbringung der Dienstleistungen und Warenlieferungen sind ausschließlich die  

Geschäftsbedingungen des jeweiligen Programm-Partners maßgeblich. Sie sollten sich 

die Bedingungen und Konditionen des jeweiligen Angebots/Artikels und entsprechenden 

Anbieters durchlesen, die Ihnen online mit dem jeweiligen Artikel angezeigt werden, um fest-

zustellen, ob es wichtige Bestimmungen wie Verfallsdaten, Rückerstattungsgrundsätze gibt. 

Bei einigen Angeboten zur Punkteeinlösung kann es gelegentlich die Möglichkeit der  

Einlösung mit einem reduzierten Betrag von Punkten und einem vordefinierten Zuzahlungs-

betrag mit einer Karte geben, die entsprechend dann online als Prämien mit Zuzahlung  

ausgewiesen werden. In diesem Fall wird der ausgewiesene Punktewert von Ihrem  

Punktekonto abgezogen und der Zuzahlungsbetrag automatisch dem Konto belastet.  

Diese Einlösemöglichkeit steht nur Inhabern von Privatkarten zur Verfügung.

4.3	 Übertragung von Punkten an Punktetransferprogramme

Sie haben die Wahl, einige oder sämtliche Ihrer Punkte einem separaten Konto für ein  

Bonusprogramm z. B. von Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagengesellschaften oder 

anderen ausgewählten Partnern gutschreiben zu lassen. Dies wird als ein Punktetrans-

ferprogramm bezeichnet. Sie können uns auf unserer Website bzw. den Membership 

Rewards Kundenservice anweisen, Punkte zu einem Punktetransferprogramm, an dem  

Sie ebenfalls teilnehmen, zu transferieren. Teilnehmende Partner können Sie unserer 

Website entnehmen.

Hierfür müssen Sie Ihr Punktekonto zuerst mit dem auf Ihren Namen lautenden Konto des 

Punktetransferprogramms verknüpfen. Sie können die Verknüpfung online auf unserer Web-

site erledigen oder sich bei Bedarf telefonisch an den Membership Rewards Kundenservice 

wenden.

In diesem Zusammenhang willigen Sie ein, dass wir die von Ihnen gemachten Angaben 

über Ihre Mitgliedschaft bei dem Punktetransferprogramm mit dem jeweiligen Partner 

prüfen. Bei Abweichungen kann die Verknüpfung oder der Punkteübertrag an das  

Punktetransferprogramm abgelehnt werden.

Sobald ein Punktetransfer in das Punktetransferprogramm von Ihnen genehmigt wurde, 

kann dies nicht mehr rückgängig gemacht und/oder eingelöste Punkte bzw. übertragene 

Punkte erstattet werden und es gelten die Bedingungen des jeweiligen Punktetransfer-

programms.
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Weiterführende Informationen zur Übertragung von Punkten an Punktetransferprogramme 

sowie entsprechende Informationen pro Partner über Mindestpunktzahl, Voraussetzungen 

und mögliche Bedingungen finden Sie unter www.membershiprewards.de auf unserer 

Website.

4.4	 Einlösung von Punkten gegen eine Gutschrift auf Ihrer Karte: sog. „Zahlen mit Punkten“

Nur für Private Karten und Business Cards: 

Sie können Punkte gegen eine Gutschrift für ausgewählte Umsätze bei bestimmten 

Akzeptanzstellen oder für das Jahres-/Monatsentgelt auf Ihrem Konto einlösen. Die  

ausgewählten Umsätze, die entsprechende Punkteverrechnungsrate sowie die o. g.  

Einlösebedingungen für „Zahlen mit Punkten“ sind online unter  

www.membershiprewards.de/zahlenmitpunkten einsehbar und müssen von Ihnen 

vor der Einlösung von Punkten für eine Gutschrift auf Ihrer Karte (Zahlen mit Punkten) 

zusätzlich akzeptiert werden. 

Die Gutschrift erscheint etwa drei Tage nach Einlösung der Punkte auf dem für die Karte 

bei uns geführten Konto, über die der jeweilige Umsatz getätigt wurde, und erscheint 

möglicherweise nicht im selben Abrechnungsmonat wie der ursprüngliche Umsatz. 

Sollte es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Auszahlung 

des Guthabens ausgeschlossen.

Sie können Punkte nicht gegen eine Gutschrift einlösen, falls Sie bereits ein Guthaben-

saldo auf Ihrem Konto haben oder mit dem Ausgleich Ihres Kontos im Rückstand sind.

Eingelöste Punkte können im Falle einer Erstattung des Umsatzes durch die Akzeptanz-

stelle nicht wieder Ihrem Programmkonto gutgeschrieben werden.

Nur für Corporate Cards: 

Sie können Punkte nicht gegen eine Gutschrift einlösen.

4.5	 Buchung von Reisen

Sie können Punkte gegen Reisen einlösen, die online oder über Ihren persönlichen  

American Express Reise-Service, wenn Ihre Karte diesen Service gestattet, gebucht  

werden. Nähere Informationen über das Angebot und Bedingungen zur Einlösung von 

Punkten für Reisen (s. „Reisevermittlungsbedingungen“) können Sie online unter  

www.americanexpress.de/reisen einsehen.

Wenn Sie Punkte gegen Reisen einlösen, sind Sie für Steuern, Buchungsentgelte,  

Flughafengebühren, Versicherungsprämien und andere Serviceentgelte und -kosten  

in Verbindung mit einer Buchung von Reisen verantwortlich.

Beachten Sie bitte, dass ein etwaiger Reiseversicherungsschutz, der Ihnen im Rahmen 

Ihrer Kartenvorteile geboten wird, sich möglicherweise nicht auf die mit Punkten gebuchte 

Reise erstreckt. Sie finden die vollständigen Einzelheiten zu dem mit der Karte gebotenen 

Reiseversicherungsschutz in den zugehörigen Geschäftsbedingungen, die Ihnen bei 

Kartenantrag ausgehändigt wurden.

4.6	� Buchung über Lifestyle-Service

Sie können Punkte gegen ausgewählte Angebote und Leistungen des Lifestyle-Service 

von American Express einlösen, wenn Ihr Kartenvertrag diesen Service beinhaltet. Nähere 

Informationen über anwendbare ausgewählte Angebote und Bedingungen erhalten Sie 

über Ihren persönlichen Lifestyle-Service. 

4.7	 Bezahlung mit Punkten direkt vor Ort

Sie können Ihre Punkte möglicherweise direkt vor Ort für Umsätze bei bestimmten Einzel-

händlern verwenden, die auf unserer Website genannt sind. Sie müssen zum Zeitpunkt des 

Umsatzes beim Partner angeben, dass Sie mit Punkten bezahlen möchten.

Der jeweilige Partner teilt direkt die Anzahl der benötigten Punkte mit. Bei Bezahlung 

werden diese Punkte dann entweder direkt Ihrem Punktekonto belastet oder eine solche 
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Transaktion wird zunächst Ihrem Kartenkonto als normaler Umsatz belastet, und dann 

werden Punkte von Ihrem Punktekonto abgebucht und Ihrem Konto der den eingelösten 

Punkten entsprechende Gegenwert gutgeschrieben. 

Gutschriften auf Ihrem Konto erfolgen bzw. erscheinen möglicherweise nicht im selben Ab-

rechnungszeitraum wie der ursprüngliche Umsatz. Falls die eingelösten Punkte nicht für den 

gesamten Betrag des Umsatzes reichen, bleibt der Rest des Umsatzpreises auf Ihrem Konto. 

Sollte es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist eine Auszahlung 

des Guthabens ausgeschlossen. Alle Rückerstattungen von Umsätzen, die anhand der 

Bezahlung mit Punkten getätigt wurden, unterliegen den Rückerstattungsgrundsätzen des 

jeweiligen Einzelhändlers und erfolgen in Form einer Gutschrift auf Ihrem Konto. Eingelöste 

Punkte können dem Programmkonto nicht wieder gutgeschrieben werden.

5.	 WANN SIE GESAMMELTE PUNKTE MÖGLICHERWEISE VERLIEREN 
	 KÖNNEN

5.1	 Gültigkeitszeitraum und Verfall Ihrer Punkte

Falls Sie eine monatliche Zahlung für Ihr Kartenkonto versäumen, verfallen die in dem  

jeweiligen Abrechnungszeitraum gesammelten Punkte und werden vom Punktestand Ihres 

Punktekontos abgezogen (dies kann zu einem negativen Punktestand führen). 

Sie fangen dann ab jedem Abrechnungsdatum wieder mit dem Sammeln von Punkten an, 

aber sie verfallen erneut, wenn die relevante monatliche Zahlung nicht bis zum Fälligkeits-

datum der Zahlung geleistet wird.

Die von Ihnen gesammelten Punkte haben während Ihrer ungekündigten Teilnahme im Pro-

gramm, vorausgesetzt eines ausgeglichenen Kartenkontos, eine unbeschränkte Gültigkeit.

5.2	 Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder Ihr Punktekonto kündigen?

Im Falle der ordentlichen Kündigung Ihres Kontos oder Punktekontos durch Sie oder durch 

uns können Sie Ihre Punkte noch für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab Zugang 

der Kündigungserklärung einlösen, sofern nicht ein früherer Verfall der Punkte gemäß 

Abschnitt 5.1 „Gültigkeitszeitraum und Verfall Ihrer Punkte“ eintritt. Dies gilt auch, wenn Sie 

den Vertrag über die Karte oder das Punktekonto aus wichtigem Grund berechtigterweise 

kündigen.

Wenn Sie Ihr Kartenkonto kündigen und mindestens eine andere verknüpfte Karte im 

Programm offen lassen, sammeln Sie mit diesen verknüpften Karten weiterhin Punkte auf 

Ihrem Punktekonto, sofern bei dieser verknüpften Karte die Mitgliedschaft die Teilnahme 

am Programm beinhaltet. Anderenfalls muss ein separater Vertrag über die Teilnahme am 

Programm abgeschlossen werden. Im Falle einer Kündigung aller mit dem Punktekonto 

verknüpften Karten wird das Punktekonto automatisch gekündigt.

Sofern wir den Vertrag über Ihr Konto oder Punktekonto berechtigterweise aus wichtigem 

Grund wegen einer von Ihnen zu vertretenden schwerwiegenden Pflichtverletzung 

kündigen, verfallen die Punkte innerhalb von drei (3) Monaten nach Zugang der Kündigung 

bei Ihnen. In allen anderen Fällen gilt die vorstehende Frist von zwölf (12) Monaten nach 

Zugang der Kündigung für die Einlösung Ihrer Punkte.

Nach Kündigung des Punktekontos können Punkte nur noch telefonisch über das  

Membership Rewards Service-Team für Waren (Sachprämien) eingelöst werden. 

Die Geschäftsbedingungen gelten für die Abwicklung der Vertragsbeziehung nach einer 

Kündigung fort.

Gilt nur für Corporate Cards: 

Falls Sie mit einer Corporate Card am Programm teilnehmen, Ihr Unternehmen die 

Zustimmung zur Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt widerruft (s. auch Abschnitt 2 

„Teilnahme und Entgelte“) und Sie nicht mit einer weiteren Privatkarte, die mit dem  

Punktekonto verknüpft ist, teilnehmen, ist die Teilnahme am Programm automatisch  

beendet und das Punktekonto gilt als gekündigt.
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6.	� SONSTIGE WICHTIGE INFORMATIONEN

6.1	� Vertragsübertragung/Änderungen dieser Geschäftsbedingungen

Wir können den Vertrag über Ihre Teilnahme am Programm auf ein anderes Unternehmen 

übertragen.  Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens zwei Monate vor der geplanten  

Übertragung schriftlich (d. h. auf einem dauerhaften Datenträger) informieren. Sie können  

(I.) der Übertragung widersprechen und/oder (II.) den Vertrag mit sofortiger Wirkung und 

kostenfrei kündigen. Diese Rechte müssen Sie vor dem Datum der geplanten Übertragung 

schriftlich ausüben. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-

spruchs bzw. der Kündigung. Wenn Sie der Übertragung nicht widersprechen bzw. das  

Vertragsverhältnis nicht kündigen, gilt die Übertragung als von Ihnen genehmigt. Wir  

werden Sie in der Mitteilung über die geplante Übertragung über Ihre Rechte sowie über 

die Fristen und die Rechtsfolgen im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich hinweisen.  

Etwaige Ihnen weiter zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt.

Wir können diese Geschäftsbedingungen jederzeit ändern, sofern dies notwendig  

erscheint und Sie hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt werden. Dies  

gilt auch für die Änderung der Sammelrate.

Wir teilen Ihnen alle Änderungen Ihres Vertrags, auf die in diesem Abschnitt Bezug 

genommen wird, mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 

Wirksamwerdens mit. In dieser Mitteilung führen wir an, welche Änderungen sich ergeben. 

Zudem informieren wir Sie in der Mitteilung über Ihr Recht zur fristlosen und kostenfreien 

Kündigung des Vertrags aufgrund der Änderungen. Wir werden Sie in der Mitteilung über 

die geplanten Änderungen, deren Auswirkungen auf Ihren Vertrag, die Fristen sowie Ihre 

Kündigungsmöglichkeiten und sonstige Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit den 

Änderungen informieren.

Gemäß den mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswegen erfolgt die Ankündigung  

anhand einer Mitteilung auf der Abrechnung, per Post, E-Mail oder einem sonstigen  

dauerhaften Datenträger.

Änderungen gemäß den vorstehenden Absätzen gelten als genehmigt und werden Ihnen 

gegenüber wirksam, sofern Sie der Geltung der geänderten Bedingungen nicht vor dem  

geplanten Wirksamwerden der Änderungen telefonisch oder schriftlich widersprechen. 

Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, werden alle Änderungen ab dem  

genannten Zeitpunkt wirksam.

Wenn Sie den Vertrag über die Teilnahme am Programm nach diesem Abschnitt aufgrund 

der geplanten Änderungen kündigen, bleibt Ihr Recht, die Punkte bis zu einem Zeitraum 

von zwölf (12) Monaten nach Zugang der Kündigung einzulösen.

6.2	� Laufzeit der Teilnahme am Programm

Der Vertrag über die Teilnahme am Programm ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der 

Vertrag über die Teilnahme am Programm endet aber automatisch, wenn Sie oder wir den 

Vertrag für das Konto (s. Mitgliedschaftsbedingungen) ordnungsgemäß und rechtmäßig 

kündigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Sie eine andere verknüpfte private Hauptkarte, 

Business Card Hauptkarte oder Corporate Card im Falle einer verknüpften Corporate Card 

lt. Punkt 3.2 im Programm offen lassen. Dann sammeln Sie mit diesen verknüpften Karten 

weiterhin Punkte auf Ihrem Punktekonto.

a.		 Unsere Kündigungsrechte 

Wir können den Vertrag über die Teilnahme am Programm jederzeit mit einer Kündigungs-

frist von zwei Monaten ordentlich kündigen. Wir sind auch berechtigt, das Programm 

jederzeit ganz oder teilweise einzustellen oder Ihnen ein anderes Programm (z. B. im Fall 

des Wechsels auf ein anderes Kartenprodukt gemäß den Mitgliedschaftsbedingungen 

über die Karte) anzubieten und den Vertrag über die Teilnahme am Programm ordentlich 

zu kündigen. 

Wir können den Vertrag über die Teilnahme am Programm fristlos aus wichtigem 
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Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn (I.) wir zur  

Kündigung des Vertrags über die Nutzung Ihrer Karte aus wichtigem Grund berechtigt 

sind oder (II.) Sie schuldhaft und schwerwiegend gegen die Pflichten aus Ihrem Vertrag 

über die Teilnahme am Programm oder diesen Geschäftsbedingungen verstoßen, 

so dass ein Festhalten unzumutbar ist oder (III.) wenn Sie sich betrügerisch oder 

missbräuchlich gemäß untenstehendem Abschnitt 6.3 „Betrug und Missbrauch des 

Programms“ verhalten haben.

b.		 Ihre Kündigungsrechte 

Sie können Ihre Teilnahme am Programm jederzeit ordentlich mit einer Frist von sieben 

(7) Tagen kündigen. Ihr Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund sowie Ihre sonstigen 

Kündigungsrechte (wie z. B. nach dem Abschnitt „Vertragsübertragung, Änderungen 

dieser Geschäftsbedingungen“) bleiben unberührt.

Kündigungen unsererseits erfolgen schriftlich bzw. auf einem dauerhaften Datenträger. 

Sie können telefonisch oder schriftlich Ihre Teilnahme am Programm kündigen.

6.3	 Betrug und Missbrauch des Programms

Sollten wir den begründeten Verdacht haben, dass Sie sich in Verbindung mit dem  

Programm betrügerisch verhalten oder einen schwerwiegenden Missbrauch begangen  

haben, wie beispielsweise einen Versuch, sich anhand von unlauteren oder täuschenden  

Methoden einen Vorteil zu verschaffen, können wir angemessene Maßnahmen ergreifen. 

Dies kann die Schließung Ihres Punktekontos und den Verfall Ihrer Punkte mit einschließen.

6.4	 Forderungen gegen Prämienanbieter und Programm-Partner

Wir haften nicht für etwaige Pflichtverletzungen der Programm-Partner, bei denen Sie die 

Punkte in Prämien einlösen. Wir vermitteln lediglich diese Leistungen und leiten die Anfrage 

über die Einlösung der Punkte an den Programm-Partner weiter. Etwaige Ansprüche (wie 

bspw. Mängelansprüche oder Ansprüche wegen sonstiger Verstöße im Hinblick auf Waren 

und Leistungen) sind direkt an die Programm-Partner zu richten. Für den Bezug der Prämien 

von diesen Programm-Partnern gelten regelmäßig gesonderte Geschäftsbedingungen.

6.5	 Datenschutz

Wir, American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main,  

als verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung, verarbeiten Daten über Sie, über die 

Verwendung der Karte sowie über Ihre Aktivitäten im Rahmen des Programms durch Sie 

(wie z. B. Einlösung oder Übertragung von Punkten), soweit dies für die ordnungsgemäße 

Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich ist. Es wird gewährleistet, dass hierbei 

in vollem Umfang das geltende Datenschutzrecht eingehalten wird. Ihre Teilnahme an 

Membership Rewards erfordert es, dass wir Daten über Sie oder Ihr Punktekonto an Gesell-

schaften der American Express Gruppe weltweit und an andere Gesellschaften übermitteln, 

deren Firmenname oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist. Ferner übermitteln wir 

personenbezogene Daten an unsere Programm-Partner und an Gesellschaften, die damit 

beauftragt sind, das Punktekonto zu bearbeiten und Forderungen geltend zu machen, 

Prämienbestellungen zu bearbeiten und abzuwickeln oder die Versicherungsleistungen, die 

mit der Karte verbunden sind, anzubieten und zu verwalten. Weitergehende Informationen 

darüber, wie American Express personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt, 

von wem die Daten verarbeitet werden, wie Sie Ihre Rechte  geltend machen können und 

welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten treffen, finden Sie in 

der Anlage Datenschutz zu unseren Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen und unserer 

Online-Datenschutzerklärung auf der American Express Website:  

www.americanexpress.de/datenschutz

6.6	 Rechtswahl, Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ein vertraglicher  

Gerichtsstand wird nicht vereinbart. Klagen gegen uns können bei unserem allgemeinen  

Gerichtsstand, d. h. bei dem sachlich zuständigen Gericht am Sitz unserer Hauptnieder-

lassung, oder an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand der American Express Services 

Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main erhoben werden.
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6.7	� Steuern, Zölle und Devisenkontrolle

Sie müssen alle staatlichen Steuern, Zölle oder sonstigen Beträge (ausschließlich Mehr-

wertsteuern oder sonstiger Umsatzsteuern, die von Drittanbietern von Prämien auf den 

Kaufpreis dieser Prämien erhoben werden) bezahlen, die in einem anderen Land als in 

Bezug auf diese Geschäftsbedingungen sowie für Prämien, aus denen Sie einen Nutzen 

ziehen, gesetzlich erhoben werden. Wir berücksichtigen bei der Feststellung der Anzahl von 

Punkten, die für die Einlösung gegen eine Prämie benötigt werden, nur die Mehrwertsteuern 

(und sonstige Umsatzsteuern).

6.8	 Salvatorische Klausel

Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. 
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SCHUFA-KLAUSEL 

Ich willige ein, dass American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt 
am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden „American 
Express“), der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die 
Beantragung, den Abschluss sowie die Beendigung dieses Kreditkartenvertrages übermittelt.
Unabhängig davon wird American Express der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich 
bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz (§ 28 a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit 
nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen von American 
Express oder Dritter erforderlich ist und
– die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder
– ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 

worden bin, American Express mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung 
über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat 
und ich die Forderung nicht bestritten habe oder

– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückstän-
den von American Express fristlos gekündigt werden kann und American Express mich 
über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird American Express der SCHUFA auch Daten über sonstiges nicht 
vertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrü-
gerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von 
American Express oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegt.
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die 
Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes 
zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Ver-
tragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner 
der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle 
Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesell-
schaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversor-
gungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene 
Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft 
dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher 
kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner 
unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität 
und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienst-
leistungen im Internet anbieten.
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. 
Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter 
www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 103441, 50474 Köln.

1. Einleitung
Diese Mitgliedschaftsbedingungen und der von Ihnen ausgefüllte Antrag bilden zusammen mit 

a. dem Preis- und Leistungsverzeichnis,
b. den Teilnahmebedingungen für das American Express Membership Rewards Programm, 

soweit Ihr Kartenprodukt automatisch am Membership Rewards Programm teilnimmt 
(nur Gold, Platinum und Centurion) oder Sie sich für die Teilnahme am Membership 
Rewards Programm angemeldet haben, 

c. den im Hinblick auf den mit der jeweiligen Karte verbundenen Versicherungsschutz 
geltenden Versicherungsbedingungen und

d. den „Wichtige Hinweise für Verbraucher bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“ den 
zwischen Ihnen und uns geschlossenen „Vertrag über die Nutzung der von American 
Express herausgegebenen Karte und die Führung Ihres Kartenkontos“ („Vertrag“). Dieser 
Vertrag ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die Ihnen für die Nutzung Ihrer Karte und 
Ihres Kartenkontos („Kartenkonto“) vorgelegt wurden. Die Benutzung Ihrer Karte und 
die Führung Ihres Kartenkontos unterliegen dem Vertrag. Während der Laufzeit dieses 
Vertrags haben Sie das Recht, die kostenlose Übermittlung des Vertrages in einer Urkunde 
(d.h. in Papierform) zu verlangen. Maßgebliche Vertragssprache für das Vertragsverhältnis 
und die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch. 
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„Sie“ und „Ihr“ bezieht sich auf die Person, die eine American Express Karte und die 
Eröffnung des Kartenkontos beantragt hat.
„Wir“, „uns“ und „unser“ bezeichnet American Express Services Europe Limited, Zweig-
niederlassung Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, 
Deutschland.
„Karte“ bezeichnet alle von uns zur Verfügung gestellten Karten oder sonstigen Zugriffs-
möglichkeiten für das Kartenkonto, anhand derer Sie oder ein Zusatzkarteninhaber (siehe 
Ziffer 12 Absatz a.) Ihr Kartenkonto nutzen können.
„Belastung(en)“ bezeichnet alle unter Verwendung einer Karte erfolgten oder Ihrem 
Kartenkonto anderweitig in Rechnung gestellten Transaktionen einschließlich Bargeldaus-
zahlungen (siehe Ziffer 3 Absatz b./Ziffer 13), Einkäufe, Entgelte im Sinne von Ziffer 6 und 
alle sonstigen von Ihnen aufgrund von Vereinbarung oder gesetzlich geschuldeten Beträge. 
„Textform “bedeutet die Übermittlung bzw. Zurverfügungstellung von Informationen in 
einer Urkunde (Papierform) oder auf andere, zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 
geeignete Weise, wie bspw. E-Mail oder Fax. Sofern Sie uns per E-Mail anschreiben möchten, 
können Sie an uns E-Mails nur über unsere zugangsgesicherte Webseite verschicken. Dies 
erfolgt aus Sicherheitsgründen. Zu diesem Zwecke müssen Sie sich auf unserer Webseite 
www.americanexpress.de/konto-online für unseren Online-Service Bereich anmelden.

Lesen Sie sich den Vertrag bitte sorgfältig durch und bewahren Sie ihn auf. 

Informationen zum Vertragsschluss, d. h., wann der Vertrag zwischen Ihnen und uns 
zustande kommt, finden Sie in den „Wichtige Hinweise für Verbraucher bei Vertrags-
abschlüssen im Fernabsatz“.

Wir weisen Sie ausdrücklich auf Ihr Recht zum Widerruf des Vertrages hin. Die 
Widerrufsbelehrung finden Sie in den „Wichtige Hinweise für Verbraucher bei Ver-
tragsabschlüssen im Fernabsatz“. 

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

2. Benutzung der Karte und Zugangscodes, Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
a. Sie stimmen der Belastung Ihres Kartenkontos zu („Autorisierung“), indem Sie

(i) Ihre Karte bei einem Händler, der die Karte akzeptiert („Vertragsunternehmen“), zur 
Zahlung vorlegen und Sie entweder Ihre persönliche Identifikationsnummer („PIN“) 
eingeben oder einen vom Vertragsunternehmen ausgestellten Beleg („Belastungs-
beleg“) unterschreiben; 

(ii) bei Online-Einkäufen, telefonischen oder per Post übermittelten Bestellungen oder 
wiederkehrenden Belastungen Ihre Kartennummer und zugehörigen Kartendetails 
angeben und die Anleitungen des Vertragsunternehmens für die Abwicklung Ihrer 
Zahlung befolgen; 

(iii) bei Geldautomaten Ihre PIN eingeben;
(iv) Ihre Karte – sofern diese technisch dafür ausgerüstet ist, eine Belastung kontaktlos 

(d.h. über Near Field Communication (NFC) oder ähnliche Standards) zu autorisieren 
– über ein Kartenlesegerät führen;

(v) mit dem Vertragsunternehmen eine Vereinbarung abschließen, in der Sie das Ver-
tragsunternehmen ermächtigen, Ihre Karte in Höhe eines in dieser Vereinbarung 
bestimmten Betrages zu belasten; oder 

(vi) uns gegenüber nachträglich, d.h. nach Einreichung einer Belastung, die Autorisierung 
zur Belastung Ihres Kartenkontos in Höhe eines Teil- oder Gesamtbetrages der 
eingereichten Belastung mündlich erteilen oder die Autorisierung bestätigen.

Entsprechend liegt eine Autorisierung auch dann vor, wenn ein Zusatzkarteninhaber 
seine Karte in der vorstehend unter (i) bis (vi) beschriebenen Weise einsetzt. 
Sie oder ein Zusatzkarteninhaber können Belastungen nicht widerrufen, nachdem sie 
autorisiert wurden. 
Wir behalten uns vor, die Vertragsunternehmen zu verpflichten, vor Akzeptanz der Karte 
unsere Genehmigung einzuholen. 

b. Wir sind berechtigt, für Ihre Nutzung der Karte für kontaktlose Belastungen (d. h. über 
Near Field Communication (NFC) oder ähnliche Standards) Beschränkungen und Limits 
festzulegen (z. B. durch Festsetzung eines Maximalbetrags pro Einzelbelastung, Tag oder 
Abrechnungszeitraum oder durch das Erfordernis der Eingabe Ihrer PIN nach einer be-
stimmten Anzahl von kontaktlosen Belastungen oder bei Überschreiten eines bestimmten 
Betrages mit kontaktlosen Belastungen). Die Festlegung von Limits geschieht zu Ihrem 
eigenen Schutz und zur Eindämmung von Missbrauchsrisiken. Sollte die Karte bei einem 
Vertragsunternehmen nicht zum kontaktlosen Bezahlen akzeptiert werden, nutzen Sie 
Ihre Karte bei diesem Vertragsunternehmen bitte entweder unter Eingabe Ihrer PIN oder 
durch Unterschrift eines Belastungsbelegs.
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c. Wir werden die bei der Nutzung der Karte(n) entstandenen, sofort fälligen Forderungen 
der Vertragsunternehmen gegen Sie und/oder den Zusatzkarteninhaber bezahlen. Sie 
sind Ihrerseits verpflichtet, uns die von Ihnen autorisierten Belastungen zu erstatten.
Wir vereinbaren mit Ihnen, dass Ihr an uns gerichteter Zahlungsauftrag, das Vertragsunter-
nehmen für eine Kartentransaktion zu bezahlen, an dem Tag erteilt wird („Zugangsdatum“), 
an dem Sie uns den in Ihrer Abrechnung aufgeführten Geldbetrag für die Kartentrans-
aktion zur Verfügung stellen müssen. Dieses vereinbarte Zugangsdatum Ihres Zahlungs-
auftrages hat keine Auswirkungen (i) auf das Datum, an dem das Vertragsunternehmen 
bezahlt wird (der Zahltag wird separat mit dem Vertragsunternehmen vereinbart), (ii) auf 
die Gültigkeit des Einsatzes Ihrer Karte als Zahlungsmittel beim Vertragsunternehmen 
oder (iii) auf Ihre Verpflichtung, uns den Belastungsbetrag einer von Ihnen autorisierten 
Kartentransaktion zu erstatten.
Wir werden Ihre an uns gerichteten Zahlungsaufträge so rechtzeitig ausführen, dass das 
Vertragsunternehmen die jeweiligen Belastungsbeträge zu dem zwischen dem Vertrags-
unternehmen und uns vereinbarten Fälligkeitsdatum erhält.

d. Um einen Missbrauch Ihres Kartenkontos zu verhindern, müssen Sie und alle Zusatz-
karteninhaber jeweils:
(i) die Karte sofort nach Erhalt unterschreiben,
(ii) die Karte stets sicher aufbewahren,
(iii) sich regelmäßig vergewissern, dass sich die Karte noch in Ihrem Besitz befindet,
(iv) sicherstellen, dass Sie/der Zusatzkarteninhaber die Karte nach einer Belastung 

zurückerhalten, und dürfen niemals
(v) jemand anderem die Benutzung der Karte gestatten oder
(vi) Details zu der Karte – außer bei der vertraglich vorgesehenen Benutzung der Karte – 

weitergeben.
e. Um die PIN, Telefoncodes, Online-Passwörter und alle sonstigen für Ihr Kartenkonto ver-

wendeten Geheimzahlen/Persönliche Identifikations-Nummer (einzeln oder gemeinsam 
als Zugangscodes bezeichnet) zu schützen, müssen Sie und alle Zusatzkarteninhaber:
(i) sich die jeweiligen Zugangscodes der Karte(n) merken,
(ii) unsere Mitteilung vernichten, in der wir Zugangscodes mitgeteilt haben (falls 

zutreffend),
(iii) sicherstellen, dass die Zugangscodes nicht auf die Karte geschrieben werden,
(iv) sicherstellen, dass eine Aufzeichnung der Zugangscodes nicht zusammen mit oder 

in der Nähe der Karte oder der Einzelheiten zum Kartenkonto aufbewahrt wird,
(v) sicherstellen, dass niemandem die Zugangscodes mitgeteilt oder anderweitig 

zugänglich gemacht werden,
(vi) falls Sie/der Zusatzkarteninhaber einen Zugangscode auswählen, sicherstellen, 

dass Sie/der Zusatzkarteninhaber keinen verwenden, der Ihnen oder einem 
Zusatzkarteninhaber leicht zugeordnet werden kann, wie beispielsweise Name, 
Geburtsdatum oder Telefonnummer, und 

(vii) darauf achten zu verhindern, dass andere Personen die Zugangscodes sehen können, 
wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber sie an einem Geldautomaten verwenden 
oder in andere elektronische Geräte eingeben.

3. Zulässige Nutzungen der Karte 
a. Vorbehaltlich der in diesem Vertrag aufgeführten Einschränkungen und Voraussetzungen 

(siehe hierzu auch vorstehend Ziffer 2) berechtigt Ihr Kartenkonto Sie und alle Zusatz-
karteninhaber, im In- und Ausland bei allen American Express Vertragsunternehmen 
Waren oder Dienstleistungen bargeldlos zu bezahlen.
Sofern das Vertragsunternehmen dies gestattet, können Sie und alle Zusatzkarteninhaber 
die erworbenen Waren oder Leistungen an das Vertragsunternehmen unter Nutzung Ihres 
Kartenkontos zurückgeben. Das Vertragsunternehmen wird bei uns eine entsprechende 
Gutschrift einreichen, so dass der Kaufpreis Ihrem Kartenkonto gutgeschrieben wird.

b. Ferner können Sie und alle Zusatzkarteninhaber, sofern mit Ihnen zusätzlich vereinbart, 
an Geldautomaten Bargeldauszahlungen („Bargeldauszahlungen“) (siehe hierzu auch 
Ziffer 13) vornehmen. 

c. Über zusätzliche Leistungen und deren Entgelte werden wir Sie gesondert informieren; auf 
Wunsch senden wir Ihnen jederzeit ein Preis- und Leistungsverzeichnis zu. 

d. Falls Sie oder ein Zusatzkarteninhaber die Karte für die Zahlung von Versicherungs-
beiträgen oder anderen wiederkehrenden Belastungen im Sinn von Ziffer 14 einsetzen 
möchten, müssen Sie oder ein Zusatzkarteninhaber uns autorisieren, fällige Beiträge für 
Sie oder ein Zusatzkarteninhaber zu zahlen. Wir werden dann Ihr Kartenkonto jeweils 
entsprechend belasten. Der Widerruf dieser Autorisierung für zukünftige Belastungen 
ist jederzeit mittels Brief oder Telefax möglich. Sie müssen sowohl uns als auch dem 
Versicherer mittels Brief oder Telefax mitteilen, wenn Sie Ihre Police kündigen oder nicht 
erneuern möchten. 
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4. Untersagte Nutzungen
Folgendes ist nicht gestattet:

a. Außer bei der vertraglich vorgesehenen Benutzung der Karte darf die Karten- oder 
Kontonummer nicht an Dritte weitergegeben werden. 

b. Die Nutzung Ihres Kartenkontos oder der Karte durch Dritte für Belastungen, zu Ausweis- 
oder sonstigen Zwecken ist nicht gestattet.

c. Unter Nutzung Ihres Kartenkontos erworbene Waren oder Leistungen dürfen nicht gegen 
eine Bargelderstattung zurückgegeben werden.

d. Die Karte darf nicht dazu genutzt werden, um Bargeld von einem Vertragsunternehmen 
für eine als Einkauf aufgezeichnete Belastung ausgezahlt zu bekommen.

e. Außer bei einer Rückgabe von zuvor unter Nutzung des Kartenkontos erworbenen Waren 
oder Leistungen dürfen keine Gutschriften auf das Kartenkonto veranlasst werden.

f. Das Kartenkonto darf nicht genutzt werden, falls Sie zahlungsunfähig oder insolvent sind 
oder die Nutzung nicht mehr im Rahmen Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
liegt und Sie aufrichtigerweise nicht damit rechnen, unsere in der nächsten Abrechnung 
ausgewiesenen Forderungen ausgleichen zu können.

g. Die Karte darf nicht genutzt werden, wenn sie gefunden wurde, nachdem sie uns als 
verloren, gestohlen, oder sonst abhandengekommen gemeldet wurde.

h. Salden dürfen von einem anderen Kartenkonto bei uns nicht transferiert werden, um 
das Kartenkonto auszugleichen.

i. Das Kartenkonto darf weder nach einer Sperrung oder Kündigung der Karte noch nach 
Ablauf der auf der Vorderseite der Karte aufgedruckten Gültigkeitsdauer benutzt werden. 

j. Das Kartenkonto darf nicht zu gesetzeswidrigen Zwecken genutzt werden. Hierzu gehört 
der Erwerb von Waren oder Leistungen, die nach deutschem Recht oder dem Recht 
eines anderen Landes, in dem die Karte eingesetzt wird oder in dem die Waren oder 
Leistungen zur Verfügung gestellt werden, untersagt sind. 

k. Das Kartenkonto darf nicht für Einkäufe bei einem Vertragsunternehmen genutzt werden, 
an dessen Geschäft Sie oder ein Zusatzkarteninhaber oder mit Ihnen verwandte Dritte 
beteiligt sind. Dies gilt nicht für Beteiligungen an einem börsennotierten Unternehmen.

5. Abrechnungen, Ausschlussfrist für Ansprüche wegen nicht autorisierter oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungsvorgänge, Möglichkeit zur Teilnahme am e-Rechnungsservice

a. Wir senden Ihnen Abrechnungen für Ihr Kartenkonto („Abrechnungen“) regelmäßig 
oder, falls es Kontobewegungen gab, mindestens einmal pro Monat zu. Sofern keine 
Kontobewegungen bzw. Zahlungsvorgänge über das Kartenkonto abgewickelt wurden, 
senden wir Ihnen in jedem Fall mindestens alle zwölf Monate eine Abrechnung zu. Jede 
Abrechnung enthält wichtige Informationen zu Ihrem Kartenkonto, wie beispielsweise 
den ausstehenden Betrag am letzten Tag des Abrechnungszeitraums („Abschlusssaldo“), 
fällige Zahlungen, die Zusammenfassung der von Ihnen oder von Zusatzkarteninhabern 
getätigten Belastungen sowie die Wechselkurse und etwaige Entgelte für Umrechnungen. 
Die Abrechnung ist keine Rechnung im Sinne des § 14 UStG und kann deshalb nicht zu 
einem eventuellen Vorsteuerabzug verwendet werden. 

b. Überprüfen Sie jede Abrechnung auf Richtigkeit und wenden Sie sich unverzüglich an 
uns, falls Sie weitere Informationen über eine Belastung auf einer Abrechnung benö-
tigen oder eine Frage bzw. Bedenken hinsichtlich Ihrer Abrechnung oder einer darin 
enthaltenen Belastung haben. 
Sie sind verpflichtet, uns etwaige nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kredit-
kartenbelastungen unverzüglich telefonisch oder in Textform anzuzeigen. Wir gehen 
davon aus, dass dies innerhalb eines (1) Monats nach Zugang der Abrechnung geschieht. 
Sofern Sie die Richtigkeit der Abrechnung bzw. von Belastungen nicht innerhalb dieses 
Zeitraumes oder spätestens innerhalb von dreizehn (13) Monaten nach Zugang der Abrech-
nung bestreiten, sind Ansprüche und Einwendungen gegen die Kreditkartenbelastungen 
(wie bspw. Erstattungsansprüche) ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche im Sinne 
von § 675z Satz 2 BGB können auch noch nach Ablauf von dreizehn (13) Monaten geltend 
gemacht werden, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert waren. 
Vorstehende Fristen beginnen erst mit Zugang der Abrechnung und Kenntnisnahmemög-
lichkeit der strittigen Kartenbelastung zu laufen. Wir werden Sie in der Abrechnung über 
die Fristen sowie über die Folgen bei Nichteinhaltung der Fristen gesondert hinweisen.

c. Wir bieten einen kostenlosen e-Rechnungsservice an, d.h., dass die Abrechnung Ihnen im 
Internet („Online-Abrechnung“) auf einer zugangsgesicherten Webseite bereitgestellt wird. 
Mit Ihrer Registrierung für den e-Rechnungsservice entfällt der monatliche Versand von 
Papierabrechnungen. Zur Nutzung des e-Rechnungsservice müssen Sie sich auf unserer 
Webseite www.americanexpress.de/konto-online anmelden und unter Angabe Ihrer 
E-Mail-Adresse registrieren lassen. 
Zum Abruf der Online-Abrechnungen benötigen Sie einen Internetzugang, eine E-Mail-
Adresse sowie den Acrobat Reader. Die Entgelte Ihres Internetproviders und für die 
Nutzung des Internets haben Sie zu tragen.
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Die Einstellung der Online-Abrechnung in das Internet wird Ihnen per E-Mail avisiert 
(„Avisierungs-E-Mail“). Bei Änderungen Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse sind Sie 
verpflichtet, diese auf unserer Website www.americanexpress.de/konto-online zu 
aktualisieren. 
Die Online-Abrechnungen sind von Ihnen regelmäßig abzurufen. Die Online-Abrech-
nungen werden jeweils sechs (6) Monate im Internet zum Abruf bereitgehalten. Auf Ihre 
Rechnungsdaten können Sie nach Einloggen mittels Eingabe Ihres Benutzernamens und 
Kennworts zugreifen. Sie können die Abrechnungsdaten ausdrucken und/oder auf einen 
dauerhaften Datenträger speichern. 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Online-Abrechnung mit Zugang der 
Avisierungs-E-Mail als Ihnen zugegangen gilt und die Fristen gemäß vorstehendem Absatz b. 
ab Zugang der Avisierungs-E-Mail laufen.
Die Teilnahme am e-Rechnungsservice können Sie jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In diesem Fall erfolgt der Versand der Abrechnungen in Papierform auf dem 
Postweg oder einem anderen mit Ihnen ggf. vereinbarten Weg. Wir behalten uns vor, Ihnen 
den Aufwand (d. h. Material- und Portokosten) für den Versand der Papier-Abrechnungen 
zu belasten.

6. Entgelte
a. Für unsere Leistungen fallen die im Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Entgelte 

an. Danach können wir Entgelte insbesondere, aber nicht ausschließlich, für die nachste-
hend aufgeführten Leistungen berechnen:
(i) Jahresentgelt oder Monatsentgelt (nach Wahl des Karteninhabers) für die Karte des 

Hauptkarteninhabers sowie ein Jahresentgelt für jede Zusatzkarte,
(ii) Entgelte für die Zurverfügungstellung von Abrechnungskopien 
(iii) Entgelte für Kopien von Belastungsbelegen,
(iv) Entgelt für Bargeldauszahlungen,
(v) Entgelte für Fremdwährungsumrechnungen für Belastungen oder Bargeldauszah-

lungen, die nicht in Euro getätigt werden (siehe hierzu auch Ziffer 11). 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, für die von uns im Zusammenhang mit dem Vertrag 
erbrachten weiteren Leistungen ein angemessenes Entgelt gem. § 315 BGB zu berechnen. 

b. Sie sind verpflichtet, fällige Entgelte zu bezahlen, und erteilen uns die Befugnis, sie Ihrem 
Kartenkonto bei Fälligkeit zu belasten. 

c. Sofern Sie sich hinsichtlich der Hauptkarte für ein Jahresentgelt entschieden haben, ist 
das Jahresentgelt für Ihre Karte jährlich zu Beginn des Mitgliedschaftsjahres der jeweiligen 
Karte zu entrichten. Ein Mitgliedschaftsjahr beginnt jeweils am Jahrestag der Mitglied-
schaft und endet am Tag vor dem nächsten Jahrestag der Mitgliedschaft („Jahrestag 
der Karte“).
Sofern Sie sich hinsichtlich der Hauptkarte für ein Monatsentgelt entschieden haben, 
ist das Monatsentgelt für Ihre Hauptkarte zu Beginn jedes Mitgliedschaftsmonats Ihrer 
Hauptkarte zu entrichten. Ein Mitgliedschaftsmonat ist ein Zeitraum, der jeweils mit 
dem Tag beginnt, der zahlenmäßig dem ersten Tag der Mitgliedschaft identisch ist 
oder der erste Tag der Mitgliedschaft ist, und endend an dem Tag des jeweils folgenden 
Kalendermonats, der dem Tag vorausgeht, der zahlenmäßig dem Tag des Beginns der 
Mitgliedschaft entspricht (Beispiel: Mitgliedschaftsbeginn am 06.07. – Mitgliedschafts-
monat 06.07. bis 05.08., nachfolgender Mitgliedschaftsmonat 06.08. bis 05.09.). 
Das Jahresentgelt für jede Zusatzkarte ist jährlich zu Beginn des Mitgliedschaftsjahres 
der jeweiligen Zusatzkarte zu entrichten. 

7. Entgelte für zusätzliche Leistungen
Wir behalten uns vor, jederzeit weitere Entgelte zu erheben, sofern wir zusätzliche 
Leistungen oder andere Leistungen anbieten und Sie sich entscheiden, dieses Angebot 
anzunehmen.

8. Genehmigung von Belastungen durch American Express – Umsatzlimit
a. Gemäß vorstehender Ziffer 2 Absatz a. letzter Satz behalten wir uns vor, die Vertragsun-

ternehmen zu verpflichten, vor Akzeptanz der Karte unsere Genehmigung einzuholen. 
In einem solchen Fall wird eine etwaige Genehmigung auf der Basis Ihres uns bekannten 
Ausgabenniveaus und Ihres bisherigen Zahlungsverhaltens sowie Ihrer uns bekannten 
persönlichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse erteilt.

b. Wir können mit Ihnen ein für Ihr Kartenkonto geltendes Umsatzlimit vereinbaren. Hier-
bei handelt es sich um den Höchstbetrag, der auf Ihrem Kartenkonto ausstehen darf 
(einschließlich der Nutzung durch etwaige Zusatzkarteninhaber). Dabei werden sowohl 
die durch Ihre Karte als auch die von etwaigen Zusatzkarteninhabern verursachten Belas-
tungen berücksichtigt. Sie sind verpflichtet, Ihr Kartenkonto so zu führen, dass alle Ihrem 
Kartenkonto in Rechnung gestellten Belastungen das Umsatzlimit nicht übersteigen. Wir 
können Belastungen im Falle der Überschreitung des Umsatzlimits ablehnen.
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c. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von Ziffer 29 Absatz b. können wir ein für 
Ihr Kartenkonto geltendes vorübergehendes Umsatzlimit im Sinne von Ziffer 8 Absatz b. 
Satz 2 festlegen. Wir werden Ihnen dieses Umsatzlimit mitteilen, soweit möglich, noch 
vor dessen Einführung. Sie sind verpflichtet, Ihr Kartenkonto so zu führen, dass alle Ihrem 
Kartenkonto in Rechnung gestellten und uns noch nicht erstatteten Belastungen das 
Umsatzlimit nicht übersteigen.

d. Auch wenn Sie das Umsatzlimit nicht einhalten, sind wir berechtigt, Ihr Kartenkonto mit 
den Transaktionsbeträgen zu belasten. Die Genehmigung einzelner Transaktionen führt 
weder zur Einräumung eines Kredits noch zur Erhöhung des vereinbarten Umsatzlimits, 
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit 
erfolgt und Sie entsprechende Maßnahmen für den Ausgleich unserer Forderungen treffen.

9. Die Karte ist unser Eigentum
a. Die Karte bleibt unser Eigentum. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen 

Zeitraum gültig.
b. Nach Ablauf der Gültigkeit sind wir berechtigt, die Karte zurück oder die Vernichtung 

der Karte zu verlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vor Ablauf des 
Gültigkeitsdatums (z. B. durch Kündigung des Vertrages, Sperrung der Karte), so sind 
Sie und der jeweilige Zusatzkarteninhaber verpflichtet, die Karte(n) unverzüglich an uns 
zurückzugeben oder auf unser Verlangen zu vernichten (z. B. durch Zerschneiden). Wir 
können auch die Vertragsunternehmen bitten, Sie in unserem Namen aufzufordern, die 
Karte an uns zurückzugeben. Wir können Vertragsunternehmen außerdem davon in 
Kenntnis setzen, dass Ihre Karte nicht mehr gültig ist.

10. Zahlungen
a. Soweit nicht in diesem Vertrag anderweitig vereinbart (z. B. Bargeldauszahlungen, siehe 

Ziffer 13) sind unsere Forderungen (d. h. die Belastungen) mit Zugang der Abrechnung bei 
Ihnen sofort fällig und zahlbar. 

b. Sofern mit uns nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sind Sie verpflichtet, uns 
die Ermächtigung zu erteilen, den Forderungsbetrag von Ihrem zuletzt genannten Bankkonto 
per Lastschrift einzuziehen und Ihre Bank anzuweisen, die von uns vorgelegten Lastschriften 
auf Ihrem angegebenen Bankkonto einzulösen (Lastschrifteinzugsermächtigung).

c. Sie müssen uns in Euro bezahlen. 
d. Zahlungen werden Ihrem Kartenkonto nach Erhalt unverzüglich gutgeschrieben. Wir 

werden unseren Zahlungsdienstleister anweisen, die Lastschriften so rechtzeitig an die 
von Ihnen genannte Bank zu übermitteln, dass die Verrechnung an dem zwischen Ihnen 
und uns vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt ermöglicht wird. 

11. Belastungen in Fremdwährungen
a. Wenn Sie bzw. ein Zusatzkarteninhaber eine Belastung in einer anderen Währung als Euro 

tätigen, wird diese Belastung in Euro umgerechnet. Die Umrechnung findet an dem Tag 
statt, an dem die Belastung von dem Vertragsunternehmen oder der Kooperationspart-
nerbank, bei dem/der der Umsatz getätigt wurde, bei uns eingereicht wird. Dieser Tag 
kann daher von dem Tag abweichen, an dem die Belastung getätigt wurde. Wurde der 
Umsatz in US-Dollar getätigt, rechnen wir die US-Dollar direkt in Euro um. Wurde der 
Umsatz weder in Euro noch in US-Dollar getätigt, nehmen wir zunächst eine Umrechnung 
in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro vor.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist, verwenden wir 
Umrechnungskurse, die auf Interbank-Kursen an dem der Verarbeitung vorangehenden 
Banktag basieren, die wir aus öffentlich zugänglichen und überprüfbaren Quellen ent-
nehmen („Referenzwechselkurs“). 
Dieser Referenzwechselkurs wird täglich festgelegt und kann auf unserer Website (www.
americanexpress.de/rechner) abgerufen oder telefonisch bei uns erfragt werden. Etwaige 
Änderungen des Referenzwechselkurses werden Ihnen und den Zusatzkarteninhabern 
gegenüber unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Dabei wird der 
Referenzwechselkurs angewandt, der jeweils am Tag der Einreichung der Belastung durch 
das Vertragsunternehmen oder durch die Kooperationspartnerbank gilt. Der Referenz-
wechselkurs kann erheblich schwanken. 

c. Bei Fremdwährungsumsätzen, d. h. bei Umsätzen, die nicht in Euro getätigt werden, 
wird ein Entgelt in Höhe von 2 % auf den entsprechenden Umsatz erhoben. Das Entgelt 
in Höhe von 2 % fällt nur einmal pro getätigtem Umsatz an, d. h. auch im Falle von 
Fremdwährungsumsätzen, die nicht in US-Dollar getätigt wurden und bei denen somit 
zunächst eine Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in Euro erfolgt, wird 
das Entgelt in Höhe von 2 % auf den entsprechenden Umsatz nur einmal berechnet.
Es kann sein, dass das Vertragsunternehmen oder die Kooperationspartnerbank, bei 
dem/der der Umsatz getätigt wurde, die Belastung schon vor Einreichung bei uns in 
Euro umgerechnet hat. In diesen Fällen gilt der Umsatz bei uns als Euro-Umsatz. Wir 
übernehmen in diesem Fall die Umrechnung des Vertragsunternehmens oder der Koope-
rationspartnerbank. Das Entgelt für Fremdwährungsumsätze wird dann nicht zusätzlich 
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erhoben. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die vom Vertragsunternehmen oder der 
Kooperationspartnerbank durchgeführte Umrechnung ein Umrechnungsentgelt enthält. 
Sie können diese Informationen von dem Vertragsunternehmen oder der Kooperations-
partnerbank verlangen.
Auf die Umrechnungsmodalitäten und Entgelte für Fremdwährungsumsätze wird auch 
im Preis- und Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

12. Zusatzkarteninhaber – Haftung für Kartenbelastungen durch den Zusatzkarteninhaber 
a. Sofern von Ihnen und einer anderen Person gemeinsam beantragt und vorbehaltlich der 

Annahme dieses Antrags und der erfolgreichen Durchführung der Identifikation nach 
dem Geldwäschegesetz, können wir dieser anderen Person („Zusatzkarteninhaber“) eine 
Karte für Ihr Kartenkonto ausstellen.
Wir können die Anzahl von Zusatzkarteninhabern für ein Kartenkonto beschränken. 

b. Der Zusatzkarteninhaber bevollmächtigt Sie mit Unterzeichnung des Antrags über 
die zusätzliche Karte, alle diese Karte betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für 
den Zusatzkarteninhaber abzugeben und entgegenzunehmen. Die Kommunikation im 
Zusammenhang mit der Karte des Zusatzkarteninhabers (wie bspw. Abrechnungen) wird 
somit an Sie als Hauptkarteninhaber gesandt. 

c. Für die mit der Karte des Zusatzkarteninhabers verursachten Belastungen haften Sie und 
der Zusatzkarteninhaber als Gesamtschuldner.

d. Die Kündigung der Karte des Zusatzkarteninhabers richtet sich nach Ziffer 28. 

13. Bargeldauszahlungen am Geldautomaten
a. Der Bezug von Bargeld am Geldautomaten erfordert eine zusätzliche Bonitätsprüfung. 

Sofern diese positiv endet, gestatten wir Ihnen, gemäß den nachfolgenden Bedingungen 
mit Ihrer Karte weltweit an zugelassenen Geldautomaten Bargeld zu beziehen („Express 
Cash Service“). 

b. Der Bezug von Bargeld mit der Karte an Geldautomaten setzt Folgendes voraus:
(i) Sie müssen sich hierfür anmelden. 
(ii) Bei Zulassung zum Express Cash Service gelten je nach Produkt Limits und Einschrän-

kungen wie etwa Höchstgrenzen, die für Bargeldauszahlungen pro Transaktion, Tag 
oder Abrechnungszeitraum Anwendung finden. Diese Limits und Einschränkungen 
können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Tritt eine wesentliche 
Verschlechterung oder erhebliche Gefährdung Ihrer Vermögensverhältnisse ein, so 
behalten wir uns die Festlegung neuer Limits und Einschränkungen vor, wenn die 
Erfüllung Ihrer Verbindlichkeiten uns gegenüber gefährdet ist. Wir werden Sie von 
einer solchen Änderung der Limits unverzüglich in Textform informieren.

(iii) Teilnehmende Finanzinstitute und Geldautomatenbetreiber können für Bargeld-
auszahlungen außerdem ihre eigenen Limits und Einschränkungen festlegen, wie 
beispielsweise eine Beschränkung der Anzahl von Bargeldauszahlungen, der Höhe 
jeder Bargeldauszahlung und des Zugangs zu Geldautomaten und der dort erhält-
lichen Leistungen.

(iv) Die Erteilung einer Lastschrifteinzugsermächtigung gemäß nachstehendem 
Absatz c. Satz 3.

c. Für Bargeldauszahlungen am Geldautomat gelten besondere Fälligkeitsregelungen. Bargeld-
auszahlungen werden unverzüglich direkt Ihrem uns angegebenen Bankkonto belastet. Der 
Bezug von Bargeld setzt daher die vorherige Erteilung einer Lastschrifteinzugsermächtigung 
voraus. Sie sind verpflichtet, (i) uns die Ermächtigung zu erteilen, den Gegenwert der erhal-
tenen Barbeträge einschließlich der für den Express Cash Service anfallenden Entgelte von 
Ihrem zuletzt genannten Bankkonto per Lastschrift einzuziehen, und (ii) Ihre Bank anzuweisen, 
die von uns vorgelegten Lastschriften auf Ihrem angegebenen Bankkonto einzulösen. Bei 
Widerruf der Lastschrifteinzugsermächtigung sind wir berechtigt, die Benutzung des Express 
Cash Service mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Änderungen Ihrer Bankver-
bindung sind uns unverzüglich mitzuteilen. Falls ein Lastschriftauftrag von Ihrer Bank wegen 
unzureichender Deckung nicht ausgeführt wird, erfolgt eine entsprechende Belastung Ihres 
Kartenkontos. Wir sind berechtigt, Entgelte wegen der Nichteinlösung der Lastschrift gemäß 
Ziffer 27 Absatz c. geltend zu machen und Ihrem Kartenkonto zu belasten. 

d. Für die Nutzung des Express Cash Service fallen pro Auszahlungsvorgang die im Preis- und 
Leistungsverzeichnis vereinbarten Entgelte an. 

e. Barbeträge, die nicht auf Euro lauten, werden in Euro umgerechnet. Die Umrechnung 
erfolgt gemäß Ziffer 11. 

f. Wird die Karte an Geldautomaten eingesetzt, die nicht von einem Unternehmen der 
American Express Gruppe, sondern von Dritten betrieben werden, kann ein zusätzliches, 
durch den jeweiligen Betreiber erhobenes Entgelt anfallen, auf dessen Höhe wir keinen 
Einfluss haben. 

g. Wir übernehmen keine Haftung für die von uns nicht zu vertretende Funktionsunfähigkeit 
von Geldautomaten, die von Dritten betrieben werden.

h. Wir behalten uns vor, die Genehmigung einer Inanspruchnahme des Express Cash Service 
abzulehnen, wenn (i) ein wichtiger Grund im Sinn von Ziffer 29 Absatz b. vorliegt oder (ii) 
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ernsthafte Zweifel an Ihrer Leistungsfähigkeit oder -bereitschaft bestehen, so dass ein Aus-
gleich der entnommenen Beträge nicht gewährleistet erscheint. 

i. An Geldautomaten können Karten, die nicht codiert sind, oder Karten, deren Magnetstrei-
fen/Chip beschädigt ist, nicht verwendet werden. Ferner können Geldautomaten nicht 
mehr in Anspruch genommen werden, wenn der Zugangscode dreimal hintereinander 
falsch eingegeben worden ist.

j. Sie können den Express Cash Service jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Wir sind berechtigt, den Express Cash Service ordentlich mit einer Kündigungs-
frist von zwei (2) Monaten in Textform zu kündigen. 
Außerdem können wir die Berechtigung zur Nutzung des Express Cash Service jederzeit 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei erheblicher Verschlechterung Ihrer Bonität 
oder im Falle von wiederholten Verletzungen von Pflichten im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Express Cash Service trotz Abmahnung vor. Über eine Kündigung des Express 
Cash Service werden wir Sie unverzüglich in Textform informieren. 
Im Falle einer Kündigung des Express Cash Service bleibt die Nutzung Ihrer Karte im Übrigen 
unberührt, lediglich die Möglichkeit zur Nutzung des Express Cash Service besteht nicht mehr.
Die Nutzungsberechtigung des Express Cash Service erlischt in jedem Fall automatisch 
mit Ablauf der Berechtigung zur Benutzung Ihrer Karte, ohne dass es einer gesonderten 
Kündigung bedarf. 

k. Entsprechend den vorstehenden Regelungen kann der Express Cash Service auch von 
Zusatzkarteninhabern mit ihren Karten genutzt werden.

14. Wiederkehrende Belastungen
a. Sie oder ein Zusatzkarteninhaber können einem Vertragsunternehmen die Erlaubnis 

erteilen, Ihrem Kartenkonto Waren oder Leistungen in regelmäßigen Abständen in 
Rechnung zu stellen („wiederkehrende Belastungen“). 

b. Falls die mit wiederkehrenden Belastungen belastete Karte verloren geht oder gestohlen 
wird oder sonst abhandenkommt, gilt Ziffer 20 Absatz f. Im Falle des Ablaufs der Karte 
gilt Ziffer 16. Eine Ersatzkarte wird in beiden Fällen ausgestellt. Um in einem solchen Fall 
eine Unterbrechung der Durchführung von wiederkehrenden Belastungen und damit eine 
Unterbrechung der Lieferung von so abgerechneten Waren und Leistungen zu vermeiden, 
sind Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber dafür verantwortlich, das Vertragsunternehmen 
zu kontaktieren und ihm Informationen zur Ersatzkarte zu geben oder andere Zahlungs-
vorkehrungen zu treffen. 

c. Wir teilen dem Vertragsunternehmen keine Informationen über die Ersatzkarte (wie 
beispielsweise die Kartennummer und das Ablaufdatum der Karte) mit. 

d. Die Belastung Ihres Kartenkontos wegen wiederkehrender Belastungen können Sie bzw. 
der Zusatzkarteninhaber stoppen. In diesem Fall sind Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber 
verpflichtet, das Vertragsunternehmen anzuweisen, die Belastung Ihres Kartenkontos 
einzustellen.

e. Sofern wir dies gestatten, können Sie oder ein Zusatzkarteninhaber uns oder unserem 
Vertreter die Befugnis erteilen, bei einem Vertragsunternehmen wiederkehrende Belas-
tungen für Sie einzurichten. Sie sind dafür verantwortlich, andere Zahlungsvorkehrungen 
zu treffen, bis die wiederkehrenden Belastungen Ihrem Kartenkonto belastet werden 
können. Absatz d. gilt auch, wenn Sie oder ein Zusatzkarteninhaber uns auffordern, eine 
wiederkehrende Belastung bei einem Vertragsunternehmen einzurichten. 

15. Ablehnung von Belastungen 
Wir können die Belastung Ihres Kartenkontos selbst bei autorisierten Transaktionen in 
den nachfolgend aufgeführten Fällen ablehnen: 
(i) im Falle von untersagten Nutzungen der Karte gemäß Ziffer 4,
(ii) im Falle eines mangelhaft ausgefüllten Belastungsbelegs,
(iii) im Falle des begründeten Verdachts von Verstößen gegen Gesetze und sonstige 

Rechtsvorschriften (wie unter anderem Geldwäschegesetz) oder
(iv) wenn wir zur Sperre und Einziehung Ihrer Karte gemäß Ziffer 26 berechtigt sind.

16. Ersatzkarten
Sie erteilen uns die Befugnis, Ihnen und etwaigen Zusatzkarteninhabern eine neue Karte 
(„Ersatzkarte“) zu schicken, bevor die Gültigkeitsdauer der aktuellen Karte abläuft. Sie 
müssen abgelaufene Karten nach unseren Weisungen zurücksenden oder vernichten 
(z.B. durch Zerschneiden). Auf Nachfrage erhalten Sie eine Ersatzkarte, wenn die Karte 
beschädigt ist. Dieser Vertrag gilt weiterhin für alle von uns ausgestellten Ersatzkarten.

17. Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
a. Wir sind berechtigt, Daten über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie 

im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses zu erheben und zu 
speichern. Es wird gewährleistet, dass hierbei in vollem Umfang das deutsche Daten-
schutzrecht eingehalten wird. 
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b. Wir können Daten über Sie oder Ihr Kartenkonto im Rahmen der Zweckbestimmung 
dieses Vertrags und in dem für die Abwicklung des Vertrags erforderlichen Umfang an 
Gesellschaften übermitteln, welche damit beauftragt sind, das Kartenbezahlungssystem 
sowie Kartenleistungen für uns abzuwickeln und den Kartenvertrag durchzuführen, was 
ein etwaiges Inkasso einschließen kann. Dies sind (i) Gesellschaften der American Express 
Gruppe weltweit, (ii) andere Gesellschaften, deren Firmenname oder -logo auf der Karte 
wiedergegeben ist, (iii) die Vertragsunternehmen und (iv) Dritte, welche damit beauftragt 
sind, das Kartenkonto zu bearbeiten und Forderungen geltend zu machen, wie Inkassounter-
nehmen und Rechtsanwälte, oder die Versicherungsleistungen, die mit der Karte verbunden 
sind, anbieten und verwalten. 

c. Die vorbezeichneten Maßnahmen können wir in Deutschland und den Ländern der 
Europäischen Union durchführen. Daten können aber auch außerhalb der Europäischen 
Union, insbesondere in den USA, verarbeitet und gespeichert werden, obwohl die 
dortigen Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in den 
Ländern der Europäischen Union. Beim Einsatz der Karte in Ländern außerhalb der 
Europäischen Union übermitteln wir im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrags 
Daten außerhalb der Länder der Europäischen Union. Wir haben durch geeignete 
Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass die Daten im gleichen Umfang in den USA und 
in anderen Ländern geschützt werden wie in den Ländern der Europäischen Union.

d. Sofern wir von Ihnen keine gegenteilige Anweisung erhalten, sind wir ferner berechtigt, die 
über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie im Rahmen der Zweckbestimmung 
dieses Vertrags gespeicherten Daten an unsere Gesellschaften und Vertragsunternehmen 
zu übermitteln, um Ihnen zusätzliche Waren oder Dienstleistungen, die für Sie von In-
teresse sein können, per Post anzubieten. Es wird gewährleistet, dass hierbei in vollem 
Umfang die Bestimmungen der Datenschutzgesetze sowie der vorstehenden Ziffer 17 
Absatz c. eingehalten werden. 

e. Sie ermächtigen uns, Kreditwürdigkeitsprüfungen durch die SCHUFA Holding AG, Kor-
moranweg 5, 65201 Wiesbaden, (SCHUFA) und andere Kreditauskunfteien durchführen 
zu lassen. Diese Auskunfteien verarbeiten und speichern Aufzeichnungen über die von 
uns veranlassten Kreditwürdigkeitsprüfungen und stellen sie anderen Gesellschaften, 
soweit gesetzlich zulässig, für deren Kreditentscheidungen über Sie oder Angehörige 
Ihres Haushalts zur Verfügung sowie zur Verhinderung von Kreditkartenmissbrauch. 
Wir sind auch berechtigt, zur Unterstützung bei den Kreditwürdigkeitsprüfungen 
für die Ausstellung und Benutzung der Karte statistische, automatisierte Methoden 
(sog. credit scoring) zu verwenden und die erforderlichen, allgemein gehaltenen, 
banküblichen Auskünfte bei Ihren Kreditinstituten, bei Kreditauskunfteien und Ih-
rem Arbeitgeber einzuholen. Unabhängig davon wird American Express der SCHUFA 
auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach 
Kündigung, Kreditkartenmissbrauch) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller 
betroffenen Interessen zulässig ist.

f. Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten American Express 
über Sie gespeichert hat. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten unvollständig 
oder nicht korrekt gespeichert sind, teilen Sie dies American Express bitte ebenfalls mit. 

18. Zusätzliche Leistungen
a. Wir können Ihnen und dem Zusatzkarteninhaber zusätzliche Leistungen oder Vorteile 

(„zusätzliche Leistungen“) anbieten, die gesonderten Geschäftsbedingungen unterliegen. 
Zu diesen Leistungen oder Vorteilen können beispielsweise Versicherungen, Assistance-
Leistungen, Bonus-Programme und Händlerangebote gehören. Die gesonderten Geschäfts-
bedingungen für sämtliche zusätzliche Leistungen werden Ihnen übermittelt.

b. Soweit die zusätzlichen Leistungen nicht von uns, sondern von Dritten (sog. „Leistungsträger“) 
erbracht werden und wir diese zusätzlichen Leistungen lediglich vermitteln, werden wir darauf 
hinweisen. Wir sind für die Erbringung solcher zusätzlichen Leistungen nicht verantwortlich 
und haften hierfür dementsprechend nicht. Etwaige Streitigkeiten über die von den Leistungs-
trägern erbrachten zusätzlichen Leistungen sind direkt mit diesen zu regeln. 

c. Sofern Sie bzw. der Zusatzkarteninhaber unser Angebot annehmen und die zusätzlichen 
Leistungen in Anspruch genommen werden, kann Ihr Kartenkonto mit etwaigen Entgelten, die 
im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, belastet werden.

d. Wir erhalten von den Leistungsträgern unter Umständen eine Vergütung oder Provision 
für die Vermittlung der zusätzlichen Leistungen, und unsere Vergütung kann je nach 
Anbieter und Produkt unterschiedlich ausfallen. 

e. Wir behalten uns die Änderungen und/oder Einstellung des Angebots von zusätzlichen 
Leistungen vor (siehe hierzu auch Ziffer 19). 

19. Änderungen von zusätzlichen Leistungen
a. Die Einzelheiten der mit der Karte verbundenen zusätzlichen Leistungen und deren 

Ausgestaltung können geändert werden. Dies schließt Änderungen durch Leistungsträger 
ein, welche die zusätzlichen Leistungen erbringen. Wesentliche Änderungen des Gesamt-
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umfangs einer Kategorie von zusätzlichen Leistungen sind aufgrund dieser Ziffer 19 jedoch 
nicht zulässig. Mitteilungen über Änderungen erfolgen wie in Ziffer 23 „Änderungen“ 
geregelt. Ihr Recht zur Kündigung dieses Vertrages gemäß Ziffer 23 bleibt unberührt.

b. Änderungen der zusätzlichen Leistungen können auch von den Leistungsträgern initiiert 
werden. Hierfür sind die Geschäftsbedingungen der Leistungsträger maßgeblich.

20. Verlorene/Gestohlene oder sonst abhandengekommene Karte und Missbrauch 
Ihres Kartenkontos – Anzeigepflicht – Ihre Haftung bei Kartenmissbrauch

a. Sie und der Zusatzkarteninhaber sind verpflichtet, uns unverzüglich nach Kenntnis-
erlangen, Folgendes telefonisch unter der Telefonnummer +49 69 9797-1000 anzuzeigen 
(„Anzeige“): 
(i) wenn eine Karte verloren oder gestohlen wurde oder sonst abhandengekommen ist.
(ii) wenn eine Ersatzkarte nicht angekommen ist.
(iii) wenn einem Dritten ein Zugangscode bekannt wurde. 
(iv) wenn Sie vermuten, dass Ihr Kartenkonto missbraucht wird oder eine nicht autori-

sierte Transaktion vorgenommen wurde, oder 
(v) wenn Sie vermuten, dass eine Transaktion fehlerhaft ausgeführt wurde.

b. Im Falle des Verlusts, des Diebstahls oder sonstigen Abhandenkommens oder des Missbrauchs 
der Karte wird die Karte gesperrt („gesperrte Karte“) und eine Ersatzkarte ausgestellt.

c. Falls eine von Ihnen bzw. vom Zusatzkarteninhaber als verloren, gestohlen oder sonst 
abhandengekommen gemeldete Karte später wiedergefunden wird, muss diese vernichtet 
werden. Eine gesperrte Karte kann nicht mehr eingesetzt werden. 

d. Ihre maximale Haftung für nicht autorisierte Belastungen Ihrer Karte oder der Karte 
eines Zusatzkarteninhabers im Falle einer verloren gegangenen, gestohlenen oder 
sonst abhandengekommenen Karte oder für sonstige missbräuchliche Verwendungen 
des Kartenkontos bis zur Anzeige ist auf EUR 50,– beschränkt. Falls wir die Möglichkeit 
der Anzeige nicht sichergestellt haben, entfällt Ihre Haftung nach diesem Absatz. Für 
Schäden, die nach der Anzeige aus der missbräuchlichen Nutzung der Karte entstehen, 
haften Sie nur, wenn Sie in betrügerischer Absicht gehandelt haben.

e. Die vorstehende Haftungsbeschränkung nach Absatz d. Satz 1 gilt nicht, wenn Sie oder 
etwaige Zusatzkarteninhaber: 
(i) die nicht autorisierte Transaktion in betrügerischer Absicht ermöglicht haben oder
(ii) vorsätzlich oder grob fahrlässig 
diesen Vertrag (insbesondere Ihre Pflichten nach Ziffer 2) oder
Ihre gesetzlichen Pflichten, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die persona-
lisierten Sicherheitsmerkmale Ihrer Karte vor unbefugtem Zugriff zu schützen oder
Ihre Pflicht zur unverzüglichen Anzeige nach Kenntnis der Missbrauchsumstände bzw. 
des Verlusts/Abhandenkommens verletzt haben.
In diesem Fall haften Sie unbeschränkt für jede bis zur Anzeige vorgenommene nicht 
autorisierte Transaktion. Absatz d. Sätze 2 und 3 finden Anwendung. 

f. Sie und alle Zusatzkarteninhaber verpflichten sich, mit uns zu kooperieren. Hierzu gehört, 
dass Sie uns auf unser Verlangen hin eine Erklärung, eine eidesstattliche Versicherung und/
oder eine Kopie eines Polizeiberichts vorlegen. Sie und alle Zusatzkarteninhaber erklären 
sich ferner damit einverstanden, dass wir ggf. Informationen an Behörden weiterleiten.

21.  Nicht erfolgte oder fehlerhafte Transaktionen
a. Sollten bei einer Transaktion Fehler auftreten, die von uns zu vertreten sind, machen wir 

die Belastung unverzüglich rückgängig und stellen Ihr Kartenkonto wieder so, als ob die 
Transaktion nicht stattgefunden hätte. Wir behalten uns das Recht vor, den korrekten 
Transaktionsbetrag erneut einzureichen. 

b. Falls Sie uns kontaktieren und eine Transaktion aufgrund fehlender Autorisierung be-
streiten möchten, werden wir Nachforschungen einleiten und auf Ihrem Kartenkonto 
eine vorläufige Gutschrift in der Höhe dieser Transaktion verbuchen. Wir werden Ihr 
Kartenkonto nach Abschluss der Nachforschungen entsprechend endgültig berichtigen. 

22.  Autorisierte Blanko-Transaktionen
a. Diese Ziffer 22 findet nur auf solche Belastungen Anwendung, die bei im Europäischen 

Wirtschaftsraum ansässigen Vertragsunternehmen getätigt wurden.
b. Sie können die Rückerstattung einer Belastung verlangen, falls Ihnen der genaue Betrag 

der Transaktion zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Belastung autorisiert haben, nicht 
bekannt war und der Betrag, der auf Ihrer Abrechnung erscheint, höher ist als der Betrag, 
den Sie nach den Umständen des Einzelfalls erwartet haben. Das gleiche gilt, wenn dem 
Zusatzkarteninhaber der genaue Betrag der Transaktion nicht bekannt war.

c. Der Anspruch auf Rückerstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht 
(8) Wochen nach dem Datum der Belastung geltend gemacht wird.

d. Wir stellen im Hinblick auf Ihre Forderung nach einer derartigen Rückerstattung Nachfor-
schungen an, bei denen wir Ihr Umsatzverhalten in der letzten Zeit sowie die Umstände 
der Transaktion in Betracht ziehen. Sie müssen uns alle relevanten Informationen zur 
Begründung Ihres Erstattungsverlangens geben. 
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e. Wir werden innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Zugang Ihres Erstattungsver-
langens für eine unter diese Ziffer 22 fallende Transaktion entweder eine vollständige 
Rückerstattung vornehmen oder Ihnen eine Erklärung geben, warum wir diese verweigern. 
Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Kartenkonto entsprechend zu berichtigen. 

f. Wird Ihre Forderung abgelehnt und sind Sie nach wie vor unzufrieden, können Sie bzw. der 
Zusatzkarteninhaber eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) einlegen und sich an die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete 
Schlichtungsstelle wenden.

23. Änderungen des Vertrages
a. Änderungen von zusätzlichen Leistungen richten sich nach Ziffer 19. Sonstige Bestim-

mungen der Mitgliedschaftsbedingungen, die Teilnahmebedingungen für das American 
Express Membership Rewards Programm und die Versicherungsbedingungen können wir 
nach Maßgabe des nachstehenden Absatzes b. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ändern oder anpassen, wenn dies nötig sein sollte und sofern Sie dadurch nicht wider 
Treu und Glauben benachteiligt werden. Eine Änderung kann beispielsweise nötig sein, 
um Änderungen des Kreditkartenzahlungswesens widerzuspiegeln oder wegen Ände-
rungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für Kreditkarten, wie z. B. neue gesetzliche 
Regelungen oder gerichtliche Entscheidungen. Wir können die vorstehend aufgeführten 
Bedingungen auch dann ändern und ergänzen, wenn neu angebotene Leistungen eine 
Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern. 

b. Wir teilen Ihnen etwaige Änderungen spätestens zwei (2) Monate vor dem geplanten 
Zeitpunkt ihrer Anwendung in Textform mit. Die Änderungen werden Ihnen gegenüber 
wirksam, sofern Sie der Geltung der geänderten Bedingungen nicht vor dem geplanten 
Wirksamwerden der Änderungen telefonisch oder in Textform widersprechen. Sie können 
den Vertrag zudem jederzeit vor dem Datum des geplanten Wirksamwerdens der Ände-
rungen fristlos und kostenfrei kündigen. In der Mitteilung über die geplanten Änderungen 
werden wir Sie auf die Folgen Ihres Schweigens auf die Änderungsmitteilung sowie auf 
Ihr Recht zur kostenfreien und fristlosen Kündigung des Vertrages hinweisen. Sofern Sie 
den Vertrag kündigen, haften Sie für alle Belastungen (einschließlich Entgelte und etwaige 
Verzugsschäden) nach Maßgabe dieses Vertrages bis zum Kündigungsdatum. Ihre sonstigen 
Rechte zur Kündigung des Vertrages, wie zum Beispiel aus Ziffer 28, bleiben unberührt. 

c. Vorstehende Absätze a. und b. gelten entsprechend für eine Änderung der übrigen 
Vertragsbestandteile.

24. Vertragsübertragung
a. Wir sind berechtigt, jederzeit ganz oder teilweise Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

an Unternehmen der American Express Gruppe oder an Dritte zu übertragen. Wir werden 
Sie rechtzeitig, mindestens zwei (2) Monate vorher, vor der geplanten Übertragung mittels 
Brief oder Telefax informieren. Sie können (i) der Übertragung widersprechen und/oder 
(ii) den Vertrag mit sofortiger Wirkung und kostenfrei kündigen. Diese Rechte müssen 
Sie vor dem Datum der geplanten Übertragung mittels Brief oder Telefax ausüben. 
Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs bzw. der 
Kündigung. Wenn Sie der Übertragung nicht widersprechen bzw. das Vertragsverhältnis 
nicht kündigen, gilt die Übertragung als von Ihnen genehmigt. Wir werden Sie in der 
Mitteilung über die geplante Übertragung über Ihre Rechte sowie über die Fristen und 
die Rechtsfolgen im Falle Ihres Schweigens ausdrücklich hinweisen. Etwaige Ihnen weiter 
zustehende Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

b. Im Falle der Genehmigung der Übertragung sind Sie und etwaige Zusatzkarteninhaber 
damit einverstanden, dass wir Informationen über Sie und Zusatzkarteninhaber und Ihr 
Kartenkonto an diesen Dritten oder eine zugehörige Partei weitergeben. Hierauf werden 
wir Sie ausdrücklich hinweisen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

25. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 
so bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. 

26. Einziehung und Sperrung der Karte auf Veranlassung von American Express
a. Aus Sicherheitsgründen

Wir können die Nutzung der Karte durch Sie oder einen Zusatzkarteninhaber aus Sicher-
heitsgründen sofort sperren, wenn 
(i) sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen 

oder
(ii) der begründete Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Karte oder die Gefahr der Ausspähung Ihrer Zugangscodes besteht (bspw. 
Feststellung von verdächtigen Verfügungen bei Analyse der Transaktionsdaten und 
Schadensfälle, bei Mitteilungen von Kreditinstituten oder der Polizei, Informationen 
über bereits erfolgte Kartendatenabgriffe an Geldautomaten oder POS-Terminals). 
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b. Aus wichtigem Grund
Wir sind berechtigt, die Karte zu sperren oder den Einzug der Karte zu veranlassen, 
wenn wir berechtigt sind, den Vertrag aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 29 Absatz b. 
zu kündigen. 

c. Trotz der Sperrung besteht der Vertrag weiter, sofern er nicht durch eine Partei gekündigt wird. 
d. In jedem Fall informieren wir Sie über die Sperrung, soweit möglich noch vor Vornahme 

der Sperrung, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung der Karte. Ferner werden 
wir Ihnen die Gründe für die Sperrung mitteilen, sofern dies nicht gegen Gesetze oder 
sonstige zwingende Rechtsvorschriften verstößt. 

e. Wir heben die Sperrung Ihrer Karte und/oder der Karte des Zusatzkarteninhabers auf oder 
senden Ihnen und/oder dem Zusatzkarteninhaber eine Ersatzkarte zu, wenn die Gründe 
für die Sperrung nicht mehr vorliegen. Hierüber werden wir Sie unverzüglich informieren. 
Sie können mit uns telefonisch unter der Telefonnummer +49 69 9797-1000 oder über 
unsere Webseite www.americanexpress.de in Kontakt treten und uns mitteilen, wenn die 
Sperrungsgründe nicht mehr vorliegen.

f. Unser Recht, die Karte bei Beendigung der Nutzungsberechtigung zu sperren bzw. ein-
zuziehen (wie bspw. bei Gültigkeitsablauf oder im Falle der Beendigung des Vertrages 
durch ordentliche Kündigung) bleibt unberührt (siehe hierzu auch Ziffer 9).

27. Verzug 
a. Kommen Sie mit Ihrer Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, Ersatz unseres Ver-

zugsschadens zu verlangen. Wir machen bei Zahlungsverzug pauschalierte Schadenser-
satzansprüche und Verzugszinsen gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis geltend. 
Ihnen steht es frei nachzuweisen, dass uns ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger als die Pauschale ist. 

b. Weitergehende Rechte und Ansprüche von American Express, insbesondere das Recht, 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleiben unberührt. 

c. Falls Sie uns per Scheck oder Lastschrift bezahlen und Ihre Bank den Scheck oder die 
Lastschrift wegen unzureichender Kontodeckung nicht einlöst, können wir einen pau-
schalierten Schadensersatzanspruch gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis für 
den Aufwand geltend machen, der auf der Nichteinlösung der Lastschrift/des Schecks 
beruht. Diese Pauschale entspricht dem uns durch Dritte (wie bspw. der Bank oder einer 
mit dem Lastschrifteinzug betrauten Vertragspartei) in Rechnung gestellten Aufwand. 
Ihnen steht es frei uns nachzuweisen, dass der von uns geltend gemachte Schaden nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger als die vorstehende Pauschale ist. Die Geltendma-
chung weitergehender Schadensersatzansprüche durch uns bleibt unberührt.

28. Ihre Kündigungsrechte 
a. Sie können diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Kündigungsfrist von einem (1) 

Monat kündigen und die Schließung Ihres Kartenkontos verlangen. 
In diesem Fall sind Sie verpflichtet,
(i) alle auf Ihrem Kartenkonto geschuldeten Beträge zu bezahlen, 
(ii) alle für Ihr Kartenkonto ausgestellten Karten zu vernichten oder an uns zurück-

zuschicken und
(iii) die Nutzung Ihres Kartenkontos einzustellen. 

b. Sie oder der Zusatzkarteninhaber können eine für den Zusatzkarteninhaber ausgestellte 
Karte jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch eine Benachrichtigung in 
Textform kündigen. 
Das Vertragsverhältnis über die Karte des Zusatzkarteninhabers kann jederzeit auch 
dadurch beendet werden, dass uns die Karte des Zusatzkarteninhabers zurückgegeben 
wird. Die Kündigung der Karte des Zusatzkarteninhabers berührt den Vertrag und die 
Nutzung Ihrer Karte nicht. Wir können Sie und/oder den Zusatzkarteninhaber auffordern, 
uns die Vernichtung der Karte des Zusatzkarteninhabers schriftlich zu bestätigen. 

c. Ihr Recht zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund sowie Ihre 
sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

29. Unsere Kündigungsrechte
a. Wir können diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von zwei (2) Monate in 

Textform kündigen. 
b. Wir sind berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund in Textform zu kündigen. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich dann vor, wenn 
(i) Sie uns gegenüber unrichtige Angaben über Ihre Einkommens- und Vermögens-

verhältnisse gemacht haben und wir hierauf die Entscheidung über den Abschluss 
des Vertrages gestützt haben oder 

(ii) eine wesentliche Verschlechterung Ihrer Vermögenslage eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Vertrag uns gegen-
über gefährdet ist, 

(iii) Sie trotz Mahnung wiederholt mit dem Ausgleich unserer Forderungen in Verzug 
sind oder
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(iv) Sie trotz Abmahnung sonstige Pflichten aus diesem Vertrag wiederholt verletzt 
haben und uns ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist.

c. Gemäß Ziffer 13 Absatz j. sind wir berechtigt, den Express Cash Service separat zu kün-
digen, ohne dass der Vertrag im Übrigen berührt wird.

30. Folgen jeglicher Kündigung 
a. Im Fall einer Kündigung werden wir etwaige im Voraus gezahlte Entgelte (wie z. B. Jahres- 

oder Monatsentgelt für die Mitgliedschaft), die auf die Zeit nach Wirksamwerden der 
Kündigung fallen, anteilig zurückerstatten. 

b. Mit der Beendigung des Vertrages über Ihre Karte endet auch die Berechtigung zur 
Nutzung der Karte des Zusatzkarteninhabers. 

c. Mit Wirksamwerden der Kündigung müssen Sie sämtliche uns geschuldeten Beträge 
unverzüglich bezahlen. Die Karte kann nicht mehr eingesetzt werden.

d. Wir sind berechtigt, die Kündigung der Karte den Vertragsunternehmen mitzuteilen.
e. Die Verpflichtung zur Bereitstellung von Online-Abrechnungen unter www.american-

express.de/konto-online endet mit Wirksamwerden der Kündigung. Auf Nachfrage 
können vor Wirksamwerden der Kündigung bereitgestellte, aber nicht abgerufene Online-
Abrechnungen auf dem Postwege gegen Erstattung der hierfür anfallenden Portokosten 
zugesandt werden. Abrechnungen, die nach Wirksamwerden der Kündigung erfolgen, 
werden kostenlos auf dem Postwege zugesandt. 

31. Kommunikation mit Ihnen 
a. Mitteilungen (einschließlich Mitteilungen über Änderungen dieses Vertrages, etwaige 

angeforderte zusätzliche Vertragsexemplare) und Abrechnungen (zusammen als Kom-
munikationen bezeichnet) werden Ihnen in Textform übermittelt. Dies gilt nicht für 
Online-Abrechnungen. Für Online-Abrechnungen gilt nachstehender Absatz c. 
Sie müssen dafür sorgen, dass wir zu Ihrem Kartenkonto (außer wie nachstehend ange-
führt) eine gültige Postanschrift und Telefonnummer haben.

b. Wir sind berechtigt, Ihnen Kommunikationen per E-Mail zu senden, sofern wir von Ihnen 
Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben. Sie können die E-Mails ausdrucken und/oder auf 
einem dauerhaften Datenträger speichern. Sie sind in diesem Fall verpflichtet, (i) die für 
die E-Mail-Kommunikation erforderlichen technischen Mittel (d.h. Internet-Zugang, E-Mail-
Postfach und Adobe® Reader®) bereitzuhalten, (ii) uns Ihre jeweils gültige E-Mail-Adresse 
mitzuteilen und (iii) Ihr E-Mail-Postfach regelmäßig auf eingehende E-Mails zu prüfen 
und E-Mails zu lesen. Ihr Recht, eine Vertragsabschrift in einer Urkunde gemäß Ziffer 1 
anzufordern, bleibt hiervon unberührt. Sofern Sie uns per E-Mail antworten möchten, 
bieten wir Ihnen unseren zugangsgesicherten Online-Service Bereich auf unserer Webseite 
www.americanexpress.de/konto-online an. E-Mails an uns können nur über diesen zugangs-
gesicherten Online-Service Bereich versandt werden. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen, 
um einen Abgriff von etwaigen von Ihnen übermittelten Kontoinformationen zu verhin-
dern. Sie müssen sich für unseren Online-Service Bereich auf der vorstehend aufgeführten 
Webseite registrieren lassen. Sodann haben Sie die Möglichkeit, eine E-Mail an uns über 
die zugangsgesicherte Webseite zu versenden. 

c. Sofern mit Ihnen nicht anders vereinbart, werden Abrechnungen gemäß Ziffer 5 Absatz 
c. in Form von sog. Online-Abrechnungen im Internet auf einer zugangsgesicherten 
Webseite zur Verfügung gestellt. 

d. Alle von uns in Textform verschickte Kommunikationen gilt als an dem Tag zugegangen, 
an dem die Kommunikationen in Ihrem Briefkasten bzw. in Ihrem E-Mail-Postfach ein-
gegangen ist, somit die Kenntnisnahme der Kommunikationen möglich und nach der 
Verkehrsanschauung zu erwarten ist. 

e. Sollten sich Ihre uns mitgeteilte Anschrift oder sonstige Kontaktinformationen (wie 
E-Mail-Adresse) oder die Kontaktinformationen von einem Zusatzkarteninhaber ändern, 
müssen Sie uns unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen. Wir sind nicht für nicht erhaltene 
Kommunikationen oder Abrechnungen verantwortlich, wenn wir diese ordnungsgemäß 
an die von Ihnen angegebene Anschrift oder sonstigen Kontaktinformationen für Ihr 
Kartenkonto verschickt haben. 

f. Sie sind auch verpflichtet, uns über sonstige Änderungen Ihrer Angaben, wie beispielsweise 
Ihre im Antrag für Ihr Kartenkonto gemachten Angaben, zu informieren. Sie sind verpflich-
tet, uns jedwede Informationen einschließlich Unterlagen, die für die ordnungsgemäße 
Erfüllung dieses Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind, zu erteilen. 

32. Kein Verzicht auf unsere Rechte
Üben wir unsere vertraglichen Rechte nicht aus, stellt dies keinen Verzicht auf unsere 
Rechte dar und hindert uns nicht an ihrer späteren Ausübung.
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33. Beschwerden
a. Etwaige Meinungsverschiedenheiten, z. B. darüber, ob die Leistungen ordnungsgemäß 

sind, müssen Sie direkt mit dem Vertragsunternehmen regeln. Ihre Verpflichtung zum 
sofortigen Ausgleich unserer Abrechnungen wird dadurch nicht berührt. Gemäß Ziffer 35 
Absatz a. (ii) übernehmen wir für die Leistungen der Vertragsunternehmen keine Haftung.

b. Falls Sie Beschwerden über Ihr Konto oder unseren Service haben, wenden Sie sich bitte 
an unseren Kundenservice, der unter den in Ziffer 36 a. angegebenen Kontaktdaten 
erreichbar ist. 

c. Sollten Sie Ihre Beschwerde nicht mit uns beilegen können, können Sie die bei der 
Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen. Ihr Recht, eine Be-
schwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzulegen, 
bleibt unberührt. 

34. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand von American Express
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ein vertraglicher Gerichtsstand wird nicht 
vereinbart. Klagen gegen American Express Services Europe Limited können bei dem 
zuständigen Gericht in Frankfurt am Main erhoben werden.

35. Beschränkung unserer Haftung
a. Vorbehaltlich nachstehendem Absatz c. sind wir Ihnen oder Zusatzkarteninhabern 

gegenüber für Folgendes weder verantwortlich noch haftbar:
(i) für von uns nicht zu vertretende Verzögerungen oder Versäumnisse eines Vertrags-

unternehmens, die Karte zu akzeptieren, oder
(ii) für Streitigkeiten mit einem Vertragsunternehmen über Waren und Leistungen, für 

die Ihr Kartenkonto belastet wurde, oder
(iii) für von uns und unseren Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretende Pflichtverletzungen 

oder 
(iv) für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung der Vertragsleistungen im Falle von 

höherer Gewalt oder von sonstigen von uns nicht zu vertretenden Umstände (wie 
z. B. Ausfall der Kommunikationsnetzwerke und darauf beruhende Systemausfälle, 
Betriebsstörungen außerhalb unseres Einflussbereichs, Streik) oder

(v) für zusätzliche Leistungen, die nicht von uns erbracht werden, oder
(vi) für leicht fahrlässig verursachte Schäden.

b. Vorbehaltlich nachstehendem Absatz c. ist unsere Haftung für etwaige Schadensersatzan-
sprüche, die nicht von § 675y BGB erfasst sind (wie bspw. etwaige Schadensersatzansprüche 
neben der Leistung im Sinne von § 280 BGB mit Ausnahme von etwaigen Zinsschäden), im 
Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer Transaktion auf EUR 12.500,– 
pro Transaktion begrenzt. 

c. Vorstehende Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht für die Haftung 
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Sie gelten ferner nicht, (i) soweit der 
Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder (ii) der Übernahme einer Beschaf-Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder (ii) der Übernahme einer Beschaf-Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder (ii) der Übernahme einer Beschaf
fenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB oder (iii) der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht oder (iv) aus Produkthaftung gehaftet wird oder (v) 
für Gefahren, die wir besonders übernommen haben. Unter wesentliche Vertragspflichten,
auch sog. Kardinalpflichten im Sinne ständiger Rechtsprechung, sind Pflichten zu verstehen, 
die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Vertragspartner des Verwenders deshalb vertraut und vertrauen darf.

d. Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf 
den vorhersehbaren Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der 
Übernahme einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie im Sinne von § 443 BGB 
oder aus Produkthaftung gehaftet wird.

e. Unsere Haftung im Anwendungsbereich des § 44 a TKG (Telekommunikationsgesetz) 
bleibt unberührt.

f. Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die 
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
American Express insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe 
und deren Mitgliedern, betreffend ihre persönliche Haftung. 
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36. Unternehmensinformation – Aufsichtsbehörde – Schlichtungs- und 
Beschwerdestellen

a. Unternehmensinformation:

American Express Services Europe Limited 
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht 
des Vereinigten Königreichs mit Sitz in London

Directors: David Bailey, Jose Carvalho, Charlotte A. Duerden, Jill E. Grafflin, 
Rafael F. Marquez Garcia, David P. Murray, Emily E. Turner

Geschäftsleitung Deutschland: Björn Hoffmeyer (Vorsitzender), Tobias Czekalla

Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, No. 1833139
Registergericht Frankfurt am Main, HRB 57783

Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112
    60486 Frankfurt am Main

Kontakt: Telefon: +49 69 9797-1000
    Telefax: +49 69 9797-1500
    www.americanexpress.de

b. Zuständige Aufsichtsbehörde:

Financial Conduct Authority (FCA)
25 The North Colonnade 
Canary Wharf
LONDON E14 5HS
ENGLAND
Telefon: +44 20 7066-1000
Telefax: +44 20 7066-1099
www.fca.org.uk

American Express Services Europe Limited hält eine Erlaubnis der 
Financial Conduct Authority (FCA) mit Sitz im Vereinigten Königreich 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten gemäß den Vorschriften über 
die Erbringung von Zahlungsdiensten 2009; (Referenznummer 661836).

c. Schlichtungs- und Beschwerdestellen: 

Schlichtungsstelle:
Außergerichtliche Streitschlichtung
Bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und American Express im Zusammenhang mit dem 
Überweisungsverkehr sowie über Aufwendungsersatzansprüche bei Missbrauch von Zah-
lungskarten sowie (i) aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, (ii) der §§ 491 bis 510 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder (iii) der §§ 675 c bis 676 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
können Sie sich an die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle 
wenden. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich.
Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt. 

Beschwerdestelle und Beschwerdeverfahren:
Sie können bei behaupteten Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und 
die §§ 675 c bis 676 c BGB und Art. 248 EGBGB Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Telefon: 
+49 228 4108-0, Telefax: +49 228 4108-1550, Webseite www.bafin.de einlegen.

Stand: September 2017
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Teilnahmebedingungen für das American Express 
Membership Rewards Programm

1.   Teilnahme
1.1 Das American Express Membership Rewards Programm wird von American 

Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Theodor-
Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main („American Express“) angeboten. Es 
bestehen zwei Versionen: Membership Rewards Classic und Membership Rewards 
Compact. An dem Membership Rewards Programm können alle American Express 
Mitglieder teilnehmen, die Inhaber von Hauptkarten sind und die Teilnahme 
beantragt haben („Membership Rewards Teilnehmer“). Von dieser Regelung 
ausgenommen sind Inhaber von Reisestellenkonten („BTA“), Corporate Meeting 
Cards und Corporate Purchasing Cards. Zusatzkarten nehmen automatisch durch 
Einschreibung der Hauptkarte teil und können nicht alleinstehend teilnehmen.

1.2 Mehrere von American Express Services Europe Limited, Zweigniederlassung 
Frankfurt am Main herausgegebene Hauptkarten des gleichen Inhabers können für 
Zwecke des Membership Rewards Programms zusammengefasst werden, sofern 
der Inhaber dies wünscht und die Rechnungsstellung in Euro erfolgt. Inhaber von 
Corporate Cards können am Membership Rewards Programm teilnehmen, es sei 
denn, die Abrechnung der Corporate Card erfolgt über zentrale Rechnungsstellung 
an das Unternehmen oder das Unternehmen lehnt die Teilnahme des Corporate 
Card Inhabers am Membership Rewards Programm ab. Zusatzkarteninhaber nehmen 
am Membership Rewards Programm in der Form teil, dass ihre Kartenumsätze über 
das Hauptkartenkonto abgerechnet werden.

1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Zulassung zur Teilnahme am Membership Rewards 
Programm besteht nicht. American Express kann ohne Angabe von Gründen die 
Zulassung zur Teilnahme am Membership Rewards Programm verweigern. Wenn 
der Karteninhaber einer Corporate Card oder einer Business Card am Membership 
Rewards Programm teilnimmt, bestimmt sich die Frage, ob Membership Rewards 
Punkte, die für dienstliche Belastungen erworben wurden, vom Karteninhaber 
für private Zwecke eingesetzt werden dürfen, allein im Verhältnis zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen. Das Unternehmen ist verpflichtet, die 
Karteninhaber auf ihre diesbezüglich bestehenden Pflichten hinzuweisen und deren 
Wahrung sicherzustellen. American Express ist nicht zur Überprüfung verpflichtet, 

  a) ob Membership Rewards Punkte von Karteninhabern für dienstliche oder private 
Zwecke eingelöst werden und 

  b) ob die Berechtigung des Karteninhabers gegenüber dem Unternehmen zur pri-
vaten Einlösung besteht, wenn Anhaltspunkte für eine private Einlösung bestehen.

2. Membership Rewards Jahresentgelt
  Für Membership Rewards Classic und Membership Rewards Compact ist ein 

Jahresentgelt zu entrichten. Dieses richtet sich in seiner Höhe nach dem Kar-
tenprodukt des Inhabers und kann dem Preisverzeichnis, welches auch unter 
www.membershiprewards.de abgerufen werden kann, entnommen werden. Im 
Preis jeweils enthalten ist die jeweilig gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Ist der 
Membership Rewards Teilnehmer Inhaber von mehreren Karten, richtet sich die 
Höhe des Jahresentgelts für die Teilnahme am Membership Rewards Programm 
hinsichtlich des Kartentyps jeweils nach dem Preisverzeichnis. Das Membership 
Rewards Jahresentgelt wird dem Kartenkonto des Membership Rewards Teilneh-
mers (Hauptkarteninhaber) zum Einschreibungsdatum belastet und anschließend 
automatisch jedes Jahr zu diesem Datum wiederbelastet. Das Einschreibungsdatum 
ist der erste Tag des Monats, in welchem die Einschreibung von American Express 
durchgeführt wird.

3. Erwerb von Membership Rewards Punkten
3.1 Mit der Teilnahme an dem Membership Rewards Programm können Membership 

Rewards Punkte erworben werden. Die Anzahl der Membership Rewards Punkte 
bestimmt sich nach der Höhe der auf dem Kartenkonto ab Teilnahme belasteten 
Umsätze („Belastungen“). Bei Membership Rewards Classic wird pro EUR 1,–, bei 
Membership Rewards Compact pro EUR 2,– einer Belastung ein (1) Membership 
Rewards Punkt gutgeschrieben. Membership Rewards Punkte für Belastungen auf 
American Express Credit Card Konten werden bis zur vollständigen Bezahlung der 
zugrunde liegenden Belastungen durch den Membership Rewards Teilnehmer nur 
vorläufig gutgeschrieben.
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3.2 Ausgenommen sind folgende Belastungen: das Jahresentgelt für die Kreditkarte, das 
Jahresentgelt für die Teilnahme am Membership Rewards Programm, die Zuzahlung 
im Fall einer Einlösung von Membership Rewards Punkten nach Ziffer 5.4, Bargeld-
auszahlungen jeder Art, der Kauf von American Express Reiseschecks, Belastungen 
im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen (die über die Karte abgerechnet 
werden), Zinsen, Verzugskosten jeder Art, Belastungen durch missbräuchliche 
Verwendung der Karte sowie die Abwicklung kommerzieller Transaktionen über 
die Karte (Einkauf von Waren/Dienstleistungen zum Weiterverkauf an Dritte).

3.3 Die Verwendung von Membership Rewards Punkten ist nur im Rahmen des Mem-
bership Rewards Programms möglich. Die Membership Rewards Umrechnung von 
Membership Rewards Punkten in Geldwert und dessen Auszahlung in Geld oder 
deren Verrechnung ist ausgeschlossen. Die Abtretung von Membership Rewards 
Punkten an andere Karteninhaber (auch an Zusatzkarteninhaber) oder andere 
Personen ist ebenfalls ausgeschlossen.

3.4 Membership Rewards Punkte sind im Rahmen des bestehenden Membership 
Rewards Programms und während der Dauer der Mitgliedschaft im American Ex-
press Membership Rewards Programm unbegrenzt gültig. Die Regelung in Ziffer 4 
bleibt unberührt.

4. Programmkonto
4.1 American Express richtet für den Membership Rewards Teilnehmer ein Programm-

konto ein, welches den aktuellen Membership Rewards Punktestand dokumentiert. 
Der Membership Rewards Teilnehmer erhält mit der Kartenabrechnung einen 
Auszug aus dem Programmkonto. Der aktuelle Membership Rewards Kontostand 
kann daneben jederzeit unter www.membershiprewards.de nach erfolgter Anmel-
dung und telefonisch unter Telefon: 069 9797-1515 abgerufen werden. Eventuelle 
Gutschriften auf dem Kartenkonto (inklusive Gutschriften von zurückgegebenen 
Waren und Dienstleistungen) resultieren in entsprechender Verringerung des 
Membership Rewards Punkteguthabens. 

4.2 Sollte der Punktestand durch Verringerung des Membership Rewards Punktegut-
habens unter die benötigte Anzahl von Punkten zum Transfer in ein Bonuspunk-
teprogramm eines Partners nach Ziffer 5.2 c) fallen, behält sich American Express 
vor, den Punktetransfer abzulehnen.

4.3 Die auf dem Programmkonto des Membership Rewards Teilnehmers gesammelten 
Membership Rewards Punkte können in Prämien umgewandelt werden. Die Einlösung 
von Membership Rewards Punkten ist nur möglich, wenn sämtliche angeschlossene 
Kartenkonten des Membership Rewards Teilnehmers ausgeglichen sind.

4.4 American Express kann die Teilnahme am Membership Rewards Programm jederzeit 
mit einer Frist von sechs (6) Wochen kündigen. 

4.5 Kündigt American Express aus wichtigem Grunde außerordentlich eines oder meh-
rere der angemeldeten Kartenkonten, verfallen alle auf dem Programmkonto ge-
sammelten Membership Rewards Punkte. Wird das betroffene Kartenkonto von 
American Express innerhalb von sechs (6) Monaten nach der Kündigung wieder 
geöffnet, können alle auf dem Programmkonto des Membership Rewards Teilnehmers 
gesammelten Punkte in Prämien eingelöst werden, vorausgesetzt, dass alle sonstigen 
in diesen Teilnahmebedingungen festgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

4.6 Kündigt ein Membership Rewards Teilnehmer, der mit mehreren Karten am American 
Express Membership Rewards Programm teilnimmt, eines seiner Kartenkonten, 
erhält jedoch mindestens ein American Express Hauptkarten-Konto aufrecht, so 
behalten alle auf seinem Programmkonto angesammelten Membership Rewards 
Punkte (auch solche mit der gekündigten Karte angesammelten Punkte) ihre 
Gültigkeit, vorausgesetzt, dass alle sonstigen in diesen Teilnahmebedingungen 
festgeschriebenen Bedingungen erfüllt werden.

4.7 Der Membership Rewards Teilnehmer kann seine Programmteilnahme jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

4.8 Die Nichtzahlung des Jahresentgelts gilt als Kündigung des Programms.
4.9 Nach Beendigung der Teilnahme am Membership Rewards Programm müssen alle 

gesammelten Membership Rewards Punkte innerhalb von einem (1) Jahr eingelöst 
werden; danach verlieren sie ihre Gültigkeit.

4.10 Auf dem Programmkonto eines Membership Rewards Teilnehmers gesammelte 
Membership Rewards Punkte, die bereits in ein Bonuspunkteprogramm eines 
Partners transferiert wurden (siehe unten, Ziffer 5.2 c) ), können nicht wieder in 
Membership Rewards Punkte für das Programmkonto des Membership Rewards 
Teilnehmers umgewandelt werden. Nach dem Punktetransfer in ein Bonuspro-
gramm eines Partners finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bonus-
programms des Partners Anwendung. 
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5. Nutzung erworbener Membership Rewards Punkte bei Membership Rewards 
Vertragspartnern

5.1 Die gesammelten Membership Rewards Punkte können in Prämien eingelöst 
werden, die, sofern nicht das Jahresentgelt der Karte gewährt wird, von Partner-
unternehmen gewährt werden, die mit American Express zusammenarbeiten 
(„Membership Rewards Partner“). Die Anzahl der für die verschiedenen Prä-
mien erforderlichen Membership Rewards Punkte kann dem Prämienkatalog 
unter www.membershiprewards.de entnommen werden. Aktuelle Prämi-
enbeispiele sowie den gedruckten Prämienkatalog erhält der Membership 
Rewards Teilnehmer außerdem telefonisch beim Membership Rewards Service 
(Telefon 069 9797-1515).

5.2 Die Einlösung erfolgt durch telefonische Kontaktaufnahme mit dem Membership 
Rewards Service oder online, ein ungekündigtes Programmkonto vorausgesetzt, 
unter www.membershiprewards.de

  Für die Online-Einlösung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Je nach Prämie 
sind die weiteren Modalitäten der Einlösung wie folgt, wobei die einschlägige Form 
der Einlösung dem aktuellen Prämienkatalog zu entnehmen ist.

a) Übersendung eines Gutscheins über die Prämie durch den Membership Rewards 
Service, den der Membership Rewards Teilnehmer innerhalb der auf dem Gutschein 
angegebenen Frist direkt bei dem zuständigen Membership Rewards Partner 
einlösen kann; oder

b) der Membership Rewards Service sorgt dafür, dass dem Membership Rewards 
Teilnehmer die gewünschte Prämie auf dem Postweg zugesendet wird; oder

c) wird die Prämie im Rahmen eines Vielfliegerprogramms einer teilnehmenden 
Airline oder eines Bonuspunkteprogramms einer teilnehmenden Hotelkette 
gewährt, so veranlasst der Membership Rewards Service, dass die Membership 
Rewards Punkte zu den im Prämienkatalog angegebenen Verrechnungsraten in 
das entsprechende Programm des Membership Rewards Partners übertragen 
werden, sofern der Membership Rewards Teilnehmer in dem entsprechenden 
Programm eingetragen ist. Ziffer 4.2 bleibt unberührt. Die Einlösung der in das 
Programm des Membership Rewards Partners transferierten Punkte erfolgt 
sodann durch direkte Kontaktaufnahme des Membership Rewards Teilnehmers 
mit dem Membership Rewards Partner zu dessen Teilnahmebedingungen. 
Die teilnehmenden Membership Rewards Partner können der Website 
www.membershiprewards.de entnommen werden. Für bestimmte Membership 
Rewards Partner existiert eine Mindestanzahl für den Transfer von Membership 
Rewards Punkten.

5.3 Die gesammelten Membership Rewards Punkte können, ein ungekündigtes 
Programmkonto vorausgesetzt, auch direkt für die Bezahlung von Produkten bei 
Membership Rewards Partnern eingesetzt werden. Dies gilt nur für Membership 
Rewards Partner, die an dem Programm der Direkteinlösung von Membership 
Rewards Punkten teilnehmen. Die teilnehmenden Membership Rewards Partner 
können der Website www.membershiprewards.de entnommen werden. 

5.4 Für die unter Ziffer 5.2 angegebenen Arten der Einlösung der Membership Rewards 
Punkte besteht bei ausgewählten, entsprechend gekennzeichneten Prämien die 
Möglichkeit des Prämienerwerbs in einer festgelegten Kombination von Punkten 
mit einer Zuzahlung in Euro..

5.5 Erfolgt die Inanspruchnahme der Prämie dadurch, dass dem Teilnehmer ein 
Gutschein übermittelt wird (siehe oben, Ziffer 5.2 a) ), so ist ergänzend Folgendes 
zu beachten: Bei der Einlösung gegenüber dem Membership Rewards Partner 
kann in der Regel nur ein Gutschein verwendet werden. Bei der Einlösung ist der 
Originalgutschein vorzulegen. Eine Verwendung des Gutscheins zur Bezahlung 
bereits getätigter Einkäufe oder offener Rechnungen bei den Membership Rewards 
Partnern oder American Express ist nicht möglich. Sofern auf dem Gutschein nichts 
anderes vermerkt ist, sind die Gutscheine nicht übertragbar. Steuern oder Abgaben, 
die zusätzlich zu den im Gutschein enthaltenen Leistungen anfallen, sind durch 
den Teilnehmer zu tragen. Verlorene oder gestohlene Gutscheine werden nicht 
erstattet. Gutscheine unterliegen den Bedingungen, die auf dem entsprechenden 
Begleitschreiben vermerkt sind. Diese Einschränkungen sind auch im Prämienkatalog 
genannt bzw. können jederzeit telefonisch beim Membership Rewards Service 
erfragt werden. Die Gutscheine können nicht im Zusammenhang mit anderen Wer-
beangeboten von American Express oder von Vertragspartnern eingelöst werden.
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5.6 Werden für auf Corporate Cards und Business Cards getätigte geschäftliche Be-
lastungen erworbene Membership Rewards Punkte für private Zwecke eingelöst, 
ist der über den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen geltende Freibetrag 
hinausgehende Geldwert der Einlösung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu 
versteuern. American Express übernimmt insoweit für den Membership Rewards 
Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland die pauschale Einkommensteuer auf die 
steuerpflichtigen Prämien.

5.7 American Express behält sich das Recht zu einseitigen Änderungen des Prämienan-
gebots und der Konditionen der Einlösung der Prämien/Produkte des Membership 
Rewards Programms vor. Daneben kann das Prämienangebot der Membership 
Rewards Partner mit eigenen Bonusprogrammen Änderungen unterliegen. Über 
wesentliche Änderungen des Prämienangebots und der Konditionen der Einlösung 
der Prämien/Produkte wird der Teilnehmer informiert werden. Einige Prämien 
unterliegen Kontingenten und stehen nur zur Verfügung, solange der Vorrat reicht. 
Außerdem können einige Prämien (Hotelübernachtungen) zu bestimmten Zeiten 
(meist saisonal bedingt) nicht in Anspruch genommen werden. Über solche Be-
schränkungen informiert Sie der Membership Rewards Service. Sie sind außerdem 
den ausgehändigten Gutscheinen zu entnehmen.

6. Haftung
6.1 Weigert sich der Membership Rewards Partner aus Gründen, die der Membership 

Rewards Teilnehmer nicht zu vertreten hat, einen Prämiengutschein einzulösen, so 
kann der Membership Rewards Teilnehmer verlangen, dass ihm die aufgewendeten 
Membership Rewards Punkte wieder gutgeschrieben werden. Membership Rewards 
Punkte, die bereits in Partner Bonusprogramme transferiert wurden, können nicht 
wieder auf das Membership Rewards Konto rücktransferiert werden. Insoweit 
steht American Express nur dafür ein, dass die Membership Rewards Punkte in 
dem Programm des Membership Rewards Partners gutgeschrieben werden.

6.2 Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche wegen Mängeln der Prämie sind 
ausschließlich gegenüber dem Membership Rewards Partner geltend zu machen. 
American Express steht für die Schlechterfüllung der Leistungen des Membership 
Rewards Partners sowie jeglichen Schaden, den der Teilnehmer aus Anlass der 
Inanspruchnahme erleidet, nur ein, wenn American Express eigenes Verschulden 
in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unabhängig davon 
wird sich American Express nach besten Kräften bemühen, in einem solchen Falle 
Membership Rewards Teilnehmer zu unterstützen. Auf Flüge, die mittels transfe-
rierter Membership Rewards Punkte im Rahmen eines der eingeschlossenen Viel-
fliegerprogramme stattfinden, findet die Fluggastunfallversicherung für American 
Express Mitglieder keine Anwendung.

6.3 Etwaige Steuern, Entgelte oder sonstige Kosten, die durch die Inanspruchnahme des 
Membership Rewards Programms oder der Leistungen der Membership Rewards 
Partner anfallen, trägt der Membership Rewards Teilnehmer, sofern nicht auf dem 
Gutschein etwas anderes greift. Ziffer 5.6 bleibt unberührt.

7. Änderungen des Membership Rewards Programms
7.1 American Express ist berechtigt, die Teilnahmebedingungen des Membership 

Rewards Programms durch schriftliche Benachrichtigung zu ändern oder das Pro-
gramm zu beenden. Bei Beendigung des Programms wird American Express eine 
Kündigung gemäß Ziffer 4.4 aussprechen.

7.2 American Express ist weiterhin berechtigt, das Preisverzeichnis des Membership 
Rewards Programms nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) durch schriftliche Benach-
richtigung zu ändern.

7.3 Änderungen gemäß der vorstehenden Absätze gelten als genehmigt und werden 
Vertragsbestandteil, wenn der Membership Rewards Teilnehmer nicht innerhalb 
von sechs (6) Wochen nach deren Bekanntgabe schriftlich Widerspruch einlegt. 
Auf diese Folge wird American Express bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. 
Membership Rewards Punkte, die bis zum Zeitpunkt der Änderung bzw. der 
Beendigung erworben wurden, können eingelöst werden, wenn und soweit dies 
nach den mit dem Membership Rewards Partner getroffenen Vereinbarungen 
möglich ist.
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8. Datenschutzhinweis
  American Express kann Daten über Sie oder Ihr Membership Rewards Konto an 

Gesellschaften der American Express Gruppe weltweit und an andere Gesellschaf-
ten übermitteln, deren Firmenname oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist; 
ferner können personenbezogene Daten an unsere Vertragsunternehmen und an 
Gesellschaften übermittelt werden, welche damit beauftragt sind, das Membership 
Rewards Konto zu bearbeiten und Forderungen geltend zu machen, Prämienbe-
stellungen zu bearbeiten und abzuwickeln oder die Versicherungsleistungen, die 
mit der Karte verbunden sind, anzubieten und zu verwalten. American Express ist 
auch berechtigt, Daten über Sie und über die Verwendung der Karte durch Sie im 
Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertragsverhältnisses zu speichern. Es wird 
gewährleistet, dass hierbei in vollem Umfang die Bestimmungen der Datenschutz-
gesetze eingehalten werden. Die vorbezeichneten Maßnahmen kann American 
Express in Deutschland und den Ländern der Europäischen Union durchführen. 
Daten können aber auch in den USA bearbeitet und gespeichert werden, obwohl 
die dortigen Datenschutzgesetze möglicherweise nicht so umfassend sind wie in 
den Ländern der Europäischen Union. Beim Einsatz der Karte in Ländern außer-
halb der Europäischen Union (oder durch Bekanntgabe der Kartennummer oder 
Nutzung elektronischer Medien) übermittelt American Express im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses Daten auch außerhalb der Länder 
der Europäischen Union. American Express hat durch geeignete Maßnahmen dafür 
Sorge getragen, dass die Daten im gleichen Umfang in den USA und in anderen 
Ländern geschützt werden wie in den Ländern der Europäischen Union.

9. Rechtswahl, Gerichtsstand
  Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichts-

stand für alle aus diesem Rechtsverhältnis stammenden Streitigkeiten ist Frankfurt 
am Main.

10. Salvatorische Klausel
  Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirk-Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirk-Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirk

sam sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Bestimmung gelten, die dem Sinn 
und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtwirksamer Weise wirtschaftlich 
am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 

Stand: Juli 2009
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